
, 1II-/;9 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

GEf'!Äß DER ENTSCHLIEßUNG DES NATIONALRATES Vor1 

10. NOVEMBER 1983, l"1IT DER DIE BUNDESREGIEJ;HJNG 

ERSUCHT HIRD, NACH ABSCHLUß DES VOM BUND UND DEI"l 

LAND SALZBURG FÜR DIE DAUER VON DREI JAHREN DURClI

GEFÜHRTEN r10DELLVERSUCHES EINES GEI'IEINSAI'IEN 

HUBSCHRAUBER-RETTUNGSDIENSTES DEr'! NATIONALRAT 

EilTEN DIESBEZüGLICHEN ERFAHRUNGSBERICHT VORZULEGEN. 

ZU VERGLEICHSZWECKEN SOLLEN IN DIESEM BERICHT AUCH 

DIE ERFAHRUNGSWERTE MITEINBEZOGEN WERDEN, DIE BIS 

zm1 ABLAUF DES ZWISCHEN DD1 BUND m~D DEI1 LAND 

SALZBURG VEREINBARTEN MODELLVERSUCHES ur BEREICH 

PRIVATER HUBSCHRAUBERRETTUNG GESAJmELT WERDEN. 
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Einleitung 

Im Jänner 1987 ~rurde von der AUVA ein Ergebnisbericht 

über die Pilotstudie Salzburg im Rahmen einer Presse

konferenz der Öffentlichkeit präsentiert. 

Da zu diesem Zeitpunkt noch keine abschließenden Ergeb.

nisse über den finanziellen Bereich des bestehenden 

privaten Hubschrauber-Rettungsdienstes vorlagen, konnte 
vom BMI am 3.3. 1987 lediglich ein Erster Entwurf des vom 

Nationalrat in seiner Entschließung vom 10.11.1983 

geforderten Berichtes der Bundesregierung den Parlaments

clubs zugeleitet werden. Dieser Erste Entwurf, der als 
Anlage A beiliegt, mußte sich im wesentlichen auf eine 

Stellungnahme zum Bericht der AUVA beschränl<:en. 

Der nunmehrige Endbericht enthält die über die DetaiJ.
stellungnahmen ZWll AlTVA~Bericht hinausgehenden Ergebnis

auswertungen aus der eicht des Bundes. 
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1. CHRONIK DER FLUGRETTUNG 

Die schweren Iawinenkatastrophen in den Jahren 1953 und 
1954 im Gasteinertal, sowie im großen Walsertal und auch 

die großräumigen überschwemmungen der Donau im Sommer 1954 
stellten die Einsatzkräfte der Exekutive, der Feuerwehren 

und der Rettungsorganisationen vor große Koordinierungs

und Leistungsprobleme und es wurde nur allzu deutlich 

erkermbar, wie sehr ein Einsatz von Luftfahrzeugen zur 
Erbringlillg von Hilfeleistungen, aber auch zur Koordinierung 

der Einsatzkräfte notwendig ist. Diese Katastrophenfälle 

'daren auch der Anlaß, daß im Bundesministerium für Inneres 

Ende '1954 die Abteilung "FLUGPOLIZEI" im Leben gerufen 

wurde. um aus der ~uft rasche Hilfe bringen, aber auch 

ge zielte Koo~dinierungsmaßnahmen setzen zu können. 

In Anhetrac;1t des bis zum Abschluß des Staa-:svertr3.ges im 

Jahre 19'-)) best9~lenden Flugverbotes in ÖsterreLch, mußte die 

Au~~bi::'clung Ger ·:;I'sten Piloten in der Schweiz durchgeführt 

werden. DabecL l,<mrdeTl die sechs Exekutivbeamten, die als 

Pilot(~L. -J c rgesetlc''S \,;aren ~ vom legendären Schweizer Rettungs

flieGel' Gei.ger auc~'1 in dj.e Besonderheiten des Gletscher-

Durch des Alliierten Rates im April 1955 
~~rde zugesichert, daß gegen die BeLutzung von Luftfahr

zeu~;en zu Eil:"eleistungen durch die österreichische Exekutive 

kei::l8 Einwände bestünden. Diese Zustimmung galt für fünf 

Hubschrauber und fünf Leichtflugzeuge. Es wurden daher 

mi t einer Sch'deizer Firma Charterverträge für zwei kleine, 

zweisitz~g8 f'Iotorflugzeuge der Type Piper abgeschlossen. 

Die Ausbildung ',rurde intensiviert und die Piloten mit dem 

Fluggerät in die .3tL.n .desländer entsandt, um für künftige 

Einsä-tze (i::'e 'roro [';!'aphie des Iandes kennenzulernen. 

Im f1ärz '1\)56 waren die Piloten auf dem Flugplatz Innsbruck 
stationiert. 

In dieser Zeit ereignete sich ein Schiunfall, der seither 
als Geburtsstunce der Flugrettung bezeichnet wird: 
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.Am 14. März 1956 erreichte ein Hilferuf die Gendarmerie. 
Er kam aus dem von Schnecmassen eingeschlossenen und auf 

Straßenwegen nicht mehr erreichbaren Tiroler Kühtai. Eine 
Schifahrerin war gestürzt und hatte sich dabei so schwer 

verletzt, daß zur Vermeidung gesundheitlicher Folge
schäden ihre schnellste übersteIlung in Spitalbehandlung 

notwendig erschien. 

Einem Piloten des Br-TI gelang es, mi t einer einmotorigen 

Piper, die mit Kufen für Landungen auf Schneefeldern aus

gestattet war, im 2.000 Meter hoch gelegenen Kühtai zu 

landen und die verletzte Schifahrerin abzutransportieren. 

Mit diesem Flug wurde eine neue Ära im Kampf um Leben und 

Gesundheit Verunglückter eingeleitet. 

Ein besonderer Meilenstein in der Rettungsfliegerei wurde 

durch die übernahme des ersten Hubschraubers im Frühjahr 1956 

gesetzt, da man sehr rasch erkannte, daß die Hubschrauber 

v-legen ihrer Hendigkei t und der erforderlichen kleinen 

Landesfläche für Bergungsaktivitäten besser als Motorflug

zeuge geeignet sind. 

Sei ther wurde die Zahl der dem BI11 zur Verfügung stehenden 

Luftfahrzeuge kontinuierlich erhöht. 

Neben den zu vorerst bestehenden Flugeinsatzstellen in 

Wien, Klagenfurt, Ealzburg und lnnsbruck, wurden, um das 

Bundesgebiet flGchenmäßig wirkungsvoller zu erfassen, 

weitere Flugeinsatzstellen in Graz (1966), Hohenems (1969) 

und in Linz (1975) errichtet. 

Die letzte Flugeinsatzstelle in Lienz/OsttirQI ~lrde am 

1. Oktober 1986 ihrer Bestimmung übergeben. 

Nicht zuletzt durch den Aufschvnmg des Fremdenverkehrs 

bedingt, mußten die vornehmlich fiir sicherheits- uhd ver
kehrspolizeiliche Aufgaben vorhandenen Hubschrauber irruner 

mehr unerläßliche Hilfeleistungen für in lTot geratene 

Menschen erbringen: 
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Wurden 1958 noch 57 Personen geborgen, waren es im Jahre 

1960 bereits 167. 

1966 \vurden erstmals mehr' als 300 Personen gerettet, 
1975 waren es bereits mehr als 800, und im Jahre 1978 
konnten erstmals mehr als 1.000 Personen im Jahr 
werden. 

geborgen 

Seit dem ersten Einsatz am 14.3.1956 bis zum 30.6.1987 
wurden von den Hubschraubern einschließlich der Rettungshub
schrauber und Flächenflugzeugen des Br'!I insgesamt 20.825 ver
letzte oder erkrankte Personen geborgen bzw. befördert. 

Von den Notarzthubschraubern des ÖAI1TC wurden vom 1.7.1983 

bis 30.6.1987 5. 183 verletzte oder erkrankte Personen geborgen 
bzw. befördert. 
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2. MODELLVERSUCH "IIUBSCHRAUBF.R-RETTUNGSDIENST" der AUVA 
in Salzburg. 

2.1. Die Ausgangslage 

Ausgehend von ausländischen Erfahrungen befaßte sich die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) bereits seit 

dem Jahre 1978 mit Planungen übe~die Errichtung eines 
planmäßigen Hubschrauber-Rettungsdienstes in Österreich, 
um dadurch die Folgewirkungen nach schweren Unfällen 
zu verringern. 

Auf Grund dieser BemÜhungen und der Entschließung des 
Nationalrates vom 10.12.1981, in der der Bundesminister 
für Soziale Verwaltung ersucht wurde, die Möglichkeit der · 
Schaffung gesetzlicher Voraussetzungen für die Kosten
übernahme von Hubschraubertransporten (einschließlich 

Primärversorgung) zu prüfen, wurde im Bundesministerium 
für Inneres (ENI) untersucht, in welcher Organisationsform 

ein bundesweiter Hubschrauber-Rettungsdienst (HRD) 

zweckmäßig und wirtschaftlich betrieben werden könnte. 

Diese Untersuchungen ergaben, daß die Erfordernisse eines 
solchen HRD in hohem Maße beim BMI bereits vorhanden 
waren (Piloten, Techniker, Infrastruktur, Flue:;retter), 

die im BMI verwendeten Hubschrauber AB 206 Jet Ranger jedoch 
für einen erweiterten Aufgabenbereich in der Flugrettung 
zu leistungsschwach. sind und der Kabinenraum zu klein 

ist, diese Hubschrauber aber für Teilaufgaben eines HRD 
(Suchflüge nach Abgängigen, Transportaufgaben u.ä.) gut ver

wendbar sind und daß der Sanitätsbereich (Bereitstellung 

der Ärzte und Sanitäter, Betrieb einer Rettungsleitstelle) 

neu zu organisieren wäre. 

Die AUVA ersuchte in der Folgp. den BNI, gemeinsam mit 
der AUVA sowie dem im Landes Ealzburg als Rettungsorgani

sation gesetzlich anerkannten Österreichischen Roten 

III-49 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)10 von 124

www.parlament.gv.at



2.2. 

- 5 -

Kreuz (ÖEK.) - Iandesverband Salzburg, einen Modellversuch 

"Hubschrauber-Rettungsdienst" im Bereich von Salzburg 

durcbzufiihren. Dieser I'Iodell versuch soll te als Muster für 

einen einheitlishen bundesweiten HRD organisiert werden. 

pJll13,7. '1°82 Lu-:.d zwischen den Bundesministern für Inneres, 

Fin[·mzen, GesuDdhei t t:nd Umweltschutz sowie dem General

dire}~tor (1F T' A:]VA eine Besprechung statt, in der die Durch-

führ.l.D:~ (j.t; s ":1;O(:e ~ 1 \.rersucl1e,:;" a2. s fiuster für einen einhei t

lichen :":m,-:~3sv;8 i bon lfHubschI'3.uber-Rettungsdienst 11 verein

bart Hurde. 

Recht .sgnmd lagen 

Zur rechtLi.c!lHl fundierung die:ges "f'Iodellversuches Hub

schr5.ubc'1'-R2t+;~Ulf;;sdienst" '.rorde eine Vereinbarung gem. 

Art. 1 Sci 3-\iG z'tJischen dem Pu ..... ~d und dem Lane. Salzburg als 

gangbao:-e" '\'Ipg (:rachtet ~ '.ll1'. d,:;n '~'ätigkei tsbereich und die 

In Besp~'E":'t-::~lnE;c'':1 zwischen Vertretern des Bundeskanzleramtes 

Verfc . .t':;'::;l)~~?~'di(,L~:::t (BKA-VJ), ('er ?uIldesministerien für 

I111H~'::"";[;: flI.:..an:::J'r1 ~ sozialer V'::'l.~'dal tung , Gesundheit und 

Um"\'!Ed t:scbut~, .Je::.:' '!e"!~bindungsstelle der Bundesländer, des 

.Amtes der' 8:'1 z bUI'ger Landesregi er'lTlg sm"i e der Allgemeinen 

Unfallvprsiche!~Dgsanstalt (AUVA) und des Österreichischen 

Rot F; ~'; K.-'(OU :325 .:C"EE', - T..JandesverbaIld Sal zburg,. wurden die 

Inhalte eine:::, Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG zwischen dem 

Bund und c' >,'In LaLle!. E~ü zbt1..:.~§: über den Modellversuch eines 

gerne inS3.flen C11.i D.s eh rR.U ber-·Rettt.'.llgsdi ens t e s erarbeitet. 

für die in Aus:=;j cht ;~;2nOmITH:::nen Aufgaben durch das BKA-VD 

und (ia~3 AJr"~ 0 01" ":>1.1 -'r)1'y' cr e""-' T '1 "l(~ I"'cI'egJ' e""-"nO' ergab daß hiefu"r e;n .I.. ~, • '. '..' _ I-.!,- _ •. ~. '_ .-1-_ b _' ..... _--.J(,. ...... _ _ .I.. ".- ... J ./' ') ~ ...l.. lA ... (), ..L 

wenn auch scl1111ale;.· b~reich dem Art. '10 Abs. 1 Z 7 B-VG und 

ein breits'l.":;r Bcr'2:cl1 dem Art. 15 B-VG zuzuordnen sei. 
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Die Aufgaben naeh Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG umfassen ins
besondere Suchflüge nach Abgängigen, Lawineneinsätze sowie 

ähnliche Einsätze zur Erfüllung von Sicherheitsaufgaben, 
und sind dem Zuständigkeitsbereich des Bundes zuzuordnen. 

Rettungsflüge zählen wegen ihres - sowohl vom Interesse 

als auch von der Eignung her - überörtlichen Charakters 
nicht zu den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 

der Gemeinden gern. Art. 118 Abs. 1 B-VG, wohl aber zu 
den Angelegenheiten des Hettungswesens gern. Art. 10 

Abs. 1 Z 12 B-VG in Verbindung mit Art. 15 B-VG, welche 

in den sell")städnigen vlirkungsbereich der Länder fallen. 

Das BKA-VD hat auch darauf veri1iesen, daß Vereinbarungen 

gern. Art. '15a B-VG dazu dienen, ein koordiniertes 

Vorgehen von Bund und Ländern in jenen Bereichen von 

Querschnittsmaterien der Verwaltung zu erreichen, in 

denen einzelne Teilmaterien dem Bund, andere den Ländern 

zuzuordnen sind. 

2.2.2. Vereinbarung gern. Art. 15a B-VG 

Am 22.9.1983 1,vurde die Vereinbarung vom Bundesminister 

für IIlileI'es und vom LandeshauptmaIlil von Salzburg unter

zeichnet, die nach Genehmigung durch den Nationalrat und 

Behandlung durch den Bundesrat am 20.1.1984 in Kraft 

getreten ist (BGEI.Nr. 21/84). 

In dieser Vereinbarung kamen die Vertragsparteien (Bund 

und Land Salzburg) überein, ~ur Ermittlung von Daten über 

die Einrichtu .... Ylg und den Betrieb eines Hubschrauber-Rettungs

dienstes im Lande Salzburg, einschließlich der dadurch 

entstehenden Kosten auf die Dauer von drei Jahren, einen 

110de11 versuch durchzuführen (§ '1). 

In den §§ L~ und 5 der Vereinbarung wurden die Aufgaben 

des Bundes lmd des Landes festgelegt. 
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Der Bund verpflichtetF~ sich 

1. die Flugeinsatzstelle Salzburg des Bundesministeriums 

fiir IYL'l'?r'Ds ZUr' F:rt:assuY'.G der Anforderungen für Auf

gabenseGJ~n § 2 Z 4, zur Disposition des Hubschrauber

einsatzes ':>ir diese und zur Koordinierung mi t den 

Sicherheitsdienststellen beizustellen; 

2. auf dem Fl ugha:,'en SJlzburg einen Rettungs-Hubschrauber 

bereitzustellen, diesen zu warten, alle logistischen 

Maßnahmen wahrzunehmen und während der Wartung für 

Ersatz zu sorgen; 

3. den Flugbetrieb durchzuführen und hiezu die Piloten 

sowie die Infrastrwctur beizustellen; 

4. Aufzeichnungen über den Flugbetrieb und den technischen 

Betrieb zu rühren, diese EDV-unterstützt auszuwerten, 

die Betriebskosten zu ermitteln und nach Kostenträgern 

aufzuschl.:":sseln; 

5. Flugbeobachter und Flugretter für Aufgaben gern. § 2 

Z 4, insbesondere für alpine oder sonstige schwierige 

Hilfeleistungen und Bergungen, nach Bedarf beizustellen. 

Das Land Salzburg verpflichtet sich 

1. eine Rettungsleitstelle zur Erfassung der Notfälle, 

zur Disposition des Hubschraubereinsatzes für Aufgaben 

nach ~ 2 Z '1 bis 3 und zur Koordinierung mit dem 

Hub:3('t'.~':':~::l:S'- !:.{:;" e:r.: t'lughafen Salzburg zu schaffen 
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3. Arzte U:!"lll :T::Lii::;~>;l '?f:ihrend der Zeit der Bereitstellung 

des f{cttUllf'-;:c)hl1 l:::.:;r: L:c 0.1.1 bers ceizus te 11 en, für die Wartung 

und Betl'suuIJ.g der :nedizinischen Ausrüstung des Hub

schraubers zu soq,,;en sowie die Medikamente und das 
. , 

Sani tätsmate}:'ial zu ergmzen; 

4. AufzeichnUllgen über alle Hilfeleistungen zu fÜhren und 

diese nach rettungstechnischen Kriterien auszuwerten. 

Zur Erfüllung der vom Bund und vom Land Salzburg übernommenen 

Aufgaben wurden zHischen dem miI und der AUVA sowie zwischen 

dem Land Salzburg, der AUVA und dem Roten Kreuz - Landesver

band Salzburg, privatrechtliche Verträge abgeschlossen. 

2.2.3. Privatrechtlicher Vertrag BfiI - AUVA 

Die Republik österreich, vertreten durch das BMI, hat am 

22.9.1983 mit der A~rA einen privatrechtlichen Vertrag 

abgeschlossc.;u =- n C~(::!l ZUT IurchführWlg des I-1odell versuches 

a) Die AU'IA be~)cl~aL't auf i.hre Rechnung einen Hubschrauber, 

Ü('I' den !'Lu::~c)et;ri~blicllen, den medizinischen und den 

wi::>f~:'cila.~t J i :l'~'~, L:_';~o.c:lernissen für einen planmäßigen 

EUC::(~:TZ1'::'-::> ~":.!-;:-T'F;.;dienst entspricht und stellt diesen 

r-{j r ;J e:--_ 

b) Die l~et,ul;_~ij<:C: -n::;.ei'~:n übernimmt die Halterschaft an 

dieGer:1 ;. ":'",,:I::::'(,:1::;('I' '~L:'ld täl t ihn für den vorgesehenen 

Täti~':;2:c:i::sö~;~'-"ich töcLich von 07.00 Uhr bis Sonnenunter

gang für ,:"-~:':::,;l.t;zi'l:~ce bereit, führt den Flugbetrieb 

durch UTlj ~:.; j~e::'1, ',~ d ico vorhandene Infrastruktur bei. Hiezu 

zähle':1 das ;::)crL::'ic~l~ens=rstem der Sicherheitsbehörden 

und (ÜiS :rnfcl:':~1:.l~:,-;_,.::W3s=,~steill der Exekutive und der Flug-

einso.tzstel1~~~Il eies I!:,I'l~~. 

c) Das Bf'1I besorrJ die lI/artung und technische Betreuung 

des Rettul1gsh:l t,c)~l!r2ubers durch lizenzierte Bedienstete 

des VJart\lnge,b0tri'::t'8s und stell t hiefür die' Logistik bei. 
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d) Das BMI stellt für die Zeit der Wartung oder Reparatur 
des Rettungshubschraubers und zur Unterstützung für 
Rettungsflüge bei sonstigem dringenden Bedarf einen 
Hubschrauber der Type AB 206 bereit. Dieser Hubschrauber 
ist für fallweise Rettungsflüge ausgerüstet. 

e) Die AUVA trägt die Kosten des Sachaufwandes für den 
Betrieb des Rettungshubschraubers, refundiert dem BMI 
den Personalaufwand (Piloten) für die Bereitstellungs
zeiten von 4.380 Stunden pro Jahr in der Höhe von 

S 1,056.896,- sowie den anteiligen Personalaufwand 
für die Wartung und technische Betreuung des Rettungs
hubschraubers in der Höhe von S 264.224,- pro Jahr. 
Diese Beträge sind wertgesichert und als Maß der Wert
beständigkeit dient das jeweilige Gehalt einschließlich 
allfälliger Teuerungszulagen eines Beamten der allge
meinen Verwaltung, Dienstklasse V/2 des Gehaltsgesetzes 

BGBI.Nr. "54/1956 in der jeweils geltenden Fassung. 

f) Das H11 ersetzt der AUVA die Kosten ~on Flügen des 
Rettungshubschraubers für besondere Sicherheitsauf

gaben und die AUVA ersetzt dem BMI die Kosten von 
Flügen des Exekutivhubschraubers der Flugeinsatzstelle 

Salzburg für Rettungsaufgaben. 

Dieser Vertrag ist am 23.9.1983 in Kraft getreten und 
sollte nach 3 Jahren ab Inbetriebnahme des Rettungshub
schraubers enden. Zur Anpassung an die Geltungsdauer der 
Vereinbarung. gem. Art. 15a B-VG wurde er in der Folge über 
Ersuchen des BMI bis 20.1.1987 verläng.ert. 

2.2.4. Privatrechtliche Verträge Land Salzburg-ÖRK-AUVA 

Das Land Salzburg hat in privatrechtlichen Verträgen mit 
der AUVA und dem ÖRK-LV Salzburg die Erfüllung der 
übernommenen Verpflichtungen sichergestellt und hiezu 
insbesondere folgendes vereinbart: 
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2.3. 

2.3.1. 

- 1() -

a) Die AUVA stell t (~urch das 0KH Sal7.burg die 

Ärzte bei, tr~lF:';t di e clami t verbund "'Den Kosten und 

erstattet dem Land Salzburg all~ diesem aus dem Modell

versuch erwachsenden Kosten. Hiezu zählen insbesondere 
die Kosten fijr den Auf..-.:and des ÖRI'C-LV Salzburg. 

b) Das ÖRJ{-LV Salzbu:..~g ste2.1 t die Rett'Jngssani täter bei, 

betreibt die Rettungsleitstelle, besorgt die Wartung 

der medizinischen Ausriistung des Hubschraubers, 

ergänzt die Medikamente und das Sanitätsmaterial und 
führt die Aufzeichnungen über alle Hilfeleistungen 

sowie die Auswertung nach rettungstechnischen Kriterien. 

Tätigkeitsbereich des Hubschrauber-Rettungsdienstes 

Im Rahmen des f10dell versuches 'trurde der Hubschrauber

Rettungsdienst fUr 'll e il bereiche 

des Rettunr;s'dcsens, zur Ert;änzung und Unterstiitzung 

der bodengebundenen Rettunt;sdienste, insbesondere 

des ÖRK und des Österreichischen Bergrettungsdienstes 

(ÖJ3RD), 

des Krankenanstal tenl'ICSens, zur Unterstützung der 

Spitäler bei medizinisch notwendigen Verlegungen 

von Patienten in Spezialkliniken, 

des Sicherhei tSHesens, zur Unterstijtzuni='; der Sicher

hei tsbehörden anVißlich von l!ilfeleistunc;en bei 

Unglücksfällen und Gemeinp;efahr zum Schutze des Lebens, 

der Gesundheit und rl er 2i cherhei t von ["lenschen, 

bereitgestellt. über Anforderung der jeHeiligcn Bedarfs

träger VJUrden folGende Flüge du~chgefijhrt: 

RettungsflUre bei ~nf~llpn un~ ~nrleren fuedizinischen 

Notfällen, 1:lem1 riie lebensrettende oder erhal tenrie Hilfe 

anders Uberhaupt nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 

zweckrnäfUe; erbracht werr',en k8nn. 
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Der Einsatz des Rettungshubschraubers kann 

durch die Schwere der Verletzung alJ.ein oder 

durch die Verletzung (Krankheit) und elie Nebenumstände 

(wie Geläl1debesch~ffenheit, blockierte Zufahrtswege 

u.ä. ) 

not'tJendig sein. Rettungsflüge wurden cerngemäB zur 

Versorgung von llerletzten nach Alpinunfällen~ Verkehrs

unfällen, Arbeitsunfällen sowie Unfällen im Bereich des 

täglichen Lebens und in anderen ~edizinischen Notfällen 

durchgeführt, wenn andere Möglichkeiten der ärztlichen 

Versorgung nicht zweckentsprechend erachtet ;'lorden sind. 

Hiebei w-urde die rasche Heranbringung eines Notarztes 

mit den erfo~derlichen Behelfen an den Notfallso~t als 

wesentl ichste f'l8.ßnahr11e zu:::: ;1 ersorQlllg von sch'.iij':'.'~T'-

1e tzten cder s(~h~'!erkrarLken Pa ti enten anf;estre b t.· 

eine 8.ndere ~ '."2ne :U.c'- Js='leC-;'J!1G; ~:~U.3 ~,,"edizinischen (~ründen 

die fUr den fulbschraubereinsatz spezi~l! adaptiert sind. 

Die AmbuLl:'1Z.fl ijgc g: iedern sich nach der L~in~~licllkei t 

ihrer Durchführung in zwei Kategorien, lL'1Ö Z't/,1~ solche 1 

- die unverziiglich durchgeführt werden müssen, da nach 

dem Zustand des Patienten nicht nur de:, SCLl)nende 

Transport sondern auch die Zeitspanne bis zum Ein

setzen der not\vendi§;en klinis':::en S-pr:zia1 therapie 

für den Erfolg 'tlesentlich L, t, und solch':,: 

seines Zus~3ndes ~it bodengebundenen Transportmitteln 

wegen der '-:ar:li t verbundenen Belastungen 
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dauer~ Erschüt-f:e.:~unc;en u.ä.) nicht befördert werden 

kann, die Verl cgllllg ,j edoch medizinisch notwendig ist 

und aal:<)::.:' m ~_ t leU' !;Lchrzeugen dtl.rchf,eführt Hird. 

Ambulanzflüf,e we'rden rlllr über Ersuchen von Ärzten oder 

Kranken3.11S ta:~ te:l durch!;e führt. Die Notwendigkei t dieser 

Flüge ist vom .4..1'11'o1'd·:::r81' unter Anführung der Gründe zu 

bestätigen. 

TranSDortrÜwe zl}r Beförderung von Arzneimitteln, Blutkon-....... ~~ 

serven, Organen 1';11' 'l'ransplantationen oder medizinischem 

Gerät u.dgl. in Akutfällen. Diese Flüge erfolgen nur über 

AnforderlL!lt; der fiiT' das Gesundhei ts- und RettungsHesen zu

ständige B'?h::;rden, CTcaniE:;a tionen oder Krankenanstal ten. Sie 

werden ;:mr danIl ':!_2T';~hbefijhrt, Heilll der Z'deck anders dIs durch 

2.3.4. Andere, FHlP.:r, :I~,;' S:'sterl EiL':eleistunn: bei ünrrJückC!ni1len und ______ ,_' ._______ h ~·c· .. ..., ,.... • 

für tmeJ:<L'iC~:~ichc lLLLfelf-'istllIlc;en zur Gefahrenabwehr sowie 

die damit zl!sa.:-nlIlenll:inC:CiLle B2l'f,';U.:-iG und notHendige Beför

derung VO:(l F-cT'soncn vom Berp; i n~:3 Tal tl.nd die Erfüllung 

ähnl ich e r ~ i c ! 1 e I' ~l E"~ ts Gi. 11. f gab e n . 

Diese Ei.ll:-;:11;ze fallen ßt:Tnc:iß Art.10 Abs. 1 Z 7 B-VG (Aufrecht

erhJ1.Lt:..nG (L,.:. ö:Lc:-üllcllcn i{uhe, Ordnung und Sicherheit) in 

die Zu;:.;bind 1 Ckei t d~s BlUldes. 

Schon k '.lJ.'Z8 Zeit Il:::ch B'C'ginn des I-Iodellversucbes 1"ar aus 

den geflogereI1 :::,::"n::J·3-t;Z(~n festzustc:llen, dag der 'rätigkeits-

bereic:: den ;jr~'::1';'=:~;'?n der' hifd';::-, zustÄndigen Ste::.len 
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2.4. Organisation 

Der Standort Salzburg hat sich für den Modellversuch als 
zweckmäßig erwiesen. Das Einsatzgebiet bietet einen 
repräsentativen Querschnitt durch Ös terreichs Landschafts
formationen und das Notfallgeschehen. Vom Flachland im 
Norden bis zum Hochgebirge im Süden gibt es ländliche, 
schwer zugängliche Siedlungen ebenso wie dichtbesiedelte 
Gebiete mit großen Industriebetrieben und vielbefahrenen 
Verkehrsachsen sowie stark frequentierte Urlaubsgebiete 
im Bereich der Berge und Seen. 

Außer dem Unfallkrankenhaus mit einem ständigen Replan
tationsdienst bietet das Landeskrankenhaus mit Fachabtei
lungen für sämtliche medizinische Teilgebiete die erfor
derliche medizinische Infrastruktur. Wesentlich ist auch 

die vorbildliche bodengebundene Rettungsorganisation de s 
Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK - Landesverband Salz
bur~mit 25 Rotkreuzdienststellen, die durch ein regionales 
und überregionales Funknetz mit der zentralen Leitstel le 
verbunden sind. 

2.4.1. Stationierung des RHS 

Der RHS war auf dem, Flughafen Salzburg stationiert . Dies 
war sehr zweckmäßig, da hiedurch die für den Flugbetrieb 
erforderliche Infrastruktur des Flughafens , und der dort 
stationierten Flugeinsatzstelle Salzbuxg des BMI ( Information, 

Betankung, Wartung u.a.) ausgenützt werden konnten . 

Außerdem wurden damit die Flugbewegungen über dem dicht

verbauten Stadtgebiet, in dem die Krankenhäuser liegen, 
auf das unbedingt notwendige Ausmaß reduziert , s odaß die 
Bevölkerung weniger durch den HS-Lärm belastet wurde als 
wenn der Hubschrauber bei einem Krankenhaus stationiert 
gewesen wäre. 
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Hingegen war der Standplatz des Hubschraubers auf dem Vor
fe Id des Fl ughafen[_; ni eh!; 0 rtimrü, da er gegen anuere 

Luftfahrzeuge un'f Betriebsfahrzeuge nicht abgegr8nzt werden 
konnte. Auß,'?rdern 'da:' der Standplatz von den ~\urenthal ts

raumen nicht immer eins ehbar. 

Da der Hubschrauber nach der Alarmierung sofort starten 
soll, muß die Geltiähr gegeben sein, daß während der Berei t

stellung keine Beschädigung ode:- f1anipulation erfolgt ist. 

2.4.2. Besatzung 

Die Besatzw1g deG Hubschraubers, bestehend aUG Pilot, 

Arzt und Sanitäter,war im Nahbereich des Hubschraubers in 

Einsatzbereitschaft. Der Einsatzbetrieb war also nach dem 

sogenannten Stanci--by-System konzipiert. Dadurch konnte 

der RES innerhai b von 2 - 3 I1inuten nach der A.larmierung 

ZU:cJ. Einsatzflue; starten. 

Dieses System ist ,l edem anderen System vorzuziehen. Andere 

Systeme, bei denen der A.rzt an vereinbarten Orten mit dem 

Hubschrauber zusammerucommt (das sogenannte Rendevouz-System) 

oder bei denen der Hubschrauber den A.rzt zuerst von seinem 

Aufenthaltsort (Krankenhaus oder Ordination) abholen muß 

(das sogenannte Pick-up-System) sind nur Ersatzlösungen. 

2.4.3. Der Ärztekader Itrurde mit der Zielvorstellung rekrutiert, 

daß nur solche Ärzte zwn Einsatz gelangen, die auch im 

Rahmen ihrer täglichen Routinearbeit laufend mit vital

gefährdeten Patienten und verschiedenen Notfällen konfron

tiert sind. Auf entsprechende Erfahrungen im bodengebundenen 

Rett~Dgsdienst aber auch bei anderen Rettungsorganisationen 

(zoB. als Bergrettungsarzt) wurde besonderer Ylert gelegt. 

Insgesamt wurden wiihrenci der Zeit der Pilotstudie 29 .i\rzte 

eingesetzt, der angestrebte und erreichte ständige Kader 

betrug 20 Fersonen. Dadurch ergab sich 'tJährend des Ver

laufes der Studie nur eine sehr geringe Fluktuation. 
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Durch den kleinen Kader wurde eine entsprechend solide 
Einsatzroutine sichergestellt. Letztere ist für einen 
adäquaten Qualitätsstandard sehr wichtig. Etwa 60 % des 
Ärztekaders rekrutierten ~ich aus dem Bereich der All
gemeinen Unfallversicherungsanstalt, der Rest der Ärzte 
aus den Landeskrankenanstalten Salzburg und dem Kranken
haus Hallein. Die Mitarbeit der letztgenannten Ärzte
gruppe erfolgte auf der Basis eines Werksvertrages mit 
der AUVA. Mit Ausnahme einiger jüngerer in den Kader hinein
wachsender Ärzte wurde durchwegs Personal mit langjähriger 
Berufserfahrung eingesetzt. Es waren die Fachricbtungen 
Unfallchirurgie, Chirurgie, Anaesthesie, Innere Medizin 
sowie Neurologie und Ärzte mit abgeschlossenem Turnus in 
Ausbildung zum Facharzt in einem dieser Fachgebiete vertreten. 

Die in diesem Bereich gesammelten Erfahrungen wurden auch 
bei der Änderung des Ärztegesetzes (BGBI.Nr. 314/1987), 
im besonderen hinsichtlich der fachüberschreitenden Tätig
keit von Fachärzten eines -klinischen Sonderfaches i~ 
organisierten Notarztdiensten (Notarztwagen bzw. Notarzthub
schrauber) verwertet. 

2.4.4. Als Sanitäter wurden sechs Berufs-Rettungssanitäter des 
ÖRK-Salzburg eingesetzt. Diese hatten langjährige Erfahrung 
im bodengebundenen Rettungsdienst einschließlich der Ver
wendung im Notarztwagen und wurden vor Beginn des Hub
schrauber-Rettungsdienstes intensiv in flugtechnischen 
Belangen und für die Notfallversorgung von , Patienten im 

Hubschrauber eingeschult. Außer ihrer Tätigkeit als Hilfe 
und Partner des Arztes hatten sie auch andere Aufgaben 
zu besorgen, insbesondere den Piloten bei den Startvorbe.
reitungen zu unterstützen, während des Fluges den Funkverkehr 
mit der Leitstelle und dem bodengebundenen Rettungsdienst 
abzuwickeln, die Einsatzdokumentation zu erstellen und die 
medizinische Ausrüstung des RHS zu warten. Der Dienstplan 
wurde vom ÖRK erstellt. 
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2.4.5. Als Piloten wurden vier Gendarmeriebeamte der FESt. Salzburg 
des BMI eingesetzt, die außer der Berufspilotenberechti-
gung langährige ... Einsatz erfahrung als Hubschrauberpiloten 
sowohl im Exekutivdienst als ~uch im Hubschrauber-Rettungs
dienst besitzen. Durch ihre genauen Ortskenntnisse im 
gesamten Einsatzbereich und ihrem fliegerischen Können 
war es möglich, schwierige Einsätze im Gebirge und viele 
Flüge auch bei schlechten Wetterbedingungen sicher durch
zuführen. Außerdem war zur Verstärkung im Einsatzdienst 
und auch zur laufenden Überprüfung des Flugbetriebes ein 
verantwortlicher Hubschrauber-Fluglehrer des BMI zeitweise der 
'FESt. Salzburg zugeteilt, sodaß die gewonnenen Erfahrungen 
unmi ttelbar verwertet werden konnten. 

2.4.6. Für hochalpine Einsätze und zur Bergung von Verunglückten 
standen die Flugretter der Gendarmerie zur Verfügung. 
Diese wurden bei Bedarf in ihren Dienstorten aufgenommen 
und nach Abschluß der Bergeaktionen dort wieder abgesetzt. 
Ebenso auch die Einsatzkräfte des Österreichischen Berg
rettungsdienst,es (ÖBRD), insbesondere die Lawinenhunde
führer mit ihren Suchhunden. 

2.4~. Unterbringung der Besatzung 

Die Aufenthaltsräume der Besatzung waren von den Dienst
räumen der Flug'einsatzstelle ca 300m entfernt. Daraus er
gaben sich zwar keine Beeinträchtigungen der Einsatzbereit
schaft des Rettungshubschraubers wohl aber Erschwernisse 
bei der Abwicklung innerbetrieblicher Erfordernisse. 

Beim weiteren Ausbau des Flughafens Salzburg soll die 
Flugeinsatzstelle in einem Gebäude untergebracht werden, in 

dem auch die Aufenthaltsräume für Arzt und Sanitäter sowie 
der Hangar für die Hubschrauber, eine Werkstätte und ein 
Magazin für Einsatzgeräte integriert sind. Entsprechende 
Vorgespräche zwischen der FlughafenbetriebsGes.m.b.H. , 
dem BMI und dem Land Salzburg sind im Gange. 
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2.4.8. Anforderung des RHS 

Die Rettungslr:;itstelle des ÖRK-LV Salzburg hatte die 

RHS-Anfo:l.'derungen für Rett:lmgs- und Ambulanzflü~e zu er
fassen, den Rl-L.S-Einsatz für diese Flüge zu disponieren 

und mit dere. bodengebundenen Rettungsdienst zu koordinieren. 

Für andere I-li2.feleistungen bei UnglücksfäLlen und Gemein-

gefahr i-laI' der RHS im Wege des ~andesgendarmeriekommEL"'1dos 

bei der FESt. ::3alzburg des BIn an~:.;..f0rdern. 

In weitaus überwiegender Zahl erfolgte die Meldung von 

Notfäller: 1Jber 

- di<~ Notrufnummer 144 im Wege des Roten Ki:'euzes ~ sodaß 
der HHS-Einsatz gleichzeitig auch mit dem bodeI!gebundenen 

Rettungsdienst koordiniert werdeE ~Kormte, 

Sehr bei1~ülr~ h"it sich auch di.F' Eir:.binci'ID[ in das ~llnknetz 

der E:x:ekuti\r'~, Clarüedurcn Notfa11rneldungen insbesondere von 

Verken.:,sstr~i f~,:l :::hne VerZUt; Ln?l.u:l:wege ii.::H?roi t ~el t 'Nerden 

kO!LT]teI1 • 

Rettu.ng::rv:agen d.es ÖHR 

Kr311ken.häuser 

Exekutive 

Sllwille: 

2.4.9. Einsatztätigkeit 

2.282 Zinsätze 
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stationierte ?et:~,ng:=::'..:bs::~rauber nicht eingesetz: 'v/erden 

konnten, 'wurde auch ~iJ-::el' grö3ere Distanzen geflogen. 
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Die Einsatzbereitschaft bestand täglich von 07.00 Uhr bis 
Sonnenuntergang. Daraus ergaben sich jahreszeitmäßig ver
schieden lange ~ienstzeiten, sodaß im Jänner die Einsatz
berei tschaft bis 17.00 Uhr,. iW Jwli hingegen bis 21.30 Uhr 
bestanden hat. 

Da die RHS-Bereitstellung im Juni täglich 14,30 Std. betrug 
und samt den Vorbereitungs- und Abschlußarbeiten eine 
Beanspruchungszeit von 15,30 Std. für den Piloten erforderte, 
wurde der Dienstplan so erstellt, daß einer der beiden 
eingesetzten Piloten (RHS + EHS) um 06.30 Uhr den Dienst 
antrat und um 19.00 Uhr beendete und der zweite den Dienst 
von 08.00 Uhr bis 21.30 Uhr versah. Dadurch konnte die 
Beanspruchungszeit der Piloten unter 14 Std. täglich ge
halten werden. 

Bei 70 % aller Rettungsflüge (Primäreinsätze) traf der 
Rettungshubschrauber innerhalb einer Viertelstunde ab 
Anforderung am Notfallort ein. 

Die Anflugzeiten, ab Einsatzanforderung bis zum Eintreffen 
am Notfallort, haben die nachstehenden Werte und r~Sätze 

betragen: 

o - 5 Min. 
6 - 10 Min. 

11 - 15 Min. 

14 % 
38 % 
18 % 

16 - 20 ' Min. 
21 - 25 ' Min. 
über 25 Min. 

12 % 
11 % 
7 % 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß der RHS 
in 2 - 3 Minuten nach der Alarmierung startet und pro 
Minute eine Strecke von 3,5 km zurücklegt. Daraus ergeben sich 
für die nachangefUhrten Strecken die folgenden Flugzeiten: 

10 km = rd. 5 Min. 
30 km = rd. 11 Min. 

50 km = rd. 17 Min. 
70 km = rd. 23 Min. 
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In c..sn Ja.b.-ren '1984 bis 1986 wurden folgende Einsätze durch-

geführt: 

1984 1985 '1936 Summe 

Rettungsflüge 648 560 499 1.707 

Ambulanzflüge 133 133 128 394 

andere Hilfeleistungen 
in Notfällen 72 67 42 181 

S u m In e: 853 760 669 2.282 

r~c~ bC::"'fT8"C~,e 1)Z~T .. 

berörderte Patienten 641 570 5~4 ). 1.745 

Der Rückgang der Einsatzergebnisse von 1984 auf 1985 ist 
auf die zune.b .. i!lende ErfahruIlg in der Koordination des 

~tettun[shubschrauber-Einsatzes mit dem bodengebundenen 

R~~ t;t;lIT:t;sdienst zurückzuführen. Der Rückgang von 1985 auf 

~';iE;c) resultiert hingegen aus der Indienststellung des 

jiJtnrzt)-1llt'.scl'.I'aubers "Christophorus 4 11 in St. Johann im 

% 

74,8 

17,3 

7,9 

100,0 

F~iT' 112~)e Einsätze 'tffirden die nachangeführtan Flugstunden 

1984 1985 1986 Swnme % 

Rettnngsflüge 371,1 363,9 316,9 1.051,9 59,4 

Ambulanzfliige 143,6 140,7 146,1 430,4 24,3 

andere Hilfeleistungen 
in Notfällen 109,4 109,0 69,2 287,6 16,3 

S u m m e: 624,1 613,6 532,2 1.769,9 100,0 

Durchschnittliche Flugzeiten pro Einsatz: 

Rettungsflug: 37 Minuten 
AITlb,~la~zflu[; 66 I1inuten 

andere Hilfeleistungen 
in Notfällen 95 Minuten 
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Die Rettungsflüge waren aus folgenden Anlässen erforderlich: 

Anzahl % Geborgene % 

Schiunfall/piste: . 259 15,2 242 18,2 
Alpinunfall 309 "18,1 283 21,2 
Verkehrsunfall 415 24,3 268 20,1 
Arbeitsunfall 209 12,2 166 12,4 
Medizin.Notfall 288 16,9 200 15,0 
Sportunfall 67 3,9 48 3,6 
Sonstige 160 9,4 125 9,5 

S u m m e: 1.707 100,0 1.332 100,0 

Weitere Vergleichszahlen sind im Ersten Entwurf des Berichtes 
Anlage A S 9 und in Anl~ge B enthalten. 

2.5. Hubschrauber 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, HauptsteIle Wien, 
hat auf Grund öffentlicher Ausschreibungen für den 

"Modellversuch Hubschrauber-Rettungsdienst" in Salzburg 
zwei Rettungshubschrauber gemietet und zwar vom 

22.9.1983 bis 30.6.1985 einen Hubschrauber 
der Type Agusta 109 M.K II und vom 

1.7.1985 bis 20.1.1987 einen Hubschrauber 
der Type Aerospatiale AS 355 F1 Ecureuil. 

Die Beistellung von Flugpersonal, technischem Personal und 
medizinischen Fachkräften sowie die Hangarierung , Ver
sicherung, die Treibstoff- und Wartungskosten waren in 
der Miete nicht inkludiert. 

2.5.1. Die Mietkosten pro Flugstunde betrugen für den Hubschrauber 
A 109 M.K II S 8.400,- und für den Hubschrauber AS 355 F1 
Ecureuil S 5.500,- und waren Nettopreise. Auf sie wurde 
die Mehrwertsteuer im jeweils geltenden Ausmaß zugerechnet. 
Die angeführten Preise waren an den Lebenshaltungskosten
index 1976 gebunden, wobei als Preisbasis der für Juni 1983 
veräffentliclte Ind.exwert galt. Eine Preisanpassung hatte 
immer nur nach Ablauf von 12 Monaten, sofern die Indexer
hähung mindesten 5 % beträgt, zu erfolgen. 

' ; 
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Für den ab 1.? '1985 eingesetzten Hubschrauber AB 355 F1 

Ecureuil WilI'de daher ein dem Index angepaBter Flugstunden

preis von S 6.036,80 verrechnet. 

Zu den genannten Hubschrauhertypen ist vom Betriebs- und 

1tlartungsstandpun};:t aus folgendes zu bemerken: 

Zu den angefi.:hrten Hubschraubertypen wurde aus medizinischer, 

fliegerischer'und technischer Sicht im Ersten Entwurf des 

Berichtes (P~lage A) bereits ausfÜhrlich Stellung genommen. 

Zusammeni'assend wurde folgendes ausgeführt: 

Durch dif Kabinenkonzeption I d:.8 i'..l.'1ordnung cer 'T:ragbahre 

und der illedizinis~hen Geräte, ;';:cnrnte die VersorguIlg d8r 

Patienten op~iEal durchgeführt vE'rG.en~ 

UJlcl ATIlbulanzfll!ge sehr gut geei§';11et. Für Außenlandungen 

im U!M(~Fs;L"nen (~elände ist er nur bedingt und Li::- hoch-

alpi.ne Sergunr;en nicht geeignet. 

rechnü~c h ::".3t PT' seilr 't.rartangsint ronsi v, i:::n Rettungsf2. ug

betrie b störallfällig 1md koste::J.aufivendig. 

Die med':'zinisn:ce Ausrüstung ll..lJ.G. Anordnung d.er Tragbah'::::-2 ent

sprachen n:'cht allen Erfordernissen. Dies war jedocn vor 

alle!Jl auf die nicht optimale Einrichtlmg des in Salzblu'g 

verwendeten ~lu.bschl'aubers zUTückzufillrren. 

Fliegeri sch lzonn,ten - wenn auch mit Einschränk:ungen - alle 

Aus te,~hnischer Si,:llt kaIl..l1 allch dipser H'Q,bschr8.uber als 

wartungsintensi ~t bezeichnet werden. 
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2.6. Kosten 

Die Kosten des Modellversuches "Hubschrauber-Rettungsdienst" 
in Salzburg wurden - ausgenommen die Kosten für Flüge nach 
§ 2 Z 4 der Ver~inbarung zwischen dem Bund und dem Land 

! ... 

Salzburg - von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) getragen. Sie beliefen sich im Beobachtungszeitraum 
von 1.10.1983 bis 30.9.1986 nach den dem BMI zur Verfügung 
stehenden Unterlagen (Betriebsaufzeichnungen des BMI sowie 
Angaben der AUVA) für den Betrieb der 

Rettungshubschrauber auf rd. S 34,6 Mio. 

und für den Einsatz von Exekutivhubschraubern des BMI als 
Ergänzung für 

fallweise Rettungsflüge auf rd. S 3,7 Mio. 

Für Flüge nach § 2 Z 4 der Vereinbarung - andere Fl üge zur 
ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Gemeingefahr 
(Suchflüge, Lawineneinsätze, Bergungen u.ä.) also für 

Einsatzflüge wurden vom BMI rd. S 2,7 Mio. 

aufgewendet. 

In diesem Betrag sind rd. S 0,4 Mio. enthalten, die der AUVA 
für die Verwendung von RHS für diese Aufgaben refundiert 
worden sind. 

2 . 6. 1. Kostenübersicht 

Während des Beobachtungszeitraumes sind in den nachangeführten . 
Bereichen folgende Kosten erwachsen: 

A) Personalkosten - Flugpersonal 
(Piloten und Techniker des BMI) 

B) Hubschrauberkosten 

I. RJIS-Agusta A 109 MK II, OE-BXU, 
S 12,339.257,-

II. RHS-AS 355 F1 Ecureuil, OE-BXV, 
S 8,963.906,-

S 4,263.381,-

S 21,303.163,-
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c) Sanitätsbereich 
(Ärzte, Sanitäter, Versicherung, 
Medikamente, Rett~gsleitstelle, 
Kosten für n:;erfahrten RN.) 

D) Dokumentation und Sonstiges 

(Dokumentation für Behandlungs
statistik und wissenschaftliche 
Auswertung, Verwaltungsaufwand, 
Brimärausstattunß für Rettungs
technik) 

S 7,940.690,-

S 1,421.948,-

RHS-Kosten S 34,929.182,-

Hievon: zu Lasten des BMI 
zu Lasten der AUVA 

E) Exekutivhubschrauber - Einsätze 

für fallweise Rettungsflüge 

F) ExekutivhubscIrrauber - Einsätze 

für Aufgaben nach § 2 Z 4 de.r 
Vereinbarung - zu Lasten des BM1 

Zu den einzelnen Kosten wird bemerkt: 

2.6.2. Personalkosten - :Flugpersonal 

S 374.246,-
S 34,554.936,-

S 3,749.928,-

S 2,305.900,-

Zwischen der AUVA und dem ~lI wurde vertraglich vereinbart, 

daß die AUVA dem BMI die Kosten für den Personalaufwand der 

Piloten für die Bereitstellungszeiten von 4.380 Stunden 

pro Jahr in der Höhe von S 1,056,896,- sowie den anteiligen 
Personal aufwand fijr die vlartung und technische Betreuung 
des Rettungshubschrqubers in der Höhe von S 264.224,-
pro Jahr, somit insgesamt S 1,321.120,- pro Jahr, refundiert. 

Grundlage für :iie Eerechnung des Fersonalaufwandes war der 

Monatsbezug eines Gruppeninspektors , Verwendungsgruppe vi 2, 
Dienstklasse 1'1/4, Die::J.stzulagenstufe 2/2, verh., 2 Kinder, 
einschließlich aJler Zulagen, der Familienbeihilfe, des 
Dienstgeberbei trages zur KVA smJi e der durchschni ttlichen 
ÜberstUlldenvergütung für das Jahr 1982. 
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Durch die Wertsicherung ergaben sich folgende Teilbeträge: 

1.10.1983 - 31.12.1983 S 330.280,-
1. 1.1984 - 31.12.1984 S 1,372.512,-
1. 1.1985 - 31.12.. -q985 S 1,437.020,-
1. 1.1986 - 30. 9.1986 Sf 1,123.569,- S 4,263.381,-

============= 

Mit diesem Betrag konnten die tatsächlich aufgelaufenen' 
Personalkosten zur Gänze gedeckt werden. 

2.6.3. Hubschrauberkosten A 109 MK II 

Der Rettungshubschrauber Agusta 109 MK 11, Kz. OE-BXU, war 
vom 1.10.1983 bis 30.6.1985, mit Unterbrechung vom 1.3. bis 
31.3.1985, also 20 f1onate, eingesetzt. 

Die Mietkosten von S 8.400,- pro Flugstunde wurden auf Grund 
der Flugzeiten monatlich verrechnet, wobei .die garantierte 
Mindestabnahme von 30 Flugstunden pro Monat zu berücksichtigen 
war. 

Es sind folgende Miet- und Betriebskosten entstanden: 

a) Hubschraubermiete für 612:55 
lt. Mitteilung der AUVA 

b) Versicherungen 
HS-Haftpflicht 
HS-Unfall 
HS-Kasko 

c) Treibstoff 
Jet A1 131.763 1 

Öle + Fette 

d) Wartung/Reparatur 
Ersatzteile + Fremdarbeit 

Std. 
S 5,848.390,-

S 3,098.041,-

S 21.829,-
S 27.911,-
S 3,048.301,-

S 1,422.398,-
S 1,389.836,-
S 32.562,-

S 1,731.532,-

S 1,539.598,-
Eingangsabgaben + Gebühren S 191.925,-

e) Flugplatzkosten 
Hangarierung, Landegebühren 
und Sonstiges 

s 238.905,-

Summe: S 12,339.257,-
============================== 

Die unter b) bis e) angeführten Kosten sind den Verrechnungs
~terlasen des BMI entnommen. 
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2.6.4. Hubschrauberkosten AB 355 F1 Ecureuil 

Der Rettungshubschrauber AB 355 F1 Ecureuil, Kz. OE-BXV, 
sollte ab 1.3.1985 eingesetzt werden. Aus technischen Gründen 
verzögerte sich die Inbetriebn~hrne, sodaß dieser erst ab 

1.7.1985 bis 20.1.1987 eingesetzt war. Die ausgewiesenen 
Betriebskosten beziehen sich auf die Zeit vom 1.7.1985 bis 

30.9.1986. 

Die angebotenen MietkosteIl von S 5.500,- "wurden dem Ver
braucherpreisindex 1976 entsprechend mit Stichtag 1.7.1985 
auf S 6.036,80 valorisiert. Die garantierte Mindestabnahme 
betrug 30 Flugstunden pro f'Ionat. 

Es sind folgende Miet- und Betriebskosten entstanden: 

a) Hubschraubermiete für 610:48 Std. 
::"t. Uitteilung der ATJVA 

b) Versicherungen 

HS-Haftpflicht 

ES-Unfall 

l-fS-Kasko 

c) Treibstoff 

Jet A1 125.801 1 

Öle + Fette 

d) Wartun~/Reparaturen 

Ersatzteile + Fremdarbeit 
Eingangsabgaben 

e) Flugplatzkosten 

Hangarierung, Landegebühren 
und Sonstiges 

S 20.486,-
S 16.988, ... " 

S 2,704.610,-

S 1,192.376,

S 23.652,-

S 

S 

802.476,-
106.170,-

Summe: 

S 3,953.433,-

S 1,216.028,-

S 908.646,-

S 143.715,-

S 8,963.906,-
============================= 

Die unter b) bis e) angefÜhrten Kosten sind den Verrechnungs
unterlagen des BI'II entnommen. 

Hubschrauberkosten - Gesamt: S 21,303.163,-
======================================================== 
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2.6.5. Sanitätsbereich - Kosten (lt. AUVA) 

a) Flugpauschale für Ärzte 
b) Personalkoste?Jür ÖRK-Berufssanitäter 
c) Unfallversich~rung für Är~te und Sanitäter 
d) Medikamente und Verbandsmaterial 
e) sonstiger Sachaufwand 
f) Rettungslejstelle - Personal verstärkung 
g) Ersatz der Leerkilometer für RTW bei 

RHS-Einsätzen 

S u m m e: 

2.6.6. Dokumentation und Sonstiges (lt. AUVA) 

a) Dokumentation für Behandlungsstatistik, 
wissenschaftliche Auswertung und Ver
waltungskosten 

b) Verpflegung der HS-Besatzung 
c) Primärausstattung für Rettungstechnik 

S u m m e: 

S 3,309.466,-
S 3,617.512,-
S 21~.356,-

S 211.449,-
S 105.519,-
S 272.728,~ 

S 212.660,-

S 7,940.690, -

S 437.804,-
S 84.j44,-
S 900.000,-

S 1,421.948,-
=========================== 

2.6.7. Exekutivhubschrauber - Einsätze für fallweise Rettungsflüge 

Wenn der Rettungshubschrauber nicht verfügbar war (Wartung, 
Reparatur) oder sich im Einsatz befand, wurde für dringende 
Rettungsflüge der Exekutivhubschrauber eingesetzt und die 
AUVA refundierte dem BMI den hiedurch entstandenen Aufwand. 

Für diese Flüge mit einer Gesamtflugzeit von 403 Std.19 Min. 
wurden der AUVA S 3,749.928,- verrechnet. 

War hingegen für dringende Flüge nach § 2 Z 4 der Vereinbarung 
kein Exekutivhubschrauber verfügbar, so vrurde der Rettungs 
hubschrauber eingesetzt. 

Für diese Flüge mit einer Gesamtflugzeit von 21 Std. 38 Min . 
(rd. 22 Std.) wurden die Kosten von S 374.246,- erd. S 0,4 Mio.) 
zu Lasten des BMI gegenverrechnet. 
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2.6.8. Exekutivhubschrauber - Einsätze 

für Aufgaben nach § 2 Z 4 der Vereinbarung. 
~9 . ~ 

Einsätze für Hilfeleistungen im Sinne dieser Bestimmung 
sind insbesondere Suchflüge nach Abgängigen, Bergungen 
gefährdeter Personen,Lawineneinsätze und ähnliche Flüge 
zur Erfüllung von Sicherheitsaufgaben, die gemäß Art. 10 
Abs. 1 Z 7 B-VG in die Zuständigkeit des Bundes fallen. 

Für diese Flüge wurden rd. 248 Flugstunden (mit durch
schnittlichen Flugstundenkosten von rd. S 9.298,-) auf
gewendet und die daraus resultierenden Kosten von 
rd. S 2,305.900,- vom BMI getragen. 

2.6.9. Durchschnittliche Standort-Jahreskosten 

In drei Jahren wurden mit den Rettungshubschraubern insge
samt 1.224 Flugstunden, mit den Ersatzhubschrauber für 
RettungSflüge insgesamt rd. 403 Flugstunden und mit Exekutiv
hubschraubern für Aufgaben nach § 2 Z 4 der Vereinbarung 
rd. 248 Flugstunden geflogen. 

Aus diesen Flugstunden und den unter 2.6.1. ausgewiesenen 
Gesamtkosten resultieren die nachstehenden durchschnittlichen 
Jahresflugstunden mit den angeführten durchschnittlichen 
Jahreskosten (Standortkosten): 

Rettungshubschrauber - rd. 408 Flugstunden 
Piloten/Techniker rd. S 1,421.127,-
Hubschrauberkosten 
Sanitätsbereich 

rd. S 7,101.054,
rd. S 3,120.879,- rd.S 11,643.060,-

Exekutivhubschrauber rd. 134 Flugstunden rd.S 1,249.976,-
als Ergänzung für Rettungsflüge 

Exekutivhubschrauber - rd. 83 Flugstunden ~r~d~.~S ____ .7~6~8~.~6~3~5.,_-
für Flüge nach § 2 Z 4 der Vereinbarung 
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2.6.10. RHS - Einsatzflugstundenkosten 

Als Einsatzflugstunden werden die für Rettungs- und 

Ambulanzflüge sow.:j..e für Flüge n~ch § 2 Z 4 der Vereinbarung . 
aufgewendeten Flugstunden bezeichnet. 

Die Gesamtflugstunden der Rettungshubschrauber von 

rd. 1.224 Flugstunden in drei Jahren wurden für folgende 

Flüge aufgewendet: 

Rettungs- und Ambulanzflüge 
Flüge nach § 2 Z 4 der Vereinbarung 

~onstige Flüge ('ITaining der Piloten, 
Arzte, Sanitäter, Flugretter u.ä., 
tech..'1.ische Flüge und Uberstellungen) 

rd. 1.090 Std. 

rd. 22 Std. 

rd. 112 Std. 

Die rd. 1.112 Einsatzflugstunden bilden die Grundlage zur 

Ermi ttl1l.f1g del~ Personal- und Hubschrauberkosten pro~;~insatz

flugstunde. 

RHS - Agus·.;s. -10q ~lK 11, OE-BXU 

557 Einsatzfh:gstund.en 

Personalkosten -

P · l . Ir" h . k l~oten Lec.,nl er It. 2.6.2. 

Hubschrauberkosten lt. 2.6.3. 

Einsatz-Flugstundenkosten -
ohne Sanitätsbereich 

RHS - AS 3:)5 F1 Ecureuil, OE-BXV 

555 Einsatzflugstunden 

Personalkosten -

Piloten/'l'ecD.J1.iker 1 t. 2.6.2. 

Hubsc~rauberkosten It. 2.6.4. 

Einsatz-Flugstundekosten -
ohne Sanititsbereich 

rd. S 3.834, -

rd. S 22.153,-

rd. S 25.987,-
----------------------------

rd. S 3.834 ,-

rd. S 16.'151 ,-

rd. S 19.985,-
============== 
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2.6.11. RHS - Rettungsflugstundenkosten 

Als Rettungsflugstunden werden die für Rettungs- und Ambulanz
flüge aufgewendeten Flugstunden.bezeichnet. Zur Berechnung 
der Rettungsflugstundenkosten wurden den Einsatz-Flug
stundenkost en die Kosten des Sanitätsbereiches zugezählt. 
Berechnungsgrundlage bilden die rd. 1.090 Flugstunden für 
Rettungs- und Ambulanzflüge. 

RHS - Agusta 109 ME: 11, OE-BXU 

Einsatzflugstundenkosten lt.2.6.10. rd. S 25.987,-
Flugstundenkosten-Sanitätsbereich rd. S 8.590,-

Rettungsflugstundenkosten rd. S 34.573,-
Rettungsflugminutenkosten rd. S 576,-

============== 

~S - AS 355 F1 Ecureuil, OE-BXV 

Einsatzflugstundenkosten lt.2.6.10. rd. S 19.985, -
Flugstundenkosten-Sanitätsbereich rd. S 8.590,-

Rettungsflugstundenkosten rd. S 28.575,-
Rettungsflugminutenkosten rd. S 476,-

============== 

2.6.12. RHS~Kosten pro Rettungs-Ambulanzflug 

Auf Grund der unter 2.6.11 ausgewiesenen Rettungs-Flug
stundenkosten ergeben sich aus der mittleren Flugzeit von 

37 Flugminuten pro Rettungseinsatz und 
66 Flugminuten pro Ambulanzflug 

folgende durchschnittliche Kosten für diese Einsätze: 

Rettungsflug A 109 MK 11 S 21.312,-
Rettungsflug AS 355 F1 S 17.612,-

Ambulanzflug A 109 MI{ 11 S 38.016,-
Ambulanzflug AB 355 F1 S 31.416,-
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2.6.13. DurchschnittliclH' ~J~:?tundenk()sten 1'186 

Durchschni ttlic~;e l-'lUe;8tund.enkosten sind jene Kosten, die 

sich aus dem Aufw8nd fUr den Flugbetrieb (lt. 2.6.3. bis 
2.6.4.) - ohne'S~ni tät.sbe::'e~ch - wld den Gesamtflugstunden 

im BerechnQugszeitraum ergeben. 

RHS - Agusta 10'3 i'lli 11 (612,'3 Flugstunden) 

a) Personalkosten - (lt.2.6.2.) 
Piloten/Techniker 

b) Hubschrauberkosten (lt.2.6.3.) 

durchschn.Flugstundenkosten 1986 

RHS - AS 355 F1 (S"10, 8 Fluhstunden ) 

a) Personalkosten - (lt. 2.6.2.) 

Pil ot cl1/~re cJJDiker 

b) Hubschrauberk~sten (~t.2.6.4.) 

durchschn.Flugstundenkosten 1986 

a) Ferson~"lk:)2t (-' t: 

b) Hubschr;:l~.Lbi:;T:·:C'; t .on 

S 3.483, - Std. 

s 20.132,- Std. 

S 23.615,- Std. 
=============== 

s 3.483, - Std. 

S 14.676,- Std. 

S '18.159, - Std. 
=============== 

s 3.465,- Std. 

S 6 • Ll81 ,- S t d • 

S 9.91+6,- Std. 
========:::====== 
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t:..inc:r:,: ',"";>~'.lc:LiGhen Zielsetzungen des Modellversuches 

::,:T i.. \::1"i8b eines organisierten Hubschrauber-

hE';t ,-:r:i, sns r;es durch ein-e möglichst breite, systematische 

':"C>;"Ll': Tt;~; t :-::l~ zu e~~fassen UI.2,J. anband dieser Information 

:;::1 ,'r:: /;, r C,~'::::.~_i_r~zu wurden säEltliche Ergebnisse und Behand

IlJ::".-;::'~.I,l,:SLa~r;:(::Jl lückenlos aufgezeichnet und einer kri ti.;;-

s':::-!-, "Ü'd.L~.TSe ur:terzogen. L:a:r:i t sollten obj ekti ve Bewertungs

l-:ri tCl,:,s"\ir den Betrieb VGn Notarzt-Rettungshubschraubern 

troer '1"_~t~r::. Vin<~atz war ein Einsatzbericht zu verfassen, der 

c~) _>',;<"12- d:~ü:i 81 t und in ciel1 wesentlichen Teilen dem in der 

_-_,o_::::)",;"':()~de:L~'" HC.1,reE Daten über den Anlaß des Einsatzes, die 

';~l-::"T:;-::zpi:::(oJJ. '':ie AnforderlL.'1g, die Einsatzbedingungen, die 

!\I()-;:,i':~Ua:'t. ,ten Zustand des Patienten, die Maßnahmen am Not-

~"8_~' ";" ":~r~~i vl:l!.1-:'"_"8:J.'::: des Fluges, das Einsatzergebnis sowie 

Ji,' /·':'nci,::ten IIedikamente und das verbrauchte I'la terial 

C71- ')-. [1, I:i(~:.~e Daten wurden mit EDV erfaßt und stehen 

,; ;~(.lc' ,', '.:', Cl ~>1.'url)ereit zur Verfügung. (Anlage B) 

112 ';.;e'i,t:e:::oer Folge I'rurde über ,j eden Patienten aus dem be

handc;.LndeE KTanken.haus die detaillierte Krankengeschichte 

cingic'hcLt (9ins(~hließlich Obduktionsbefunde verstorbener 

Fa-::: ,::r~'C'cn::, ,:O:cüLlrd '?ines 13 Pun .. 1{te umfassenden Schemas aus-

f~"de::'~;[' t; ;:lW mi_ t EDV erfaßt. tTi t dieser Dokumentation werden 

rned:;~;_;-~.s~l1:' :mal:tsc?:l der Notfallsfolgen durchgeführt und 

p :~,l~cre.::~z Eöhler' s .Arbei ten soll aus . 

S~i:::tf";: (-,::> ~~:c..sfd ten Erfahrungen (nicht zuletzt 

<:'l,u~t1'" 'c, '.l~"c' h'Pt r,':10D Feh2. ern) gel ernt v/erden, um damit 

>,_':' ::= -St P ;T1S J.31Jfend zu verbessern. 

!\USZ'!~ '!11:3 dl e:-:;e;::' rlokl~mentation sind cleichf811s in der . 
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2.7.3. Kostentr~5er(fiktiv) 

vlenngleich die Kosten des Modellversuches "Hubschrauber-

Rettungsdienst 11 -'. abgesehen von d~n Flügen für andere 
, \ 

Hilfe:!. eistungen - von der Allgemeinen Unis,ll versicherungs-

anstalt (A(]VA) getragen wurden, erfolgte eine Zuordnung zu 

den fLi<. ti ven Kostentr~gern nach best.e.r...:enden Sozial versicherungs

verhältnissen. Diese Zuordnung erfolgte ohne Bedachtnahme 

auf die Leistungsverpflichtung auf Grund der medizinischen 

Notwendigkeit des Einsatzes i21 Sinne des ASVG. 

K 0 s t e n t rag e I' (fiktiv): 

Allgemeine "Unfallversicherungsanstalt 

Gebietskraru~enkassen 

VersicheruIlgsanstal t der gewerblichen Wirtschaft 

Versir;~12:~:}!lgsanstal t öffentl. Bediensteter 

8':;:13-+;: Cr::";s~,;err. Sozialversic.:herungsträger 

Aus.1. ~indi s eh e ;:'c z.l alve r si ehe rungs tri::i ger 

8 % 
44- % 

5 % 
4 % 
6 ?Io 

26 % 
7 % 

Unter jc: '~i:sichtigu.1}g des vorstehenden Kosimschlüssels wären 

von cL".':'.. r.tt:rchscruli ttli-:-:hen für Rettungs- und Ambulanzflüge 

aufgewsndsten Jahreskosten von 

S '"11 ,518.312, - der Rettungshubschrauber und 

S "": ,249.976, - der Ergänzungshubschrauber 

S 12,768.288,- Gesamtkosten 

auf die angeführten Kostenträger folgende Beträge entfallen: 

Allgemeine Un~allversicherungsanstalt 

Gebietskraru~elli{assen 

Versicherm:gsanstal t der gewerblichen 
Wirtschaft 

VersicherunGsanstalt öffentl.Bediensteter 

Sonstige c~3terr . Sozial versicherungsträger 

AusJ.är:disclle Sozial versicherungsträger 

Keine KostentriGer 

s 
s 

S 

S 

S 

s 
s 
S 

1,021.463,-
5,618.047,-

638.414,-
510.732,-
766.097,-

3.319.755,-
893.780,-

12,768.288,-
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Fallbeispiele und Kosten-Nutzen-Berechnun~ 

An vier Fallbeispielen wurden von der AUVA die durch einen 

effizienten Einsatz des Rettungshubschraubers in einem 

integrierten Eb'd~n-Luft-Rettungssystem verhinderten Fol~e-. , 
kosten ermittelt. (Diese Fallbeispiele sind wohl auch im 

ALrvA-Bericht erwähnt, doch werden sie im folgenden hinsicht

lich der Kostenauswirkungen noch genauer dargestellt.) 

2.8.1. Arbeitsunfall 

Ein siebzehnjähriger Dachdeckerlehrling stürzt aus 7 m Höhe 

auf den Betonboden. Er erleidet eine schwere, gedeckte 
Schädelhirnverletzung. Der innerhalb einer Viertelstunde ein

getroffene Hubschraubernotarzt findet bereits bedrohliche 

Hirndruckzeichen (tiefe Bewußtlosigkeit, Pupillendifferenz, 

beginnende 2treckkrämpfe). Die Atemwege Herden gesichert 

(Intubation), die f'auerstoffbeatmung und medikamer:töse 

Hirnödembehandlung werden begonnen und auf dem raschen 

rLsnsport fortgesetzt. Die an der neurochirurgischen Fach

abteilung unverzüglich eingeleitete Notoperation (Entlastungs

trepanation, 2tillung der sub- und epiduralen Blutung) schafft 

die Voraussetzung für einen günstigen Ausgang. Nur diese 

rasch eingeleiteten Behandlungsmaßnahmen (bodengecundener 

'rransport hätte mindestens eine Stunde Zeitverlust bewirkt) 

und die robuste, jugendliche Konstitution des Patienten 

haben schwere und bleibende Schäden verhindert. Nach einem 

Jahr vollige Wiederherstellung, im anderen Fall wäre eine 

dauernde schvrere geistige Behinderung (Pflegefall) die 

sichere Folge gewesen. 

Verhindert wurde: 

Dauernde Arbeitsunfähigkeit wegen geistiger Behinderung. 

Berechnungsbasis: 

Jahresrente (Versehrtenrente 100 % + Hilflosenzuschuß mal 
~ '1 ~n T 1 ) /,,)7 u81lre 
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KV-Lohn-Lehrling, letztes Lehrjahr S 1.345,- wöchentlich. 
Bemessungsgrundlage S 81.596,67 bis 31.12.1985. 
KV-Lohn Gehilfe . S 51,80, BemessungsgrunRage 125.701,33. 
1985 Versehrten±~nte 3.885,60 + Zusatzrente 777,10 + 

Hilflosenzuschuß 2.266,- ergibt 6.928~70. 
Ab 1.1.1986 Versehrtenrente 5.985,80 + Zusatzrente 1.197,20 
+ Hilflosenzuschuß 2.992,90 = S 10.175,90. 

1.1. 1985 - 31.12.1985 Lohn S 97.001,80 
ab 1.1.1986 Jahresrente für 50.39 Jahre S 7,178.690,41 

Gesamtaufwand S 7,275.692,21 
============== 

Aufwand für Versehrtenrente 1985 S 97.001,80. 

2 .8.2. Replantation 

Ein 46.Jahre alter Mann erleidet einen offenen Oberarm
trümmerbruch mit Arterienabriß. Er wird in ein' peripheres 
Krankenhaus eingeliefert. Von dort erfolgt der rasche 
Sekundärtransport mit dem Rettungshubschrauber in das 

Unfallkrankenhaus der Landeshauptstadt. Dort ist beim Ein
treffen des Patienten bereits die Operationsbereitschaft 
gegeben. Hart an der Grenze des tolerierbaren Zeitinter
valls wird die Gefäßrekonstruktion durchgeführt, es gelingt, 
die Blutstrombahn wiederherzustellen. Eine weitere Ver
zögerung von zumindest einer Stunde (Bodentransport bei 
Dämmerung und schneeglatter Fahrbahn) hätte die Operation 
zu spät kommen lassen und damit eine Oberarmamputation 
zur Folge gehabt. 

Verhindert wurde: 

Oberarmamputation nach Gefäßverletzung bei Trümmerbruch 

Berechnungsbasis: 

MdE 60 % (Versehrtenrente) + Zuschußrente = 

Jahresrente x 25,56 Jahre 
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K"{-L(',jm [~ '1C).G20,- monatlich, Bemessungsgrundlage S 148.680,

~ie!'seilrturrt:r"te 60 % S 4.248,- -+- Zusatzrente S 849,60 = 

Gesarntrentc::naUfH8.nd S 1,824.125,18 

Rente~au~wand 1985: S 71.366!40. 

2.8.3. Lawinenunfall (Privatunfall) 

Ein 20-jähriger Mann, Vater von drei Kindern, wird von 

eir:':::::' Lawine verschüttet. Sechsunddreißig I1inuten danach 

trif.f t die Alal':llmeldung in unserem Einsatzraum ein. Der 

uIrIer7iifL~ich gr=:startete Rettungshubschrauber nimmt im 

An CI ti.€'; e in,""E Lawinenhund mit Führer auf. Dreilmdzwanzig 

Pin:lte.:l r-;.ach der Sinsatzantol'derung trifft die 1'1aIL."1schaft 

M, ',L' a=-. -~ nrt ei.r:. Fach weiteren fünf I'1inuten hat der Hund 

:e:-; "'~:-'scll:itte ~en geortet und der Ma!LTJ. wird rasch aus den 

C:Z:;:Lf'J'C'::C8.:::9'::'':, g;:;l::orgen. Der Bewußtlose ist asphyktisch, 

!"tqmt;c {ihl t illld schockiert und \-leist eine extrem 

'=:"l~_. >,t2 0"8erschenkelfral-ctur auf. Unverzüglich setzt 

",-:' :'::'-,e Versorgung ein und nach 15 f1inuten trifft 

dF~' lrjpnt mit laufender, vorgewärmter Infusion im Ziel

izT','l'c'>"'~>:;US ein. Als die ersten bodengebundenen P-ilfskräfte 

aJ:J. rr:l~"l.L ort e intre f f en, li egt er bereits in einern Bett 

c.e.::' Intensivstation. Nach Stabilisierung der Fraktur und 

komplikationslosem Verlauf kann der Mann am 12. Tag nach 

dem Unfall das Kran}:enhaus verlassen und ist nach 6 Wochen 

wied0r arheitsfähig. 

Todesfall ilRch Frivatunfall wurde durch Hubschrauberret~Ulgs

einsatz verhindert. 

Volkswirtschaftlich betrachtet hat allein dieser Einsatz 

et'W"a 2,7 I'hllionen Schilling an Wi twen- und Waisenrenten 
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2.8.~. Suizidversuch 

Eine 36-jährige Frau, Hilfsarbeiterin, Mutter von zwei 
unvernorgten KI~iP.kindern, nimmt unter Alkoholeinfluß eine 
Überdosis Schlaf tabletten und zusätzlich 50 ccm eines 
flüssigen Insektengiftes. 

Beim Eintreffen des Rettungshubschraubers findet der Notarzt 
eine komatöse Patientin, alle Reflexe sind erloschen und 
es besteht nur noch eine unzureichende Schn~ppatmung mit 
vereinzelten Herzaktionen. Durch die sofortige Intubation 
(Freihalten der Atemwege durch in die Luftröhre einge
führtes Gummirohr) sowie maschinelle Beatmung mit reinem 
Sauerstoff und gezielte intravenöse Verabreichung von 
Medikamenten, gelingt es, die lebenswichtigen Funktionen 
wiederherzustellen und während des raschen Transports 
zu stabiliseren. 

Bereits während des Transpormwurde über Funk die Kontakt

aufnahme mit der Vergiftungszentra~e veranlaßt, um für 
die gezielte Behandlung im Krankenhaus entsprechende 
Informationen einzuholen. Es folgten 1~ Tage Behandlung 
auf der Intensivstation und. dann weitere stationäre bzw. 
ambulante Behandlung. Die Frau hat das Ereignis ohne 
bleibende Gesundheitsbeeinträchtigung überlebt" 

Der Tod oder zumindest dauernde geistige Behinderung wären 

anderenfalls die sicheren Folgen gewesen. Im letzteren 
Fall wären folgende Sozialleistungen angefallen: 

Berechnungsbasis 37,8~ Jahre. Berücksichtigt sind In
validitätspension, Hilflosenzuschuß, Kinderzuschüsse und 
Abfindung für die unversorgten Kinder bis zum Ende des 

Pflichtschulalters. 

Summe der verhinderten Folgekosten: ca 4,8 Millionen Schilling. 
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2.8. 5. Kosten-Nutzen-Vergleich 

In den dargel,egten vier Fällen stehen den aufgewendeten 
Kosten für deh ',oHubschraubereinsatz von insgesamt 

rd. S 78.000,- (Kosten je Einsatz durchschnittlich 
rd.S ~9.500,-lt. 2.6.12.) nachweislich verhinderte Folge
kosten von insgesamt 16,6 Millionen Schilling gegenüber. 
Dies entspricht der Finanzierung des Hubschraubprstand
ortes Ealzburg für die Dauer von über einem Jahr. 
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2.9. Ergebnis - Zusammenfassung 

Die im "Modellversuch Hubschrauber-Rettungsdienst" in 
Balzburg gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, daß das 
Konzept für die gr~dsätze eines Hubschrauber-Rettungs-. 
dienstes richtig war. 

2.9.1. Die verwendeten Hubschrauber haben nicht allen Erfordernissen , 
die für Rettungseinsätze in einem Hochgebirgsland zu stellen 
sind, entsprochen (siehe 2.5.). 

Aus diesem Grunde, aber auch aus wirtschaftlichen Überlegungen, 
hat das BMI bei der Ausdehnung des Hubschrauber-Rettungs- ' 
dienstes für Kärnten die Hubschrauber-Type B 206 Long Ranger, 
für Graz die Type AB 350 B Ecureuil sowie zuletzt für Hohenems 
und Lienz wie auch nach Auslaufen des Mo<i.ellversuches in 
Balzburg die Hubschraubertype AB 350 B1 Ecureuil gewählt. 
Die einmotorige Type AB 350 B1 entspricht besonders den 
Einsatzerfordernissen unter Hochgebirgsbedingungen. 

Zu ähnl~chen Erkenntnissen kam auch der ÖAMTC, der in 

Innsbruck vorerst eine zweimotorige AB 355 F1 "Ecureuil" 
eingesetzt hatte, diese aber in der Folge gegen eine ein

motorige "Alouette 111" austauschte (siehe Anlage C Seite 6). 

2.9.2. Aus der Kostenrechnung, die vom BMI anhand der eigenen 
Betriebsaufzeichnungen und den von der AUVA übermittelten 
Daten erstellt wurde, sind unter anderem sowohl die Stand
ortkosten als auch die Flugstundenkosten der verwendeten 
Hubschrauber~JPen zu ersehen (siehe 2.6.9. bis 2.6.13.). 

Die laufenden Auswertungen der Kosten waren eine wesentliche 
Entscheidungshilfe für den weiteren Ausbau des bundesweiten 
Hubschrauber-Rettungsdienstes (siehe Seite 24 des Ersten Ent
wurfes Anlage A). 

2.9.3. Die von der AUVA erstellte umfangreiche Dokumentation gibt 
auch einen eindrucksvollen überblick über die Auswirkungen 
der 'raschen Hilfpleistung für Notfallopfer. Darüberhinaus 
wird in Fallbeispielen eine Kosten-Nutzen-Berechnung vor
genommen und damit aus der Sicht eines Sozialversicherungs
trägers der volkswirtschaftliche Nutzen des "Hubschrauber

Rettungssystems bewiesen (.it. 2.8.) •• 
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3. 

:z,q _ - ...//./ 

E~:'l''lLr:J:lc:pn Lll :~,~?r~ei eh privater Hubschrauber-Rettung 

T:D;Jr~cT{te2 3ereic;:-: 'l'I'urden mehrere Versuche unternommen, 

;::~;l;,' "H~l"~:'c~hr(lubl"r-Rettungl' i:::l Öster:reich j:,U r'rrichten. 

Dies',~ .4.n~;~itze ode::::- Versuche 8cheiterten bis auf eine Ausnahme 

- cL e "Ch!'is L:OphOrW3-Notarzttmbschrauber" des ÖAI'lTC - am 

IlotwendigeD Kapital, das ein solcher Dienst erfordert. 

Da c1as::hema "Rettungshubsr;llrTtÜ)er 11 in Österreich seit 1977 
diskutiert ",.'Urde und sich die Realisierungsversuche immer 

wiedpr v8rz~gerten, hat der ÖAI1TC nach einer kurzen Vorbe

reitungszeit run 1. Juli 1983 einen Notarzthubschrauber 

- fl'-;i;-i,37,ot:hcY'~l::::; 1 11 in Innsbruck in Dienst gestellt. 

'''::'-::''C:::':r~n:,us 11" in KrerJ:3, 32 15.9. 1984 von "Christophorus 

Ti_; I in '1~'I'.i'jeustarjt und am 15. 1 2.1C)85 von "Christophorus lV" 

Z1lIfl Ven(lpich dpr Ergebnisse des "I'lodellversuches Hub

sc::-'c,:_: ~ (,,--r.'pt+:unf3;sdienst" in Sälzburg mit den Erfahrungen 

bp>, _~",:,;,,~, (c'o der ÖJlJ'lTC-Notarzthubschrauber, hat der ÖAI'ITC 

G'::-:;~ :~:'T L;jr (_ien Bericht an das Farlament eine Information 

t_u?- ~:c,=, ~'icht des 3undesministeriums fijr Inneres wird 

Ol'V3.r:i sa::; i en , 

Beziird i:~h 'lP8 Auff!"lbenbereich;::s ,'1er Orf!anis2tion, der 

StR ti oni pe'l,Jnf'" ci er Rettun~shu bS'2hr8 'J bel', cer Bpj stell un§'; von 

Ärzt(~n und ::=:ani bitern , der lmforderung der Rettungshubschrauber 

uni>~ .!" :' 11':::- ::~;i:-:rung der Sinsä tze gibt es zwischpn dem 

l1o': e::' '1 'J',,":'''sn r-:: cl ""T' AUVA, den Notarzthubschraubern des CAI1TC 

'.11,,"; /, E':Yl r.ftt~lLJ,rS}'utschraubern ~es Br'n und SI'IV! - ausge

nOIT.:T'icr: :i; :=:t;11:(:o.::'-I::e ::ohenems und Lienz - keine Auffassungs-
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Die in Hohenems und Lienz stationierten und für Rettungs
flüge ausgerüsteten Hubschrauber werden außer für Rettungs
und Ambulanzflüg~ .~m Bedarfsfalle auch für ~:ekutivauf
gaben (Verkehrseinsätze, Beobachtungsflüge u.ä.) eingesetzt. 
Durch besondere Regelungen ist jedoch vorgesorgt, daß die 
Durchführung unerläßlich notwendiger Rettungs- und Ambulanz
flüge gewährleistet ist und die Einsatzbereitschaft für 
diese Flüge nicht unvertretbar eingeschränkt wird. Diese 
Kombination mußte wegen der verhältnismäßig kleinen Einsatz
gebiete aus Gründen der Kostenoptimierung gewählt werden. 

3.2. Betrieb der Hubschrauber 

Die Rettungshubschrauber der AUVA waren von Hubschrauber
Vertretungen gemietet und wurden auf Rechnung der AUVA vom 
BMI als Luftfahrzeughalter betrieben. 

Die Notarzthubschrauber des ÖAMTC sind von einem Luftfahr

zeugunternehmen gemietet und werden von diesem als Halter 
betrieben. Der ÖAMTC fungiert als Organisator und Verrechnungs
stelle für die durchgeführten Flüge. 

Die Rettungshubschrauber des EMI (wie auch des BMLV) sind 
Eigentum des Bundes und werden vom BMI und BMLV als Halter 
betrieben. Die Verrechnung mit den Kostenträgern wird vom 
BMI vorgenommen. 

3.3. Finanzierung der Kosten 

3.3.1. Im Modellversuch Salzburg wurden alle Kosten - ausgenommen 
die Kosten für Flüge nach § 2 Z 4 der Vereinbarung zwischen 
dem Bund und dem Land Salzburg - von der Allgemeinen Unfall
versicherungsanstalt (AUVA) getragen. 

3.3.2. Die Kosten der Notarzthubschrauber des ÖAMTC (Innsbruck, 
St. Johann/Tirol, Krems und Wr. Neustadt) werden teilweise 
durch Subventionen der Länder Tirol, Niederösterreich und 
Burgenland, der beteiligten Gemeinden und Kostenbeiträge 
der Sozialversicherungsträger für Flugtransporte finanziert. 
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Darüberhinaus leisten auch private Versicherungsunternehmungen 
auf Grund von Kostenforderungen des ÖAMTC aus der Haftpflicht-, 
Unfall- und Krankenversicherung sowie der Tiroler Gäste
versicherung Zahlupgen für Flugeinsätze. 

Den noch verbleibenden Betriebskostenabgang finanziert der 
ÖAMTC aus seinen Mitteln. 

3.3.3. Die Kosten der Rettungshubschrauber des BMI (BMLV) werden 
vom Bund, den jeweiligen Bundesländern, den Sozialversicherungs
trägern und anderen kostenpflichtigen Institutionen getragen. 

Der ÖAMTC und der ARBÖ haben sich bereit erklärt,pro Rettungs
hubschrauberstandort, der vom BMI betrieben wird, einen Abgang
deckungsbeitrag von jährlich max. S 680.000,- (ÖAMTC) und S 320.000, 
(ARBÖ) zu leisten. Der ·Abgangdeckungsbeitrag ergibt sich aus den 
Hubschrauberbetriebskosten (ohne Flugpersonal- und Sani täts
aufwand) und den Zahlungen der Sozialversicherungsträger und 
anderer kostenpflichtiger Institutionen. 

3.4.Vergleich der' Kosten von Hubschrauber-Rettungsdiensten 

Zu diesen Vergleichen wurden die Kosten für das Jahr 1986 
der folgenden Rettungshubschrauber-Standorte herangezogen: 

AUVA - Modellversuch Salzburg 
ÖAMTC - Notarzthubschrauber Innsbruck 
ÖAMTC - Notarzthubschrauber Wr. Neustadt 
BMI - Hubschrauber-Rettungsdienst Klagenfurt 

3.4.1.Standortkosten - AUVA Salzburg 

Hubschrauberkosten pro Jahr 
RHS-AS 355 F1 Ecureuil 408 Flugstunden 

(Gesamter Flugbetrieb, inkl. Hangarierung, 
Vollkaskoversicherung) lt. 2.6.13. 

Notärztlicher Bereitschaftsdienst 
Leistungen des ÖRK und Sonstiges lt.2.6.5. 

Dokumentation und Verwaltung lt. 2.6.6. 

Standortkosten 1986 

S 7,408.872,-

S 2,646.897,

S 473.982,-

S 10,529.751,-
============== 
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3.4.2. ÖM1'l'C-Stahdortkosten Innsbruck 

Notarzthubschrauber 
Alouette 111 374 .Flugstunden 
(Gesamter Flußbet~ieb, inkl.~angarierung, 
Vollksaskoversicherung)lt.Anl.C S 7 

Notärztlicher Bereitschaftsdienst 
und Leistungen des ÖRK 

Sonstige Kosten 

Standortkosten 1986: 

3.4.3. ÖAMTC-StandortkoAten Wr.Neustadt 

Notarzthubschrauber 
AS 355 F1 Ecureuil 299 FlugstundAn 

(Gesamter Flugbetrieb, inkl. Hangarierung, 
Vollka .skoversicherung)lt.AnI.C S 7 

Notärz'tlicher Bereitschaftsdienst 
und Leistungen des ÖRK 

Sonstige Kosten 

Standortkosten 1986: 

3.4.4. BMI-Standortkosten Klagenfurt 

pro Jahr 

rd. S 8,100.000,-

rd. S 1,600.000,-

rd.. B 600.000,-

rd. S 10,300.000,-
================== 

pro Jahr 

rd. S 8,300.000,-

rd. S 1,900 .. 000,-

rd. S 500.000,-

rd. S 10,700.000,-
================== 

Rettungshubschrauber pro Jahr 

Bell 206 Leng Ranger 358 Flugstunden 

(Gesamter FlugQetrieb, inkl.I1angarierung, 
Amortisation, Kapitalverzinsung, ohne 
Vollkaskoversicherung) 

Notärztlicher Bereitschaftsdip.nst 
und Leistungen des ÖRK 

Sonstige Kosten 

Standortkosten 1986: 

S 6,622.517,-

s 626.886,-

s 176.597,-

S 7,426.000,-
============== 
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3.5. Erörterung der Kosten 

Beim Vergleich der Kosten dieser RHS-Standorte sind auch 

die geleisteten: Flugstunden, die einzelnen Hubschrauber
typen (ob einmotorig oder zweimotoriß) und die speziellen 

Einsatzbedingungen zu berücksichtigen. 

Die unter 3.4.1. für den AUVA-Modellversuch Salzburg sowie 

die unter 3.4.2. und 3.4.3. für die ÖAMTC-Notarzthubschrauber 

Innsbruck bzw. Wr.Neustadt ausgewiesenen Kosten sind 

annähernd gleich. 

Die Kosten des BMI-Hubschrauber-Rettungsdienstes in Klagen

furt (3.4.4.) sind hingegen für alle KostensteIlen wesentlich 

niederer als die der vorangefiihrten Dienste. 

Bezüglich der Katen für den Flugbetrieb ist dies einmal 

darauf zurückzufÜhren, daß für den BMI-Hubschrauber in 

Klagenfurt keine Kaskoversicherung besteht (dafür enthält 

die Kalkulation eine verkürzte Amortisationszeit, um dadurch 

Schäden auszugleichen). Aber auch die Einbindung dieses 

Hubschraubers in den Flugbetrieb und den 'vlartungsdienst der 

in Klagenfurt seit 1959 bestehenden Flugeinsatzstelle des 

BMI trägt zu den vergleichsweise niedrigeren Kosten bei. 

Die außerordentlich niedrigen Kosten für den Sanitätsbereich 

des HRD-Klagenfurt resultieren aus dem besonderen Verhältnis 

des Landes Kärntens mit seinen Vertragspartnern, der Ärzte

kammer für Kärnten und dem ÖRK-LV Kärnten. 

Die Kosten für den Sanitätsbereich sind überhaupt nur schwer 
miteinander vergleichbar, da diese sehr stark von den 

Beziehungen der Länder zu den Rettungsorganisationen abhängen. 

Jahresvergleichszahlen über andere vom Bund und einem Bundes

land betriebene Hubschrauber-Rettungsdienste liegen noch 

nicht vor (der nach dem Hubschrauber-Rettungsdienst fUr 

Kärnten nächstfolgende Hubschrauber-Rettungsdienst mit 

einem Rettungshubschrauber Itrurde erst im Frühjahr 1986 in 
Graz aufgenommen). 
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3.6. Kostenrefundierung 

Wesentliche Unterschiede zwischen dem Modellversuch Salzburg 
und den ÖAMTC-Notarzthubsch~aubern und den Rettungshub
schraubern des BMI bestehen 'hinsichtlich der Refundierung 
von Kosten des Betriebes. 

3.6.1. Während im Mod.ellversuch Salzburg alle Kosten - ausgenommen 
solche fUr Einsätze nach § 2 Z 4 der Vereinbarung - von 
der AUVA getragen wurden, finanziert der ÖAM~C die Kosten 
für die "Christophorus"-Notarzthubschrauber vorerst aus 
seinen Mitteln und versucht in der Folge, von den Sozial
versicherungsträgern und anderen Kostenträgern diese 
refundiert zu erhalten. 

3.6.2. 80 wurden für die Notarzthubschra.uber des ÖAMTC im Jahre 1986 
für "Christophorus I" in Innsbruck und "Christophorus 111" 
in Wr.Neustadt folgende Kosten vor~eschrieben bzw. 
Zuwendungen eingenommen: 

Innsbruck 

Sozial versicherungsträger 
- Vorschreibung rd. S 3,5 Mio. rd. 
private Versicherungen 
- Vorschreibung rd. S 2,2 Mio. rd. 
Subventionen_der Länder rd. S 1,5 Mio. rd. 
sonstige ErtrRge rd. S 0,3 Mio. rd. 

S u m m e:rd. S 7,5 Mio. rd. 

Betriebskosten - Abgang rd. S 2,8 Mio. rd. 

Wr.Neustadt 

S 4,6 Mio. 

S 0.6 Mio. 
8 2,0 Mio. 
8 0,5 Mio. 

S 7,7 Mio. 

S 3,0 Mio. 

Die Abgangdeckung für diese Beträge erfolgte durch den ÖAMTC . 
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3.6.3. Für /jP::::. ~.t~·,J;~lr~~l::"t'.r-Hettungsdienst J.es BMI in Klagenfurt 

',,;uTd en ='~;' :t;; ,3 ,j abI' 1986 folgende Kosten vom Bl·1I und vom 

:'3.;:'( 'Z~Y'::->~~1 ",;1" tragen und Kostenbei träge a1:.deren Stellen 

3tl.1:.C:esmüunte r ·ium für Inneres 
(L·(;rSGnR~ . .KÜ2b::n 1 Infrastruktur 
~, Tl,-1 :'::X ," '.'-'J -'--~ vf' 1 i; r"P '; 

...1.-"- ......... __ L>,~''"'"_',j~''' -'_ .... ~'--"". 

T.and ;:3-::--ntp:l (Sanitätsbere::'::ll:' 
Sozia ::'.'sc'si chr:::::mgsträger 

S u m m e: 

At'gan C.t' ,nr - ARBö 

Klagenfurt 

rd.S 2~2 I1io. 

rd.S 0,8 rr .. 10. 

rd.S 3.4 H" .. 1.0. 

rd.S 6,4 Mio. 

rd.2 1,0 Mio. 

S O,68Mio. 
c 0,32Mio. '--' 

'.i.', ~" I "1C't V8rsicherungsunternehmungen 'NUrden für das 

:!--:( ~:!;I:.ir:t.blL~lr auf den im Jahre 1985 geleisteten 

T::~-:e,"'t,: .' '.~,,~ ,.:.:~::' U,-3 ~:h,-d von S 27 Nie. noch keine Kostenersätze 

~ 

""----,.~ -
'.::: ~!'r::.·!errechnung 

r.i. ,.~ ?: _ c: >~iJ.verl'echnung mit den Sozial versicherungsträgern er

fol",-~~, =- :"',:.' diE~ Notarzthubschrauber des ÖAMTC sowie die 
I .. 

Et':ttwJ.htJtLuLschrauber des BMI und Bf'ILV nach gleichlautenden 

Verträg~'n 'i die mit dem Hauptverband der Sozial versicherungs-

Nach :::'eS9:l Verträgen gilt nur der Transport des Patienten 

als Kri te~'i'J.L:'i.i2:,:ie~ Kostenersatz, nicht jedoch der für die 

Netfa2.1ve:-::::(tI'::,mg so ',1ichtige Transport des Arztes zum 

ÖM'ITC (Sei te 9) er'tlälmten Anliegen 

beziig::'::,=': 2T \/':rrechnUIlG mit den Sozialversicherungsträgern 

llD.d ,:,U'cc i >?: c:n ;\::.)~;t entri5gern Hechnung getragen werden können, 

so '13.tte 'i::. e:~ ~J~'~::' [osi ti ve Kostenauswirkungen auf die vom BMI 

t~t~i,~~~~cn Hcttung3hubschrauber. 
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Grundsätzlich soll auch die private Versicherungswirtschaft, 
die in der KFZ-Haftpflichtversicherung sowie in der Kranken-, 
Unfall- und Lebensv~~~icherung aus den kostenmindernden 
Wirkungen des Hubschrauber-Rettungsdienstes Nutzen zieht, 
ihren Kostenbeitrag leisten. 

Vom ÖAMTC werden bereits mit einem Teil der privaten Ver
sicherungswirtschaft Notarzthubschrauber-Einsätze verrechnet. 
Der andere Teil beruft sich auf den gegenwärtig vom ÖAMTC mit 
einer Versicherungsanstalt geführten Rechtsstreit und lehnt 
im Haftpflichtbereich vorerst Zahlungen ab. 

Das BMI hat im Jahre 1985 von den privaten Versicherungs
unternehmungen im Wege des Kuratoriums für Verkehrssicherheit 
einen Investitionszuschuß von S 27 Mio. erhalten. Dieser 
Zuschuß wurde zusammen mit Budgetmittel des BMI zur An
schaffung von drei Rettungshubschraubern verwendet. 

Kontakte des BMI mit dem Verband der Versicherungsunternehmungen 
zur Erlangung von weiteren pauschalen Abgeltungen für Flug
einsätze haben bisnun zu keinem Erfolg geführt. Es wird 
daher auch vom BMI ein Kostenersatz in all jenen Fällen ver
langt werden müssen, in denen nach Ansicht des BMI für Ver
sicherungsunternehmungen eine Leistungspflicht' besteht. 

4. Schlußbetrachtung 

Wie bereits im Ersten Entwurf des Berichtes ausgeführt ist, 
konnten auf grund der laufenden Auswertungen des Modellver
suches in Salzburg bald ausreichende Erkenntnisse gewonnen 
werden, die es gerechtfertigt erschienen ließen, noch vor 
Abschluß des Modellversuches mit weiteren Bun~esländern Ver
einbarungen gem. Art. 15a B-VG abzuschließen und den Hub
schrauber-Rettungsdienst in Österreich zügig auszubauen. (Siehe 
Seite 4 des Erste~ Entwurfes des Berichtes). 
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Auch mit dem L:llld Salzburg wurde am 15. 1 2.1986 eine neue 

Vereinbarung gern. Art. 15a B-VG abgeschlossen (BGBl.Nr. 191/87) 

derzufolge der H~bschrauber-Rettungsdienst nach Ablauf des 

Modellversuches ab 23.1.1987 weitergeführt wird. Schließlich 
wurde am 22.9.1987 die Vereinbarung gern. Art. 15a B-VG mit 

dem Land Oberösterreich abgeschlossen. 

Von 1983 bis 1987 ,:rurde in Österreich ein bundesweites, 
flächendeckendes Hubschrauber-Rettungssystern aufgebaut, in 

dem 7 Hubschrauber des Bundes und 4 Hubschrauber des ÖAMTC 

integriert und an den nachangeführten Standorten stationiert 

sind: 

6 Rettungshubschrauber des Er1I, 

(Klagenfurt, Graz, Hohenems, Lienz, Ealzburg und Linz) 

'1 Rettungshubschrauber des Bf'TLV, 

(Aigen/Ennstal) 

L+ Notarzthubschrauber des ÖA.MTC, 

(Innsbruck, Krems, Wr. Neustadt und St. Johann/rrirol). 

Nach den bisherigen Erfahrungen scheint die Feststellung 

berechtigt, daß die vom ÖAMTC betriebenen Notarzthubschrauber 

und die Hubschrauber-Rettungsdienste der öffentlichen Hand 

(BMI bzw. Br'ILV und Bundesländer) friktionsfrei nebeneinander 

tätig sind und gemeinsam einen flächendeckenden Hubschrauber

Rettungsdienst gew~hrleisten. Voraussetzung hieflir ist aller

dings, d~ß von alJen am Hubschrauber-Rettungsdienst Beteiligten 

die Bereitschaft zur Zusammenarbeit besteht. 

Zur Beratung von Angelegenheiten des Hubschrauber-Hettungs

wesens und zur Koordinierung der bestehenden Hubschrauber

Rettungsdienstp '~JUrde arn "10.5.1985 im Ern unter Vorsitz des 
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BMI ein Flugrettungsbeirat konstituiert, in dem ohne 
zusätzlichen bürokratischen Aufwand die fachlich zuständigen 
Bundesministerien, die Länder, alle nicht auf Gewinn gerichteten 
am Hubschrauber-Rettungsdienst beteiligten Organisationen, 
wie ÖRK, ÖBRD, ASBÖ, Bundesfeuerwehrverband, Ärztekammer und 
die Kostenträger, wie Sozial versicherungsträger , Verband der 
Versicherungsunternehmungen, ÖAMTC und ARBÖ, -zusammenarbeiten. 

In diesem Zusammenhang ist nochmals besonders zu vermerken, 
daß die Kraftfahrerorganisationen ÖAMTC und ARBÖ sich bereit
erklärt haben, zur Sicherung der Finanzierung der vom BMI be
triebenen Rettungshubschrauberdienste pro Standort jährlich max. 
S 1,0 Mio. als Abgangsdeckungsbeitrag zu leisten, und zwar der ÖAMTC 
S 680.000,- und der ARBÖ S 320.000,-. 

Weiters wurden die Hubschrauber des ÖAMTC im erforderlichen 
und vom Standpunkt der öffentlichen Sicherheit vertretbaren 
Umfang in das Funksprechnetz der Exekutive eingebunden. 
Hiedurch wurde vor allem bei Verkehrsunfällen auch die funk
mäßige Zusammenarbeit mit der Exekutive sehr erleichtert. 

Darüberhinaus unterstützt das BMI die ÖAMTC-Notarzthubschrauber 
Krems und Wr. Neustadt durch Ersatzhubschrauber, wenn infolge 
technischer Wartungen diese Hubschrauber kurzfristig nicht 
einsatzbereit sind. 

Durch diese Zusammenarbeit aller-Beteiligten hat der Hub
schrauber-Rettungsdienst in Österreich im Jahre 1987 einen 
Standard erreicht, der dem internationalen Vergleich in jeder 
Hinsicht standhält. 

In Österreich ist vor allem sichergestellt, daß Hubschrauber
Rettung, wenn sie notwendig ist, ohne verherigen Nachweis des 
späteren Kostenersatzes geleistet wird. 
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So ~mrden von allen im flächendeckenden Hubschrauber
Rettungssystems eingesetzten Hubschraubern (BMI, E1LV, ÖAMTC) 
im Jahre 1986 ins'gesamt 

4.545 Einsätze durchgeführt und hiebei 
.4.112 Personen geborgen bzw. transportiert. 

Von den geborgenen bzw. transportierten Personen waren im 
gesamtösterreichischen Durchschnitt rd. 30 % Ausländer. 
Beim Ausländeranteil besteht aber ein beträchtliches Gefälle 
zwischen den westlichen und östlichen Bundesländern. So 
waren in Vorarlberg rd. 62 %, in Tirol rd. 52 %, in Salzburg 

rd. 30 % und in Niederösterreich rd. 5 % Ausländer. 

Nach der derzeitigen Situation dürfte kein Bedarf an 
zusätzlichen Hubschrauber-Rettungsdienst-Standorten be
stehen. Eine weitere Ausdehnung ''Iürde nur zum Absinken der 
Auslastung, die dem internationalen Mittel entspricht, und 
damit zu Kostensteigerungen führen. 
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Anlae;e A 

Bundesministerium für Inneres 

Erster Entwurf 

für den 

BERICHT DER BUNDESREGIERUNG GEMÄß DER ENTSCHLIEßUNG 

DES NATIONALRATES VOM 10. NOVEMBER 1983, 

MIT DER DIE BUNDESREG IERUNG ERSUCHT WIRD, NACH AB

SCHLUß DES VOM BUND UND DEM LAND SALZBURG FÜR DIE 

DAulill VON DREI JAHREN DURCHGEF~rlRTEN MODELLVER

SUCHES EINES Gfl'1.EINSAHEN BUBSCHRAUEER-RFrTUNGS

DIll~STES DEM NATIONALRAT EINIlf DIESBEZüGLICHEN 

ERFAERUNGSBERICHT VORZULEGEN. ZU VERGLEICHSZWECKEN 

SOLDEN IN DIESEM BERICHT AUCH DIE ERFAHRUNGSWERTE 

Jill':r.::In3EZOGEN WERDEN, DIE BIS ZUM ABLAUF DES 

Zi-iISCliEN DEM BUND UND DEM LAND SALZ BURG VEREINBARTEN 

f-IODELLv'"ERSUCEES TI1 BEREICH PLTVATER HUBSCHBAUEER

RETTUNG GES.hl1MELT WERDEN. 
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Seit Wiedererlangen der Lufthoheit Österreichs nach 
Abschluß des Staatsvertrages im Jahre 1955 wurden vom 
Bundesministerium für Inneres für Aufgaben der Flugpolizei 
und in Einzelfällen' 'auch der Flugrettung vorerst Motor
flugzeuge und in weiterer Folge überwiegend Hubschrauber 
eingesetzt. 

Schrittweise wurden hiefür in allen Bundesländern (für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland in Wien) Flugein
satzstellen errichtet. Durch die Zunahme des Fremdenver
kehrs, durch die Erschließung der Alpenregionen für den 
Tourismus und durch das ständige starke Ansteigen des 
Straßenverkehrs gewannen die Flugrettungseinsätze immer 
mehr an Bedeutung. 

Diese Entwicklung wurde noch dadurch verstärkt, daß an 

das Bundesministerium für Inneres immer mehr Ersuchen um 
Durchführung von Ambulanzflügen herangetragen wurden und 
in der Unfallmedizin ein Umdenken insofern st~ttgefunden 
hatte, als nicht mehr der Verunglückte möglichst rasch in 
ein Krankenhaus gebracht werden sollte, sondern der Arzt 
möglichst rasch zum Verunglückten. 

In diesem Zusammenhang faßte der Nationalrat am 10. Dezember 

1981 eine Entschließung (Sten.Prot.des NR, XV. Gesetzgebungs
periode, 96. Sitzung des NR) in der der Sozialminister um 
die Prüfung der Möglichkeit zur Schaffung gesetzlicher Voraus
setzungen für die Kostenübernahme von Hubschraubertransporten 
(gemeint Hubschrauber-Rettungsflüge) ersucht wurde. 

Die AUVA führte bereits seit dem Jahre 1978 Planungen über 
die Einführung eines erweiterten Flugrettung~wesens durch, 
um dadurch die Folgewirkungen nach schweren Unfällen zu ver
ringern. Am 13. Juli 1982 fand zwischen den Bundesministern 
für Inneres, Finanzen, Gesundheit 'Ind Umweltschutz und einem 
Vertreter der AUVA eine Besprechung statt, in der die Durch
führung einer Pilot-Studie "Hubschrauber-Rettungsdienst" im 
Bereich der Landeshauptstadt Salzburg als Modell für einen ein
heitlichen bundesweiten "Hubschrauber-Rettungsdienst" verein
bart wurde. 
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Zur rechtlichen Fundierung dieser Zusammenarbeit wurde fest
gelegt, eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen Bund 
und Land Salzburg abzuschließen, in der der Tätigkeitsbereich 
und die Organisation,:.~er Aufgabenbereich des Bundes und des 
Landes sowie die Kosxentragung geregelt werden sollten. 
Am 22. September 1983 kam es zum Abschluß einer solchen Verein
barung gemäß Artikel 15a B-VG, die am 20. Jänner 1984 in Kraft 
trat (BGBl.Nr. 21/84). 
In dieser Vereinbarung kamen die Vertragsparteien (Bund und 
Land Salzburg) überein, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zur Ermittlung von Daten über die Einrichtung und den Betrieb 
eines Hubschrauber-Rettungsdienstes im Land Salzburg, ein
schließlich der dadurch entstehenden Kosten auf die Dauer von 
drei Jahren einen Modellversuch durchzuführen (§ 1); 

In den §§ 4 und 5 der Vereinbarung wurden die Aufgaben des 
Bundes und des Landes festgelegt. 

Der Bund verpflichtet sich 

1. die Flugeinsatzstelle Salzburg des Bundesministeriums für 
Inneres zur Erfassung der Anforderungen für Aufgaben gemäß 
§ 2 Z.4, zur Disposition des Hubschraubereinsatzes für diese 
und zur Koordinierung mit den Sicherhe~tsdienststellen bei-

o zustellen. 

2. auf den Flughafen Salzburg einen Rettungs-Hubschrauber bereit
zustellen, diesen zu warten, alle logistischen Maßnahmen wahr
zunehmen und während der Wartung für Ersatz zu sorgen; 

3. den Flugbetrieb durchzuführen und hiezu die Piloten sowie 
die Infrastruktur beizustellen; 

4. Aufzeichnungen über den Flugbetrieb und den technischen 
Betrieb zu führen, diese EDV-unterstützt auszuwerten, die 
Betriebskosten zu ermitteln und nach Kostenträgern aufzu
schlüsseln; 

5. Flugbeobachter und Flugretter für Aufgaben gem. § 2 Z.4, ins
besondere für alpine oder sonstige schwierige Hilfeleistungen 
und Bergungen, nach Bedarf beizustellen. 
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Die Kosten des Modellversuches übernahm die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt. Die Republik Österreich 
schloß mit der AUVA einen privatrechtlichen Vertrag, 
in der sich die AUVA verpflichtete, einen Rettungshub
schrauber beizustellen und die weiteren Kosten für den 
flug- und technischen Betrieb zu übernehmen. 

Hit einer weiteren Entschließung vom 15. Dezember 1982 
(Sten.Prot.des NR, xv. Gesetzgebungsperiode, l38.Sitzung 
des NR), hatte der Nationalrat die Bundesregierung ersucht, 
auf grund der im Zuge des Salzburger Pilotprojektes ge
sammelten Erfahrungen die rechtlichen Voraussetzungen für 
einen schrittweisen und raschen Aufbau eines bundesweit 
durchorganisierten Einsatzes für einen Hubschrauber
Primärrettungsdienst durch den Abschluß entsprechender 
Verträge mit den Ländern gemäß Artikel l5a B-VG sowie im 
Einvernehmen mit dem Träger der Sozialversicherung zu 
schaffen. Entsprechend dieser Entschließung und aufgrund 
der laufenden Beobachtungen des. Salzburger Pilotprojektes 
wurden in der Folge -jeweils mit Zustimmung des Parlaments -
ähnliche Vereinbarungen gemäß Artikel l5a B-VG über einen 
gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst mit den Bundes
ländern Kärnten (BGB1. Nr. 273/1984), Steiermark (BGB1. 
Nr. 301/1985), Vorarlberg (BGB1. Nr. 428/1986) und Tirol 
(BGB1. Nr. 26/1987) abgeschlossen. 

Die Richtigkeit der Maßnahme, noch vor Abschluß des 
Salzburger Pilotprojektes in anderen Bundesländern mit dem 
planmäßigen Hubschrauber-Rettungsdienst zu beginnen, wird 
durch die Tatsache unterstrichen, daß von diesen Hub
schrauber-Rettungsdiensten bis Ende 1986 allein 
1.680 Personen befördert bzw. geborgen worden sind. 

Ein Zuwarten bis Ende des Modellversuches hätte somit 
bedeutet, daß vielen Geretteten unter Umständen eine 
rasche ärztliche Versorgung nicht zuteil geworden wäre. 
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In Salzburg vmrden im Rahmen des Pilotprojektes bis 

Ende 192,6 1.821 Personen be förd ert bzw. ge borge:J.. 

Die allgeme ine Um al'l vers icherungsanst alt legte am 

15. Jänner 1987 im Rahmen eines Pressegespräches in 

Sal zburg zum AbschluG des Mod ell versuc hes ihren Erge bris
bericht über die Pilotstudie Hubschrauberrettung Salzburg 

der Öffentlichkeit vor. 

Der vorliegende Bericht der Bundesregierung zum Modell-
versuch Salzburg wird zur besseren Übersicht nach der 

Systematik des Ergebnisberichtes der AUVA erstellt (Beilage A). 

Dabei sollen, da in vielen Belangen wie Aufgabenstellung, 

Organisation usw. volle Übereinstimmung mit der AuvA 

besteht, nur auf jene Erkenntnisse näher eingegangen werden, 

wo sich abweichende Erfahrungswerte oder Meinungen ergeben. 

In dem Bericht sind im Sinne der Entschließung des 

Nationalrates vom 10. November 1983 auch Erfa.~rungswer-'ce 

zu berücksichtigen, die im Bereich privater Hubsc~~auber

Rettung gesammelt werden, die verfügbaren Erkenntnisse 

des ÖPJiITC, der mit den Standorten Innsbruck, Wr.Neustadt, 

Krems und St.Joha~~/Tirol ebenfalls einen Hubschrauber

Rettungsdienst betreibt, verwertet. Andere vergleichbare 

private Hubschrauber-Rettungsdienste gibt es in C's"':;erreich 

nicht. 

Schließlich vvurden auch die laufend gewonnenen ErfaLru.ngen 

der vom Bund gemeinsam rni"C den schon erwähnten Bundes

ländern betrie-oenen Hubschrauber-Rettungsdier::.st - U::K: 

hier vor allem jene aus dem ~vlndesland Y'..är:J.ter! - al{:~t::e:::::o~'Ilen. 

III-49 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)60 von 124

www.parlament.gv.at



- G -

Zu den einzelnen Feststellungen im Erc;ebnisbericht der 

Pilotstudie Hubschrauberrettung Salzbur-g der Allgemeinen 
Unfallversicherung~anstalt wird bemerkt: 

Den Ausführungen im Ergebnisbericht der AUVA über 

"PILOTSTUDIE", "VERTRAG", "AUFGABENTEILUNG" (Seite 1), 

"KOSTEN", "KOSTENTRÄGER", "STANDORT" (Seite 2) ist nichts 
hinzuzufügen. 

Hinsichtlich der "ZIELEIl (Seite 3) ist zu bemerken, daß 

im Ergebnisbericht nicht alle der in § 2 Ziffer 4 der 

15a - Vereinbarung umschriebenen Flüge (z.B. Bergungen 
gefährdeter Personen, Lawineneinsätze und ähnliche Flüge 

zur Erfüllung von Sicherheitsaufgaben, wie Flüge zur 

Bergung von Personen nach Unglücksfällen im Gebirge sowie 

die Beförderung bis ins Tal, Erläuterungen zur Regierungs

vorlage Nr. 61 der Beilagen zu den Sten.Prot. des NR, 

XVI. Gesetzgebungsperiode) angeführt sind, obwohl solche 

Flüge auch im Rahmen des Modellversuches durchgeführt wurden 

- soweit dies mit den verwendeten Fluggeräten überhaupt 

möglich gewesen ist. 

Mit den Ziffern 1 bis 5 und 7 der fTERGEBNISSE II (Seite 4) 

kann sich auch das BundesministeriuID für Inneres einver

standen erklären. 

Zu der Ziffer 6 ist zu bemerken, daS abweic~end von der 

von der AtJVA vertretenen !"leinung, daß di.e Indikaticm :f.ür den 

Einsatz des Rettungshubschraubers streng nach medizini.sche~ 

Erfordernissen gestellt werden sol~\ die Ansicht vertreten wird, 

daß im Rahmen eines zum T'eil mi t' öffentlichen ~1i t"teln 

finanzierten Hubschrauber-Rettungsdienstes auch Flüge zur 

Hilfeleistung durchgefÜhrt werden müssen, wenn eine 

medizinische Notwendigkeit nicht von vornherein zweifelsfrei 

erkennbar ist. So müssen z.B. Bergsteiger, die in eine 

lebensbedrohende Situation geraten sind, aus der sie nur 

mittels eines Hubschraubers gerettet werden können, mit 
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Auch in einem 

s ~ :':.::',_ .::':_ '-."'., Co '- der Einsatz t'ines Rcr"'Cungshubschraubers 

'~':'::'':~ noch sDäte!:.~1 Detail darge8tell t, daß 

r.5.D.,s2. ,: ";t: !.~ er: j P.I" in Sal zburg ve:7w€:2det en Hub !:~chrauber

:-,y2e..:. :~::::'~eI'!3:;hiecil.iche Meinungen darüber bestehen, daß 

G~=< .r..:::'::;c:~:c: ':l:=e.'3 der dort verwer::ceten Ibbsc!1::'aubers mit 

.~:c a .... :.f Kosten der me:::izinischen Effizienz 

. (':L:'P!:hf;~~ -: zu soar-en". n::"cht beigepflishtet 

NACr:: -'- ~') ~. J-(~LEEUW;:sN, !.)IE DAS BUNDESMINISTERIUI1 FÜR INNERES 

BE::': _ =.'~:. _33 :;'s:: :~2'r:EINSAMEN HliESCHP.AU13ER-RETTUNGSDIENSTE 

1"'--~T\ "',',',--- :. "]'-T nE~ -:-', ~·T'~;.(~T cALZ'KURI,. v x D1NfTlL:'1lT SIT1EI1;'TIM ~RK 
.ll ........ _ ~,,*-4 ,),-, ... ~ ..... """-'..:....;.rl1"~lJL .... '-'t w __ ... "; .D....1"'1.;l.l ..-Li"'l., _ ...LI...I:'U . .lA , 

'/ORLI0:JBERC ':TND T:ROl"J GDLACHT F .. AT, SOWIE AUFGRUND DER 

MEnF.;l{G~J; DE~ Dl,.3EI EINGESETZTEN APcZTE UND DER UNTERSCHIED

LICEfrJi AU-F~ ASST!NG DER PILOTEN, KAHN DIE MEDIZINISCHE 

E:F'F IZ:::ENZ UIID D::E NOTWR1iTDIGE SICHERHEIT AUCH MIT ANDEREN 

ETJ.B::;8E.?;'":j'3:~;:-~:.:~:~::'~:~~GSD=ENS~-MODELT'-EN, INSBESONDERE AUCH 

T"::T A~;DEJ:-:;:'~~ ?=-'::r":'C~<JSSEl!BSCE~L~UBE..R..~, ALS DEM VON DER AUVA 

IN SL~Z3'}B(T A .. NGE\.iENDE?EN MODELL UND DEL'1 lJABEI VERWENDETEN 

DI::::i,<ST ~ . ..t~:-U~ IJ1Cl:FI- OllE BEDACETNAHII/[E AUF DIE DARAUS ER-
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WACHSENDEN KOSTEN BETRIEBEN ViERDEN . WAS BE?.EITS IN DEN 
ERLÄUTERUNGEN ZUR ?EGIERUNGSVORLAGE DER 15a B-VG VEREIN
BP..RUNG ZWISCHEN DEM BUND U1~ DEM LAND TIROL BEZÜGLICH 
DER ANSCHAFFUNG EINES RETTUNGSHUBSCHRAUBERS AUSGEFÜHRT 
WURDE, GILT INSGESAtlIT AUCH FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINES 
HUBSCHRAUBER-RETTUNGSDIENSTES: 

KOMPROMISSE ZWISCHEN FLUGBETRIEBLICHEN, MEDIZINISCHEN UND 
TECHNISCHEN WUNSCnvORSTELLUNGEN SIND NOTWENDIG: 

Die "EINSATZRICHTLINIEN" (Seite 5) müssen nach Ansicht 
des Bundesministeriums für Inneres jedenfalls noch durch 
folgende Punkte ergänzt werden: 

o Bei verunglückten Personen, die aus einer lebensbe
drohenden Situation nur mit einem leistungsstarken 
Hubschrauber geborgen werden können. 

o Bei sonstigen Bergungen, wenn nicht ausgeschlossen werden 
kann, daß eine geborgene Person unverzüglich ärztlicher 
Hilfe bedarf. 

o Bei Unglücksfällen oder Katastropheneinsätzen zur Heran
schaffung von Rettungskräften. 

Aufgrund dieses erweiterten Aufgabenbereiches sollte nicht 
von einem Notarzthubschrauber sondern ganz allgemein von einem 
Rettungshubschrauber gesprochen werden. 

Bei den "NOTFALLKATEGORIEN" (Seite 6) wird der Statistik der 
Au~A, die offenkundig für den gesamten Zeitraum des Modell
versuches erstellt wurde, zu Vergleichszwecken die Statistik 
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der Hubschrauber-Rettung Kärnten sowie der vom CA.MTC 

betriebenen Notarzthubschrauber in Innsbruck, Krems, 

Vir. Neustadt und S,t. JOhann/Tirol - alle für das Jahr 

1986 - gegenübergestellt: 

AT.JVA: ICÄ.RNTEF: ---- --------

Verkehrsunfälle 27 ~ "t'/erker....rsu~äl1..e /. 

Arbeitsunfälle 15 % Arbeitsun.::ä::"le 

Sport- und Frei- Alpin- , Sport- und 
zeitunfälle 32 

,.., 
F'reizeitunfälle /0 

andere Notfälle 23 'l~ med. Notfälle 

häusliche Unfälle 3 % 

INNSBRUCK: KREMS: ---------- ------

Verkehrsur..fälle 12 % Verkehrsunfälle 

Arbeitsunfälle 6 % Arbeitsunfälle 

Sport-/Freizeit- Sport-/Freizeit-
unfälle 63 % unfälle 

andere Notfälle 18 % andere Notfälle 

häusliche Unfälle 1 ~.~ häusliche Unfälle 

WR. NEUSTADT: ~!~~2~~L!IR2~~ ------------
Verkehrsunfälle 54 1c Verkehrsunfälle 

Arbeitsunfälle 10 1~ Arbei tsunfälle 

Sport-/Freizeit- S I~.. POT"t-/ :=relzel 1;-

unfälle 8 ~, un.fälle /,0 

anc.ere Notfälle 23 7~ 8.Ji (-1 CI '"r P .Lu ............... 1';0 -~1~2.1.le 

häusliche Up...Iälle :::; _/ 

häuslicl::-:: Cni'tLl.2-e .., je 

28 c~ 
jL 

16 o~~ 
/~ 

"'~ 5.., % 
21 1~ 

41 % 
20 (f! 

/~ 

4 % 
27 % 
8 % 

10 % 
7 rß.. 

jV 

64 ~ 
"'/G , 

12- ,,' ?v 

:-:. 
/., 
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In den Statistiken für Kärnten und für die ÖA1,ITC-Hubschrauber 

finden sich auch Angaben über den Anteil der Inländer und der 

Ausländer, die Gege'nst and von Hu bschraubere insä t ze n waren.: 

In KÄRNTEN belief sich der Prozentsatz der Inländer auf 83 
der der AU.slander auf 17 

in INNSBRUCK der - ..". - auf ,18 1. IL' .. Ei net e :r' 

der Ausländer auf - ~ ::;c 

in KREMS der Inländer auf 98 
der Ausländer au.f 2 

in v"iR. NEUSTADT der Inlander auf 93 
der Ausländer aaf '/ 

I 

in ST. JOHANN der Inländer auf 48 
der Ausländer auf 52 

Der relativ hohe Anteil der Ausländer besonders in Innsbruck 
aber auch in St. Johann und in Klagenfurt weist auf die 

besondere Bedeutung hin, die der Hubschrauberrettung für den 

Österreichischen Fremdenverkehr zukommt. 

Hinsichtlich "BEHANTILuNGSARTElr' (Seite 6), "Al'l'FLUGZEI~EN" 

(Seite 7) verfüg~ das Bundesministerium für Inneres über keine 

vergleichbaren Daten. 

Bei der "ART DER EINSÄTZE" (Seite 7) ergibt sich im Vergleich 

AUVA - KÄRNTEN folgendes Bild: 

AUVA: KÄRNTEn: 

Primäreinsä tze 71 « ;0 Primäre insti-: ze , ~ 7; 
Sekundär~ransporte 

Fe hl e il'..sä t ze 

1 r' J 

~ '"' 10 

0: 
/~ 

< I~ 

2~ c:: 
./ /0 

rlich"t at.:..sge\v~ .. eSt~n. 
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Z'U der "C[l'(,l.:\~~:::SAiIION" (Seite 9) wird bemerkt: 

AufgrllJ1d der ':J1L'1dess.taatlichen und geographischen Str1.1ktur 

Österrei,cfls läßt sich dle Forderung ,daß für einen sinnvoll 

lInd f~nanziell vertretbaren Betrieb eines Rettungshubschrauber

Stützpl~L:':"tes das Einzugsgebiet mindestens 500.000 bis 800.000 

2ersonen umfassen soll, nicht überall verwirklichen. 

D::..e Erfa.l:,:'."_;J:lgen im Ausland, insbesondere in der Bundes

republik Deutschland lassen sich daher nur schwer auf 

österreicr;. übertragen. Gerade in der BundesreDublik Deutschland 

s:"nd wesentlieh andere Vorbedingungen gegeben als in österreich. 

Al.s vergJ., E :i,c.b sei der süddeutsche Raum, angefÜhrt: Bayern und 

Baden iJUrtte!:1berg haben eine Fläche von '106.000 km2 , eir.e 

Be~;-6L.kr:c1}7~S 'ion 22.1 M:,ll. Einwohnern und somit eine BC',rölkerungs-
, • - "" -r: '1_ 2 D '... ", . '1"f1" d. . ClJ..(;": .... e V:'".":: ':'.J .... "erso~e::ll YJ1l. er wel '-, U:Je~legeno.e ~el ~ , ::..eses 

(}eb,iptl::~., ::~ . .Dd Flach- und Hügelland. 0sterreieh hat elne }'lä,:he _. 
V,:lr; ':l." ::::', ~~::;1:" !Tll::: -e.::::e;.~ Bevölker·...:.:lg von '7,5 :1:.2.. ~. E:'m'l·oh.!1er::: 

U:'i.' .'3.',:::,:;. ,Oe<' ~.: Ectc :k?rl1~jgsdi~hte von 89 Pers onen/krr: ? , 1:.!!J 

de1lts::,1,edJ.:C'"".I'et"':u.ngssystem. auf österreich nicht pro,jiz::".:;rbar 

Es ist d.aIler (~otwerldig ~ in den Allfgabenbereicb des 

hub3chraut er-2ettungsd.i enstes di e Ei 1': e} eistung in u!:l".,;egsamell 

Lanc.es'te:J en auch für' solche Fäll.e mi t einzubeziehen l bei denen 

der Hllbschr'a'J.berei2'lSatz nach medizinischen Gesichtspu.nkten allein 

rüc::lt erford s::,'::'ich w3.!'e. 

Die ;Statioru,J:~ruLlg des Hubschraubers auf dem Flughafen Salzbu=:-g 

hat s~,.cl' al.s se'l:' zweCkmäßig erwiesen, weil dadu.rch die Beein

träc::tig: . .L:::g des E,;tad-cgebietes durch Bubschrauberlärm -""ei t-

ge!v~nd eJ.::'S::sc~rän.kt werden konnte und sich auf die Anflüge 

zu den Zi el.k::-2..o.z..er:häusern red,llZ1 erte. 
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Die Unterbringung der Hubschrauber-Besatzung, bestehend 
aus Pilot, Arzt und Sanitäter auf dem Flughafen Salzburg war 
nicht optimal, da die Aufenthaltsräume von den Diensträumen 
der Flugeinsatzstelle ca. 300 m -entfernt waren. Daraus 
ergaben sich wohl keine Beeinträchtigungen der Einsatz
bereitschaft des Rettungshubschraubers, wohl aber Er
schwernisse bei der Abwicklung innerbetrieblicher Erforder
nisse. Im Zuge des weiteren Ausbaues des Flughafens Salzburg 
wird an~estrebt, die Flugeinsatzstelle und den Flugrettungs-
dienst in einem Gebäude unterzubringen, 'so wie dies auch in 
dem im Sommer 1986 in Graz fertiggestellten Flugrettungs
gebäude, in dem die Flugeinsatzstelle, die Aufenthaltsräume 
für den Arzt und Sanitäter sowie der Hangar für die Hub
schrauber integriert sind, der Fall ist. Dieses Flugrettungs
gebäude wurde von der Flughafenbetriebsgesellschaft Graz 
errichtet und wird gemeinsam vom Bund und dem Land Steiermark 
gemietet. 

Der Forderung, die bezüglich des ärztlichen "PERSONALS" 
(Seite 11) erhoben werden, ist beizupflichten. Die Beistellung 
von entsprechend qualifizierten Ärzten war jedoch leider 
weder in den vom öAMTC betriebenen Notarztdiensten noch 
bei den vom Bund und den schon mehrfach erwähnten Länder 
betriebenen Hubschrauber-Rettungsdiensten in dem gewünschten 
Ausmaß möglich. Zeitweise mußte an einzelnen Orten auch 
auf Turnusärzte zurückgegriffen werden, eine Vorgangsweise, 
die im Widerspruch zum Ärztegesetz und zu der Zivilluft
fahrzeug-Ambulanz- und Rettungsflugverordnung stand. In einer 
Sitzung des Flugrettungs-Beirates vom 19. Juni 1986 hat der 
ÖAMTC eine entsprechende Novellierung des _Ärztegesetzes 
und das für die Bereitstellung der Ärzte im Rahmen der 
l5a Verordnung zwischen dem Bund und dem Land Steiermark 
zuständige Amt der Steiermärkischen Landesregierung eine 
Änderung der IIZivilluftfahrzeug-Ambulanz- und Rettungsflug
verordnung" angeregt. Diese Anregungen wurden dem Bundes
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz weitergeleitet. 
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Bei der Abwicklung des Einsatzbetriebes hat es sich gezeigt, 
daß die Infrastruktur des Österreichischen Roten Kreuzes und 
der Exekutive eine 'weRentliche Voraussetzung für eine reibungs
lose Abwicklung des Einsatzbetriebes sind. Nur wenn der Rettungs
hubschrauber Funkkontakt zu den Rettungsorganisationen zur 

Exekutive und in weiterer Folge zu den Krankenanstalten halten 
kann, ist ein optimaler Flugbetrieb gewährleistet. Aus dieser 
Erkenntnis hat das Bundesministerium für Inneres gemeinsam 
mit dem ÖAb~C ein Betriebsverfahren für die Hubschrauberstütz
punkte in Krems und Wr. Neustadt festgelegt, durch das auch 
die ÖMff.rC-Hubschrauber diese~ Stützpunkte im Funkwege Unter
stützung durch Einsatzkräfte der Exekutive (Verkehrsstreifen, 
alpine Einsatzgruppen) anfordern können. 

Es ist unbestritten, daß., die Beistellung von Arzt une. 
Sanitäter beim 'Hubschrauber, also das sogenannte Stand-by
Syste!!l, jedem anderen System vorzuziehen ist. Andere Systeme, 

wo z.B. der Arzt sich mit dem Rettungshubschrauber an ver
einbarten Orten trifft (das sogenannte Rendezvous-System) 

oder bei denen der Hubschrauber den Arzt zuerst von seinem 
Aufenthaltsort (Krankenhaus oder Ordination) abholen muß 
(das sogenannte Pick-up-System) sind nur Ersatzlösungen. 

Bei den Hubschrauber-Standorten in Vorarlberg und Osttirol 
sowie in Aigen/Ennstal konnte das Stand-by-System wegen 

personeller Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Ärzten 

noch nicht verwirklicht werden. 

Zu den Ausführungen über die Piloten ist festzustellen, daß 
bei der Flugeinsatzstelle Salzburg für den Betrieb des 
Rettungshubschraubers und des gleichfalls dort stationierten 
Exekutivhubschraubers vier Piloten des Bundesministeriums 
für Inneres und ein Luftfahrzeugwart eingesetzt waren bzw. 

sind. 
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Insgesamt stehen dem Bundesministerium für Inneres, Abteilung 
111/4, 26 Piloten, die alle aus der Bundesgendarmerie und der 
Bundespolizei kommen, zur Verfügung. Alle diese Beamten . 
besitzen den Berufshubschrauberpilotenschein. Derzeit stehen 
fünf weitere Exekutiv-Beamte in der Flugausbildung, die vom 
Bundesministerium für Inneres mit eigenen Kräften durchgeführt 
wird. 

Für die Wartung der Hubschrauber und für den Flugbetriebsdienst 
der Flugeinsatzstellen sind 15 Luftfahrzeugwarte tätig. 

Das Bundesministerium für Inneres verfügt zur Zeit über fünf 
Rettungshubschrauber (ein Long Ranger, eine Ecureuil AS 350 B 
und drei Ecureuil AS 350 B1, letztere sind erst 1986 auf den 
Markt gekommen), sowie über elf Exekutivhubschrauber (der Marke 
Jet Ranger) und vier Motorflugzeuge (zur Verkehrsüberwachung). 

Der ÖAMTC mietet die von ihm eingesetzten Hubschrauber einsatz
bereit von einer Privatfirma an. In Innsbruck ist ein 

Notarzthubschrauber der Marke Alouette 111 (einmotorig), in 
Krems und Wr. Neustadt sind je ein Hubschrauber der Type 
Ecureuil AS 355 (zweimotorig) und in St. Johann ein einmotoriger 

Hubschrauber Ecureuil AS 350 Beingesetzt. 

"Beim "FLUGGERÄT" (Seite 12) bestehen wesentliche Auffassungs

unterschiede • 

In dem privatrechtlichen Vertrag vom 22. 9. 1983 zwischen 
dem Bund (Bundesministerium für Inneres) und der AUVA wurde die 
Vereinbarung getroffen, daß die AUVA auf ihre Rechnung einen 
Hubschrauber beschafft, der den flugbetrieblichen, den medi
zinischen und den wirtschaftlichen Erfordernissen für einen 
planmäßigen Hubschrauber-Rettungsdienst entspricht und diesen 

für den Modellversuch zur Verfügung stellt. Das Bundesministerium 
für Inneres verpflichtete sich, die Halterschaft an diesem Hub- " 

schrauber zu übernehmen und diesen für den im § 2 der Vereinbarung 

mit dem Land Salzburg enthaltenen Aufgaben nach den im § 3 

enthaltenen Grundsätzen täglich von 07.00 Uhr bis Sonnenuntergang 

für Einsatzflüge bereitzustellen. 
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Nachte ü;e soll ten nur in unumgänglichen notwEndigen 

F'Ef.:J_erl ~ur~c.tlg2:ührt v/erden. 

':,eite:-s ','cr;,f~ icl'.~e~e sich das Bundesmnisterium fi..iT I~l-.Yleres 
" . 

~Ur C:.:.e :::COl""C :::'er ',',artung oder Reparatur des Rettu!1gsh1..loscbraubers 

Ln~prstU:zung fUr RettungsflUge bei sonstigem drip~enden 

Bedarf elr::.e.:: als Exekutivhubschrauber eingesetzten Hubscnrauber 

G.eT er':)'p<,:: c:e-: ?a...lger berei tzustellen. 

Dl e ser :-iu, ':;3:; b ... rauber 'Nurde für fall we l se Re ttungsfl.u.ge 

au.sgerÜS"T, e t . 

rr.:2. -: c,3 e:':! 3'.-:.nci e sIIllr.:.i s t erium für Innere s zwei Hubschrauber ange-

;::.:..etc": '.An:: getestet '.A.nd zwar vom 22. 9. 1983 OlS 27. 6. 1985 

,~er ;lu'~)s~~T3;uber der Type Agusta 109 lVIK 11 U.::1d vcrn 24, 

~,S ::-,,;:15,2 ':J'::':: I{ocls::"l versuches der E1.,;.bscrlTauoer der Type 

:(:'~ ';,8T. -:!,ii,~J :lÜ ~ dem irr. NIodell,-"ersuch Salzburg 1!e:c-

I-J , :.... '-, 

C,'l' ()Uo:n '; 1'i0 Ei~.lrichtu,ng mi t medizinischen Geräl;erL 

cl,le'/ex·'" ','1:"'-0: oe,'; Patienten optimal dtlrcngei'ühri: werden konnte. 

Li1 ~~\'."~: :.1 ;~':-)he, bei höheren Außentemperaturen ( ca. 

De.l Al1:'e~l~,a~lc:ur-'6en i::::: unwegsamen Ge~ä!lc.e sowie bei Sei2.ber!plngen 

'!r:'~~)YVe;.-~s:e~sturJg und r.J..cht montierte!TI P~u8e.r.J..asttaken - der 
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im vorhinein eine bestimmte Gruppe von Hilfsbedürftigen 

von einem Rettungsversu9h auszuschließen, wurde der Hubschrauber 
A, 109 vielfach von der'Flugeinsatzstelle Salzburg überhaupt 
nicht eingesetzt, wenn' angenommen werden mußte, daß aufgrund 

der örtlichen Gegebenheiten der Einsatz mit diesem Hubschrauber 
nicht durchführbar sein wird. In solchen Fällen wurde dann 
der Hubschrauber AB 206 Jet Ranger eingesetzt, der aber eben
falls nur begrenzt verwendbar, und daher kein vollwertiger 
Ersatz war. 

Der Hubschrauber A 109 kam daher in einem größeren Ausmaß 
als 7 ~ nicht zum Einsatz. 

Zur Frage des für den Hubschrauber-Rettungsdienst einzusetzenden 
Hubschraubers erklärte der Referent für Notfall- und Katastrophen
medizin und Rettungswesen der österreichischen Ärztekammer, 
OMed.Rat Dr. LEITNER, daß ein Rettungshubschrauber geeignet 

sein muß, einen Notarzt mit der erforderlichen Ausrüstung 

an jeden Notfallsort in Österreich zur Hilfeleistung zu bringe,n. 

Dies gelte gleichermaßen für das Hochgebirge wie auch für das 
Straßenne,tz. 

Der Hubschrauber sei besonders dort wichtig, wo man mit 
bodengebundenen Fahrzeugen nicht hinkommen kann. 

Es sei undenkbar in diesen Belangen Einschränkungen, ganz gleich 
in welcher Größenordnung, zu akzeptieren. 

Der Hubschrauber Ecureuil AS 355 verfügt über bessere 
Leistungswerte und konnte - wenn auch mit Einschränkungen -
alle möglichen Einsatzorte erreichen. 

Im Erfahrungsbericht der AUVA wird ausgeführt, daß das Raum
angebot innerhalb der Kabine dieses Hubschraubers Probleme 

ergab und die Behandlungsmöglichkeiten negativ beeinflußt 

und auch die Flugsicherheit beeinträchtigt wurde. 
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Nach Ansicht des Bundesministeriums für Inneres ist dies 
zum Teil auf die nicht optimale Einrichtung des in Salzburg 
verwendeten Hubschraubers AS 355 zurückzuführen. In den vom , 
Bundesministerium für Inneres angeschafften Hubschraubern der 
Type Ecureuil AS 350 B, die das gleiche Raumangebot wie die 
Hubschrauber-Typen AS 355 aufweisen, wurden die Sanitätseinbauten 
wesentlich verbessert, sodaß insbesondere Probleme, die die 
Flugsicherheit beeinträchtigen könnten, ausgeschlossen sind. 

Aus ärztlicher Sicht wurde der Kabinenraum der Hubschrauber 
Ecureuil AS 355 Qzw. 350 B von erfahrenen Flugrettungsärzten 
wie folgt beurteilt: 

Primar Dr. Friedrich WEISS, Leiter der Unfallabteilung im 
allgemeinen öffentlichen Krankenhaus in Wr. Neustadt und 

Dr. Wal ter PHLEPS, Hubschrauberarzt in St. Johal1..n!Tirol 
gaben aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung als Flugrettungs

ärzte mit Notarzt-Hubschraubern Ecureuil AS 355 bzw. AS 350 B 
des Ö~~C aus ärztlicher Sicht folgende Stellungnahme ab: 

"Sowohl Innenraum wie auch medizinische Ausriistung und Trage
anordnung der Ecureuil sind aus ärztlicher Sicht als ausreichend 
zu bezeichnen. Wenn der Patient am Notfallsort ärztlich aus
reichend untersucht und für den Transport vorbereitet wird, 

dann treten medizinische' Komplikationen bzw • Schwierigkeiten 
während des Fluges nur äußerst selten auf. In Einzelfällen war 

eine kurze Zwischenlandung für einen intensiven ärztlichen 
Eingriff am Patienten (z.B. Defibrilation, Intubation) notwendig. 
Die Größe der Hubschrauberkabine und die medizinische Geräte

ausstattung ist zwar nicht als ideal zu bezeichnen, bei gutem 
Willen und ausreichender Ausbildung von Notarzt und Sanitäter 
ist jedoch eine moderne notfallmedizinische Betreuung des 
Patienten während des Fluges gut möglich." 

OA Dr. Kurt HUDft~IUNIGG der Universitätsklinik für Anästhesio
logie in Graz und Hubschrauberarzt des Bundesministeriums für 
Inneres - Rettungshubschraubers Ecureuil AS 350 B in Graz über-
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mittelte eine Stellungnahme, in der über die Kabinengröße 
und Form sowie die Pa+.ientenversorgung während des Fluges 
mit diesem Hubschrauber folgendes ausgeführt ist: 

• 
"Die Kabinenbreite ist aus medizinischer Sicht ausreichend, die 
Kabinenlänge vor allem bei der Verladung von Patienten mit 
einer Körpergröße über 180 cm als etwas zu gering zu be

zeichnen. Zusätzlich erschwert ist die Unterbringung großer 
Patienten, wenn diese mit ihrer Ski- oder Bergkleidung 
gelagert werden. 

Außer bei zu großen Patienten ist die Längsverladung gut 
praktikabel. Die Hebenotwendigkeit ist tolerabel. 

Wenn die heute in der Notfallmedizin üblichen Maßnahmen 
bereits alle vor dem Abflug durchgeführt werden, ist die 
Transportüberwachung und Behandlung des Patienten weitgehend 
unproblematisch; als einziger Einwand ist die etwas zu tiefe 

Lage des Patienten am Kabinenboden zu erwähnen. Dies ist aber 

wiederum beim Verladen praktischer. 

Während des Fluges sind Maßnahmen wie Intubation oder 

Reanimation aufgrund der beengten Verhältnisse praktisch 
undurchführbar, weswegen alle Ärzte in ihrer Ausbildung 
deutlich darauf hingewiesen wurden, . alle medizinischen 

Tätigkeiten, die zur Lebensrettung bzw. Bewahrung notwendig 
sind, vor Transportbeginn zu setzen. Dies ist heute eine 
anerkannte und unbestrittene Methodik der Versorgung von 
Notfallopfern und stellt aus diesem Grunde kein Gegenargument 
für den verwendeten Hubschraubertyp dar." 

Aus den vorerwähnten Gründen ist nach ftJlsicht des Bundes
ministeriumsfür Inneres die Auffassung des Dr. Walter PHLEPS 

gerechtfertigt, der in seiner Stellungnahme vom 30. 1. 1987 

erklärte: 
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"NIIT DEM HUBSCHR.AUBER D:2S TYPES ECUREUIL UIrn DER BEI DEN 

CHRISTOPHORUS-NOTJ,RZTHUBSCHRAUBERN BZV':. BEI LEN RETTUNGSHUB.:. 

SCHRAUBERH DES INlillIITIIIN1STERIUI.IS VORHAl',TDEHEN nOTFALL

MEDIZIN1 SCHEN" AUSSTATTU NG I ST EIN AKZEPTABLER KOIr::?ROI,":i 5S 

ZI';1 SCHEN TII:::':DIZ IIn SCHEN ANFORDERUNG:2H, VIEL SEIT I:IKEI:' UID 

KOSTEn GEFUNDEH V/ORDEN." 

Der Koster-.frage Kommt bei der Abwagu::g, ob ein Eutscl"'.:rauber 

cer Type AgtJ.sta 1 09 Iiu~ 11 oder ein :Iubschrauber der ~::per;. 

Ecureuil AS 355 F (:; _ mo tor J..' g) '0 '7 .. , ~ ~ -,:.::. (' ~ 1 ('" i ~1 n, C .... n 1" 1..G" ~ 
.... \ I..- ~ ,~. ... ... ..,.; _""> ... ' v...,..; \ '-' .... .J...-....J. v '- - C J 

eingeseL:zt wird, eine mchL: zu übersehenc.e Bedeu-:.u::-::§: zu. 

Nach den auf Grund. einer öffentlichen Ausschreibung Ende ces 

vergangenen Jahres beim Bundesministerium für Inneres eir~e

brachten Angeboten belaufen sich die Anschaffungskosten der 

angeführ"ten Hubschrauber bezogen auf die Kassenwerte vom 

Dezember 1986 auf folgende Beträge: 

A,gusta A 109 I,TI{ 11 ( neu) zwe imotorig 

zuzüglich Eingangsabgaben sowie Koste~ 

für die Sani tä ts- ,Ful1.k- und Nav. 

S 22,248.515,-

Ausrüstung , einsatzbereit S 31,460.040,--

AS 355 F2 Ecureuil (neu) zweimotorig 

zuzüglich Eingangsabgaben sowie Kosten 

für die Sanitäts-, Funk- und Nav. 

S 15,887.550,--

Ausrüstung, einsatzbereit S 23,071.566,--

AS 355 F1 Ecureuil (gebraucht) zweimotorig S 11,616.0CO,-
wurde im lilodell versuch verwende t, 

zuzüglich Eingangsabgaben sowie Kosten 

für die Änderung der Sanitäts-

ausrüstung eins at z be re j_ t S -: C ; '1 3 3 •. 1 ? 0 ! --= 
AS 350 31 .t;2u::--euil (neu) eimnotorig 

zuzÜg2.::Lch ElngangscbgaQen s(;',\'ie Koster:. 

für c.J..e Sari -;:;ä ts-, ?urL~- une I!av. 

Ausrüs-;:;ur~ einsatzbereit ~ ~~, 1?S.356, 
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Wie in der Folge noch näher ausgeführt werden wird, bestehen 
auch hinsichtlich der Betriebskosten gravierende Unter
schiede. Da ein Rettu~shubschrauber im bundesweiten Durch
schnitt pro Jahr etwa.375 Flugstunden eingesetzt ist, belaufen 
sich die Einsatzkosten auf folgende Beträge: 

pro Flugstunde Jahreskosten 
Agusta A 109 mK 11 S 23.664,-- S 8,874.000,--

AS 355 F2 Ecureuil (2-motorig) S 19.270,-- S 7,226.250,--

AS 350 B1 Ecureuil ( 1-motorig) S 17.356,-- S 6,508.500,-

Die Frage der Verwendung von Rettungshubschraubern mit 
einem oder zwei Triebwerken wurde im Bundesministerium für 
Inneres wiederholt und eingehend erörtert. Die Meinungen unter 

den Piloten sind hierüber nicht einheitlich, weil sowohl die 

einmotorigen als auch die zweimotorigen Rettungshubschrauber 

in Teilbereichen Vor- und Nachteile aufweisen. So war etwa 

der im Modellversuch Salzburg verwendete zweimotorige Rettungs
hubschrauber Ecureuil AS 355 F in Höhen ab 3.000 m NN nur mit 
verminderter Zuladung einsetzbar. Der einmotorige Rettungs
hubschrauber Ecureuil AS 350 B1 - das Bundesrninisterium für 
Inneres verfügt über drei Hubschrauber dieser Type - ist in 
allen Höhen ohne Einschränkung mit vollem Einsatzgewicht 
und ausreichender Leistungsreserve einsetzbar. Die Standpunkte 

der Piloten hierüber sind aus den nachangeführten 
Stellungnahmen zu ersehen: 

Abt. Insp. Norbert WINTER 

Leiter der Flugeinsatzstelle Wien/Meidling, Einsatzpilot und 

Hubscbrauberfluglehrer auf den Hubschraubertypen A 109 MI{ 11, 

Ecureuil AS 350 B1, AS 355 F und Bell Long Ranger 111: 
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Aufgrt.1.nd der Leist,lD6skurven hat jedoch weder die AS 355 F 

(zweimotorige Ecur~uil) und schon gar nicht die Agusta 

109 1rlK 11 die nötige Triebwerksleistung um Rettungseinsätze 

in allen im Land Salz burg erforderlichen Höhen - das sind bis 

zu 3. :'JO Ir :~l~ - dt;.rchflihren zu kÖlli1en. 

~ (zwei~otorig) erreicht bei Rettu~~seinsätzen 

mi t norrr:alern Elnsatzgewicht beim Schweben außerhalb des 

Bodeneffektes (unebenem Landeplatz und Bergeseilbergu~~en) 

bei ca . .3 .OCO m Im die Leistungsgre::lZen. Bei Gewichtsverminderung 

(wenigc:r 'Treibstoff oder Zurücklassung einer Person) und 

günstigen Wetterbedingungen liegt die Leistungsgrenze etwas 

Höher. Beim F1j_egee im Grenzbereich sind keine LeistuD.S-s-

r8se:.:'c?'::' vorh'';''::I'':'en, 'Nocurch die Flugsicherheit stark 

zur \' c::.~f:ig-.nlg r Wodti.I'ch eine erhebliche Erhöhung der Flug-

Jas ?1i r::gen an der LeistungsgyeLZe birgt mel"'...r Vnfallsgefar.cren 

32..1:te El":lOh'L:.~~ der Flu.gsicher}lel t brir-45en zvvei Triebvverke 

~e~m Fliege~ liber dicht verbmtte Gebiete. bei Nacht, liber 

den 'I'·c)l~e:.::. L-:~er ';,alc.ern und ä.!"~'1liches, Y1~ cht aber bel 

Eergur45sf~."l~gen (Schwebeflügen) . 

Beim zweirnctorigen Eubscr.rauber (Ecureuil AS 355}') reicht die 

Leistung elIles Triebwerkes 2-US, den Flug bis zu einem sicheren 

Lc-::..ndet'latz f()r-::::use';~~e::1, scfern sich eier Hubschrauber bei Aus-

~all c~ne3 ~rieb~erkes im Reisef:ug befindet. Nichy so aber 
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Abt. 1nsn. Stefan HERBST 

Leiter der Flugeinsatzstelle Salzburg, Einsatzpilot auf den 
Hubschraubertypen A ~09 ~~ 11, Ecureuil AS 350 B1, AS 355 F: 

"Sowohl Hubschrauber mit einem Triebwerk als auch Hubschrauber 
mit zwei Triebwerken sind sichere Luftfahrzeuge. Die wichtigsten 

Komponenten eines nach menschlichem Ermessen sicheren Flug
betriebes sind große Vorsicht im Flugbetrieb und sorgfältige 
technische Wartung. 

Auf Grund der besonderen Aufgabenstellung im Hubschrauber
Rettungsdienst, die insbesondere Einsatzflüge bei Schlechtwetter 
in relativ geringer Höhe über Grund, bei Nacht, über größere 
unwegsame Gebiete, über größere Wasser- oder Waldflächen, über 

Boden- oder Hochnebelfelder und ganz besonders über größere 

Gebiete dichter Besiedlung notwendig machen, sollten bei dieser 
Aufgabe mit Rücksicht auf die größtmögliche Sicherheit der 

Rettungshubschrauber-Besatzungen, der transportierten 
Patienten, der Helfer und aller Personen, die sich im Bereich 
der Landeplätze aufhalten, überhaupt aller Menschen über die 
hinweg geflogen werden muß, und natürlich auch mit Rücksicht 
auf die Sachwerte (Fluggerät und Bauten jeglicher Art), 
Hubschrauber mit zwei Triebwerken verwendet werden. 

Von den bisher bei "der Flugeinsatzstelle Salzburg verwendeten 

Hubschraubern entspricht nach Meinung der Piloten am ehesten 

der Zwei-Triebwerkshubschrauber "Ecureuil" mit der Typenbe
zeichnung AS 355 den im Hubschrauber-Rettungsdienst gestellten 

Aufgaben. Die Triebwerksleistung dieses Hubschraubers reicht aus, 
in allen Höhen des Einsatzgebietes agieren zu kÖnnen. Itit ihm 
konnten alle angefallenen Einsätze, auch Inkubatorflüge und 

schwierige Bergeseileinsätze, durchgeführt werden. 

Die zusätzliche Sicherheit des zweiten Triebwerkes im Reise-

flug jeder FlugbewegUng übertrifft im Hubschrauber-Rettungsdienst 
den Wert der etwas höheren Triebwerksleistung des Ein-Trieb-
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werkhubschraubers "Ecureuil" mit der T:lpenbezeichnur...g 

AS 350 B1, die allerdings bei den wenigen Einsätzen i:l den 

höchsten Bergregionen ein Vorteil wäre." 

Die Frage der Flugsicherheit wird also von den beiden 

erfahrenen Piloten, die alle in Betracht kommenden 

Hubschraubermodelle einsatzmäßig geflogen sind, ~nter

schiedlich beurteilt. 

Ein Vergleich der Kosten aus der Anschaff~~g und dem Betrieb 

eines Rettungshubschraubers AS 355 F2 Ecureuil zweimotorig 

mit einem AB 350 BI Ecureuil einmotorig zeigt folgendes 

Ergebnis: 

AS 355 F2 Anschaffllngskosten, 
einsatzbereit - wie tei:weise 
bereits ausgeführt -

AS 350 BI 11 

Unterschied: 

AS 355 F2 Betriebskosten pro Flugstunde 

AS 350 Bl 11 11 

Unterschied: 

AS 355 F2 Jahreskosten bei 375 Flugstunden 

AS 350 BI It It 

Unterschied: 

S 2~,071.565.--

), d'7 3.180.--

S 19.270.-
S 17.356.--

S 1.914.--
-----------------

S '7 ,226.250 .--

S 6 , ~:08. 500.--

S 717.750.-
-----------------
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Andere KOSTENVERGLEICHE 

Im AUVA - Ergebnisbericht fehlen detaillierte Kostenangaben. 
Die folgenden Kostenvergleiche stützen sich auf Daten, die die 
AUVA und der ÖAII1TC dem BßU über dessen Ersuchen bekanntgegeben 
haben, sowie auf die Erfahrungen die das BIIU beim Betrieb seines 
Hubschrauber-Rettungsdienctes in Klagenfurt gemacht hat. Festzu
halten ist jedoch, daß einzelnen Kostenpunkten zum Teil unter
schiedliche Berechnungsarten zugrunde liegen, die in der Kürze 
der zur Verfügung stehenden Zeit nicht vereinheitlich werden konnten. 
Für den abschließenden Bericht der Bundesregierung wird es notwendig 
sein, eine einheitliche BereChnungsgrundlage zu schaffen. 

Kosten für den Flugbereich 

Am ehesten sind Kostenvergleiche zwischen dem Modellversuch 
"Hubschrauber-Rettungsdienst in Salzburg", den ÖAMTC - Notarzthub
scbraubern und dem vom Bundesministerium für Inneres betriebenen 
Rettungshubschrauberdienst in Klagenfurt für den "Flugbereich
Rettungshubschrauber" möglich. Für diesen Bereich sind weitgehend 

vergleichbare Kosten bekannt, die zueinander in Relation gebracht 

werden können. 
Die Kosten des Sanitätsbereiches, die Stationierungskosten und 

die Kosten des Verwaltungsaufwandes werden bei den einzelnen 
Rettungsdienst-Modellen in so unterschiedlicher Fo~m abgedeckt, 
daß sie nur schwer miteinander vergleichbar sind. Für diesen 

Bereich wurden im Modellversuch in Salzburg die Kosten von der 

AUVA in vollem Umfang getragen, wogegen bei den anderen Stand
orten des ÖA]~C und des Bundesministeriums für Inneres direkte 
Leistungen von den Ländern und Spitalserhaltern,etwa durch 
Schaffung von Arztplanstellen an Krankenanstalten, Zuwendungen 
an Rettungsorganisationen, erfolgen, die ziffernmäßig nicht 
vollständig verfügbar sind. 

Zur Ermittlung der Kosten wurden alle Aufwendungen für die 

Beistellung der Rettungshubschrauber, für Piloten, Techniker 
Betriebsaufwendungen und Flugplatzgebühren erfaßt (In den Flug

stundenkosten für die Hubschrauber des Bundesministeriums für 
Inneres sind auch die " Abschreibungsquoten und kalkulatorischen 
Zinsen enthalten, Kosten die bei dem AUVA-Modell und beim 

III-49 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 79 von 124

www.parlament.gv.at



- 25 -

Gi~I1ITC in Ci.en Iilletkosten des Hubschraubers enthalten sin;:!, 

'fier~..g::"elch c:.ie iJ:;sehreibur..gszei ten variieren.) 

Zur :2:::,ci t-cluY'..g der ~lugstunderü-:osten v;urde als Jar...resflug

leis\:u::,€ der versclliec.enen Rettungshubschrauber die Durch

sel:::l t::3:2.ugzei t der ÖPJIITC-Notarztht:bscl<...rauber "Ch..ristophorus 

I - I::;:" lS", c~2.:b....:Y'e 1-;65 angenommen. Diese betrug 375 Flugstunden, 

v:as Da::::: der::. Er:~a!:Lyungen des Dundesr.:lir'..isteriums für Inneres 

de::.. ~2.::.Yllche~1 durchscr..1ü ttlichen F2.ugzei ten der Rettu::J.gs-

~ubschr2.uber 112.r:ekow..'1len wird. 

Be-t:r~2Cskcs·';;en der Rettungshubsc:b..rauber bei 375 Flugstunden pro Jahr. 

1. liEV.4 - Re ~t'J.ngsl" . .u bschrauber 

h~ 35~ ? Ecureuil, 

.. ~ ..... 
,::c' .. .reUl.l , 

2-rr.ctcr::'f 
i:.louet\:c i:::1, 1-motorig 

J.. 3I\LI - Re-r;-:;ur",2;shubschra1.A.ber 
Bell 206 Long Ranger 
1-mctorig 

5. BI,II - Rettungshubschrauber 
AS 350 D Ecureuil 
1-motorig 

Flugstunde 

S 23.664,--

S 19,270,--

S 21,970,--

S 16.666,--

S 17.356,--

Rettungs
hubschrauber 

S 8,874.000,--

S '7,226.250,-

S 8,238.750,--

S 6,249.750,--

S 6,508.500,--

:L:ie 3etriebskcsten des CA1iITC-Rettungshubschraubers vvurden nicht 

gesonder-: ausge',viesen. Bei den r..ier angefü:b..rten Kosten handelt es 

sich uIIliie =r~J.rC'hsc:b_""..i ttskos-ten der V')!:l CA1rITC in I n..."1sbru ck , Y..rems 

u::la ';ir. neustad-t e:i.y:gese-':zten Hubschrauber. 
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:;E,;',\;"TrKOSTEN FLip RE}'TUlJGSHUBSCHHATJBER-DIENSTE 

Die o;.:.c;ner v:JI"li egenden Gesamtkosten für die Rettungshub

~~c:,-r.:r L JC:I'- C..:... el1:::; t e s iud aus den eingangs erwähnt en Grü.r~den 

'0'/8:::'.11 ~WC":!>:'.'l~)j;. so nur iu Teilbereichen vergleichbar. 

D::. e ;~; ,~;' c: '11:'2, (> -ron der AUVA getragen en Gesamtkost en des Modell

'>,.,,".:.::~ ,1':.>',; l'l S'Oil zburg betrugen für drei Jahre ca 37 Millionen 

:;)':·-:"~~'::;;0, :::;-:" dlesen Kosten sir:d a~'er nicht nur die Kosten für 
ri,::.n ,~I ,"O"h,OC"'-" ",'D doC' (der bel' o.'e'l)' 
, '............. ..... ~R ""'t:;- '--' ,~ u ...... " ......... L.. \ ... ,.;:) .... Bc:ttl:ngshubschrauber enthalten., 

SOIlIJ,ern 3.'-lch C:le Koste.n für die fallweise Beistellung eines 

::',('"~~""' '_":i1C,s:~::---_r3.u:Je~s als Ersatz- und Ergänzungshubschrauber 

f':'~ ~,"':::'::~~:o-' L~lC AIIlb~lanzflüge, die Kosten des Sanitäts-

":-::,!'r;\t:;~-"e':= _~_n c1e!ll in SalZDurg Berufssanitäter tätig waren und 

~,r: ~ ~,;:::',~: :,13.:jl1~en aClch eine ei gene, auf di e Folgekost en bedacht

::e~:J!::f~n~-'-' :~"iY,1.El';~tation angelegt 'wurde) sowie alle mit der 

~:>:,:",', "', ;::"l:---'b des Hubschraubers im Zusammenhang stehenden 

;-:, ,:~'L. ,','~t,ail1ierte Kostenaufstellung : Anlage B). 

\.: .. :. ~; 
. ,~ ,,-, " 

--.'", 'l"'" 
~ ' ....... ' ' ........ 

"c'.cli(~gende Kostenaufstellung des ÖMITC bezieht sich auf 

:\J, ':-<',"':::: fil:;:' das Jahr 1985 der in Innsbruck, Krems und 

:",1,:.';1';::' c_~:::2tionierten Hubschrauber sowie auf die Kosten 

~). >:O~ ":~;~:'.:r 1985 bis 31. Dezember 1985 für den in St.Johann/ 

':;";.:~.'J~:;J:e.:::'-c;eTI liubschrauber. Eine Trennung der Kosten 

aTf~~:",:; c:'r;_:,,~lne!l öAf1TC-Standorte liegt zurzeit noch nicht vor, 

scc:Zi.f~ eJ"L '/ PI'~ Leich der auf die einzelnen Standorte bezogenen 

C'n:'E3:-?....::~tr:::)st.ell :licht möglich ist. (Kostenaufstellung des 
~,~nl'C' hD~a~e r~ -....;' 1:1.... ... " ~ J:"... ' . .J... ~ 'v.l.' 

VO:::1 de:-l vom Bundesministerium für Inneres betriebenen Rettungs

huhSc!LI'm':'8er-Standorten liegt der Jahresabschluß 1986 für 

Klagenfurt vor, allerdings ohne genaue:-- Kosten über deI! Sanitäts

bereich. Die Standorte Graz, Hohenems und Lienz wurden erst 

im Ycr-lau::e des Jahres 1986 in Betrieb genommen. Die Kosten 

ot.r.e S<i.u,;.tät3bereich beliefen sich für die Rettungs- und 

j.:::bu: -::ir:,::~l:;C----:c:: ;2.:-: dem i:::l Klagenfurt stationierten Rettungs

::',1'::;C:',;1,,::'~-;1;Je':" ;':'1..:1' :'U::11 6 , 6 Millionen Schilling (Detailauf-
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Zu der als Beilage E angeführten übersichtskarte des 

angestrebten flächendeckenden Hubschrauber-Rettungssystems 

ist festzustellen, daß die Verhandl~~gen zwischen dem 

Bundesministerium für Inneres und dem Ant der Öberöster

reichischen Landesregierung über den Abschluß einer 

Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zur Errichtung eines 

gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienstes unmittelbar 

vor dem Abschluß stehen. 
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Anlage B 

Erster Entwurf 

Die Gesamtkosten des Modellversuches "Hubschrauber-Rettungs

dienst ll in Salzburg wurden zur Gänze von der AUVA getragen, 

betrugen für 3 Jahre S 37:,201.344,.-- und sind für den Zeit
raum vom 1.10.1983 bis·30. 9. 1986 in den nachangefÜhrten 
Bereichen entstanden: 

I. Flugbereich 

a) Rettungshubschrauber 

Verrechnung im Wege des Bundes
ministeriums für Inneres 
Beistellung eines Rettungshubschraubers 
Agusta 109 MX 11 vom 1.10.1983-30.6.1985 
und 1 Hubschrauber AS 355 F vom 1.7.1985 
bis 30.9.1986 voll ausgerüstet, Durch
führung des Einsatzbetriebes einschließ
lich aller damit verbundenen Kosten wie 
Piloten, Techniker, Wartung u.a. 

Gesamtflugzeit: 

Gesamtkosten: 

b) Exekuti -""hubschrauber für fallweise 
RettungsflügiL. -
Beistellung von Hubschraubern AB 206 

1.231 Flugstunden 

S 23,971.057.--

Jet Ranger a.ls Ersatz- und Ergänzungs
hubschrauber für Rettungs- und Ambulanz
flüge 

Gesamtflugzeit: 
Gesamtkosten: 

S u m m e : 

11. Sanitätsbereich 

s 
403 Flugstunden 

3 t 749.928,--
----------------------
S 27,720.985.--
----------------------

a) Arztkosten (Personalaufwand, Flug-
pauschale, Versicherung) S 3,439.246,--

b) Sani täter und öRK·-Kosten (Personal
auf1fmnd fü.r Berufssanitäter, Ver
sicherung, Rettungsleitstelle, 
Dokumentation für Behandlungsstatis-
tik und wissenschaftl.Auswertung) S 5,162.421.--

III.Stationierungskosten und 
sonstirser Aufwa.nd 

(Betriebseinrichtungen, 
Ausrüstung u.ä .. ) 

Gesamtaufwand: 
-======== 

Summe: 

Rawnaufwand, 
Summe: 

S 8,601.667,--

S 878.692.--
-----------------------
s 37,201.344.---
=====~~========= 
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Anla,ge C 

Erster Entwurf 

Der öAMTC hat für die Notarzthubschrauber "CHRISTOPHORUS I - 111" 

im Jahre 1985 sowie für "'CHRISTOPHORUS lVI! vom 15.12.1985 bis 

31.12.1985 insgesamt S 30,600.000,- aufgewendet, die in 

folgenden Bereichen angefallen sind. 

I. Flugbereich - Rettungshubschrauber 

Verrechnung durch die Fa. Tyrolean Air: 

Beistellung von '3 Rettungshubschraubern 
(2 AS 355, 1 Al Irr) sowie ab 15.12.1985 
1 Rettungshubschrauber AS 350 B, 
voll ausgerüstet, 
Durchführung des Einsatzbetriebes 
einschließlich aller damit verbundenen 
Kosten wie Piloten, Techniker, Wartung 
u. a. 

Gesamtflugzeit: 

Gesamtkosten: 

1.147 Flugstunden 

rd. S 25,200.000,--
============================================ 

11. Sanitätsbereich 

a) Arztkosten: 

Der ausgewiesene Betrag enthält nicht 
die vollen Kosten. 

Die Aufwendungen der Länder und 
Spitalserhalter aus der Schaffung 
von zusätzlichen Arztplanstellen 
(Innsbruck) oder die Freistellung 
von Ärzten sind darin nicht enthalten. 

b) Sanitäter und öRK-Kosten: 

Durch diese Beträge sind die Leistun
gen des öRK nicht voll abgegolten; 
es sind dies Aufwandsentschädigungen 

Summe: 

S 1,700.000,-

S 2,000.000,

S 3,700.000,-
================================== 

111. Stationierungskosten und 

sonstiger Aufwand: 

Hiezu zählen Betriebseinricbtungen, Raum
aufwand, Ausrüstung, Personalanteil, 
Büroanteil, Telefon u.~. S 2,600.000,-

==============~======~============= 

Gesamtaui.'wand: S 30,600.C!'JO,-
===~==~=======~========================~==~=~====~===== 
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Anlage D 

Erster Entwurf 

Die Kosten des Hubschrauber-Rettungsdienstes des BMII 
in Kärnten haben für das Jahr 1986 für den Flugbereich 
1986 S 6,622. 517 , - b etra~en und sind in dem nachang e
fÜhrten Bereich entstanden: 

I. Flugbereich - Rettungshubschrauber: 

a) Personalkosten und Technik S 1,535.306,-

b) Infrastruktur und Logistik S 462.000,-

c) Kosten für den Rettungs-HUb-
schrauber Bell 206 Long Ranger 

Gesamtflugzeit: 358 Flugstunden 
Gesamtkosten: S 4,625.211,-

Summe: S 6,622.517,-
====== ============== 

II. Sanitätsbereich: 

Die Kosten für den Rettungshubschrauber in Höhe von 
S 4,625.211,- werden durch Kostenbeiträge der Sozialversicherungs
träger, der privaten Versicherungsunternehmungen und der Kraft

fahrerorganisationen gedeckt. 
Den Sozialversicherungsträgern wurden Kostenbeiträge in 

der Höhe von S 3,984~660,- vorgeschrieben. 
Der ÖAMTe und der AREÖ haben sich bereit erklärt S 680.000,

bzw. S 320.000,- gemeinsam also max. S 1,000.000,- Betriebs
kostenabgang zu den Hubschrauberkosten zu leisten. 
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~ 

Ausbau des Hubscllrauber-
österreichischer Augrettungspool 

1.07.83 Innsbruck 
1.09.83 Krems 
1.10.83 Salz burg 
1.07.84 Klagenfurt 

Rettungsdie[lßtes (1.3.1987J 

~ K .. m, 
~ ~~~J~~~gR 

, ___ LINZ -~ -- " .. . ...... -\ : I tr ,--~ : J • WIEN 

15.09.84 Wr. Neustadt 
1.08.85 Graz 

15.12.85 St. Johann 
1.08.86 Hohenems 

13.09.86 AigenlE. 
1.10.86 Uenz 

IÖAMTC 
IÖAMTC 
IBMI·AUVA 
IBMI 
IÖAMTC 
IBMI 
IÖAMTC 
IBMI 
IBMlV 
IBMI 

.. ~ '-'::::- '.1 ~ ...... - 'J 
~.!t T 

~ '\ SALZBURG ~1 , - • I ' 
- ~ (8 M.I.lnneres) .. lt-,,--- .j EISENsr Aor 

............. 4}- , - ~ 
............. "- ~" .r~!t;. \~ ':I Wr. Neu~ladt 
,~-\ J.... '- '" - ~V' ---- ~ !l CHRIS!OPHORUS J (~ (2l!~_\ .......... ':I 11 SI. Johann ~OAMTq 

- CJ~-~Y':l 'f<~ .. !r CHRIS!OPHORUS 4 • P=5tti ! r ~ • (OAMTC) Algen Im Ennstal .-
~ . INNS8RUCKB K't b"1 I CHRISTOPH .. ~_\ !I Hohenems I Z Ule '11 ~, 

(8 M,f.ll'!neres) CHRISIOPHOR\US 1 ~ (Bundesheer) , ~ : 

~(OAMTq _~...;-1", '---:- ~_ .GRAl 

~ !I ~J (8 M.f.lnneres) . ".---~" Uenz C' IB : 

"""- (B M.I.lnneres) ~ ~ ~ .KLAGENFURT 
~!!!f - ~ fI. ~ (8 M.f.lnneres) 
~- :' 

In Betrieb Unversorgtes Gebiet 

Seit 10.5.1985 werden auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem BMI und dem ÖAMTC der Ausbau und der Betrieb des 
Hubschrauber·Rettungsdienstes durch das BMI koordiniert. 

Im FlUGRETIUNGSBEIRAT -In dem die zust. Bundesministerien, die länder, die Sozialversicherungsträger, die VersIcherungs
unternehmungen, die Ärzte, die Rettungsorganisationen, die Kraftfahrervereinigung und die alpinen Vereine vertreten sind -
werden alle Belange dieses Rettungs-Systems beraten und das Ergebnis als Empfehlung weiterverwertet. 
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HUBSCHRAUBER-RETTUNGSDIENST 

SA-LZBURG 

S TAT IST I K 

1~Q~12§2_=_2Q~2~12~§ 

Anlage· B 

Anlässe Einsätze [!~!!~!:!!!2!!! geborgene oder ------ ------ bef8rd.Patient. ----------
!!!~~!!g!!ß~ 1776 76,1 % 1076,3 60,9 % 1375 77,3 % 

SChiunfall/Piste- .- 272 11,7 % 204,3 11,5 % 255 14,3 % 
Alpinunfall 299 12,8 % 330,0 18,7 % 275 15,5 % 
Verkehrsunfall 439 18,8 % 153,4 8,7 % 281 15,8 % 
Arbeitsunfall 224 9,6 % 111,2 6,3 % 177 10,0 % 
Medizin. Notfall 302 12,9 % .167,6 9,5 % 205 11,5 % 
Sportunfall 71 3,1 % 35,5 2,0 % 52 2,9 % 
Sonstige 169 7,2 % 74,3 4,2 % 130 7,3 % 

~!:!!~g!!ß~ 382 16,4 % 419,9 23,8 % 375 21,1 % 

KrankenflUge 314 13,4 % 343,6 19,4 % 310 17,4 % 
SäuglingsflUge 65 2,8 % 74,3 4,2 % 65 3,7 % 
Arzttransporte 1 0,1 % 0,9 0,1 % ° ° % 
Organ-Medikamen- 2 0,1 % 1,1 0,1 % ° ° % 
tentransporte 

Sonstige unerläß-
1~E~!_g~1!!1!~~~~g 175 7,5 % 270,4 15,3 % 28 1,6 % 

Katastrophenhilfe 46 2,0 % 92,3 5,2 % 1 0,1 % 
SAR-Luftfhart-BAZ 14 0,6 ?6 17,1 1,0 % 1 0,1 % 
SuchflUge/Abgängige 88 3,8 % 130,0 7,3 % 2 0,1 % 
Alpine Bergungen 27 1,1 % 31,0 1,8 % 24 1,3 % 

SUMME: 2333 100 ?6 1766,6 100 % 1778 · 100 % 
a========~=====a=========================a=~====================~===~ 
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HUBSCHRAUBER-RETTUNGSDIENST 

S A L Z BUR G 

---------------------------

S TAT IST I K 

!~!Q~!2~2_:_2!~!~~!2~2 

Anlässe -------

!!!:~~~!!ß~!!!!ß!: 137 92,6 % 65,0 82,1 % 94 92,2 % 

Schiunfall/Piste 21 14,2 % 16,2 20,5 % 21 20,6 % 
Alpinunfall 3 2,0 % 2,8 3,5 % 4 3,9 % 
Verkehrsunfall 41 27,7 % 11 ,8 14,9 % 22 21,6 % 
Arbeitsunfall 30 20,3 % 18,2 23,1 % 23 22,6 % 
Medizin.Notfall 21 14,2 % 8,8 11 , 1 % 10 9,8 % 
Sportunfall 5 3,4 % 2,2 2,7 % 4 3,9 % 
Sonstige 16 10,8 % 5,0 6,3 % 10 9,8 % 

• 
~~~~!!::!~f!~ß~ 8 5,4 % 10,1 12,8 % 8 7,8 % 

Krankenfltige 7 4,7 % 9,3 11 ,8 % 7 6,8 % 
Säuglingsfltige 0,7 % 0,8 1 ,0 % 1 ,0 % 
Arzttransporte 

Organ-Medikamenten- -
transporte 

Sonstige unerläß - 3 2,0 % 4,0 5, 1 % 0 0,0 % 
liehe Hilfeleistung 
------------~--------

Katastrophenhilfe 

SAR-Luftfahrt-BAZ 

Suehflüge/Abgängige 3 2,0 % 4,0 5, 1 % 0 0,0 % 
Alpine Bergungen 

S U M M E 148 100 % 79, 1 100 % 102 100 % 
========================;======================================= 
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HUBSCHRAUBER-RETTUNGSDIENST 
,-

S A L Z BUR G 

S TAT IST I K 

1 • 1 • 1 984 - 31. 1 2. 1 984 

Anlässe Einsätze 

g~~~~~ß~f~~~~ 648 76,0 % 

Schiunfall/Piste 100 11,7 % 
Alpinunfall 110 12,9 % 
Verkehrsunfall 182 21,3 % 
Arbeitsunfall 72 8,5 % 
Medizin.Notfall 105 12,3 % 
Sportunfall 24 2,8 % 
Sonstige 55 6,5 % 

AmbulanzflUge 133 15,6 % 
-----------~-

Krankenflüge 92 10,8 % 
Säuglingsflüge 38 4,5 % 
Arzttransporte 0,1 % 
Organ-Medikamenten- 2 0,2 % 
transporte 

Sonstige unerläß - 72 8,4 % 
~~~~~_~~~f~~~~~!~~g 

Katastrophenhilfe 18 2,1 % 
SAR-Luftfahrt-BAZ 7 0,8 % 
SuchflUge/Abgängige 42 4,9 % 
Alpine Bergungen 5 0,6 % 

S U M M E 853 100 % 

371 , 1 

71 ,0 

11 9, 1 

61 , 1 

33,5 
54,1 

12,7 

19,6 

143,6 

99,2 

42,4 

0,9 

1 , 1 

109,4 

36,0 

7,0 

59,5 

6,9 

624,1 

59,4 % 

11 ,3 % 

19, 1 % 
9,8 % 
5,4 % 
8,7 % 
2,0 % 
3,1 % 

23,0 % 

15,9 % 
6,e % 
0,1 % 

0,2 % 

17,5 % 

5,8 % 
1,1 % 

9,5 % 
1,1 % 

100 % 

geborgene oder 
beförd.Patient. --------------
507 79,1 % 

96 15,0 % 
106 16,5 % 
123 19,2 % 

55 8,6 % 
75 11, 7 % 

13 2,0 % 
39 6, 1 % 

129 20, 1 % 

91 14,2 % 
38 5,9 % 
o 0,0 % 
o 0,0 % 

5 0,8 % 

o 0,0 % 
o 0,0 % 
o 0,0 % 
5 0,8 % 

641 100 % 
==~===~============================================~==========~=== 
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HUBSCHRAUBER-RETTUNGSDIENST 

---------------------------

S TAT IST I K 

l~l~l2~2_:_2!~!~~!2~2 

Anlässe Einsätze ~!~ß~!~~~~~ 
geborgene 'oder 

------- -------- beförd.Patienten --------------
!!!:~~~~g:!f!!!g!: 560 73,7 % 363,9 59,3 % 427 74,9 % 

Schiunfall/Piste ___ 8S- 11 ,6 % 69,3 11 ,3 % 77 13,5 % 
Alpinunfall 106 13,9 % 126,4 20,6 % 95 16,7 % 
Verkehrsunfall 134 17,6 % 48,1 7,8 % 80 14,0 % 
Arbeitsunfall 68 9,0 % 29,9 4,9 % 54 9,5 % 
Medi Notfall 83 10,9 % 50,1 8,2 % 55 9,6 % 
Sportunfall 15 2,0 % 7,6 1 ,2 % 14 2,5 % 
Sonstige 66 8,7 % 32,5 5,3 % 52 9,1 % 

~~~~!~~~f!~~~ 133 17,5 % 140,7 22,9 % 131 23,0 % 

Krankenflüge 117 15,4 % 123,0 20,0 % 115 20,2 % 
Säuglings flüge 16 2,1 % 17,7 2,9 % 16 .2,8 % 
Arzttransporte 

Organ-Medikamenten-
transporte 

Sonstige unerläß- 67 8,8 % 109,0 17,8 % 12 2,1 % 
!!~~~_~!!f~!~!~!~~~ 

Katastrophenhilfe 21 2,8 % 44,8 7,3 % 0 0,0 % . 
SAR-Luftfahrt-BAZ 3 0,4 % 3,8 0,6 % 0 0,0 % 
Suchflüge/Abgängige 33 4,3 % 51 , 1 8,3 % 0,2 % 
Alpine Bergungen 10 1 ,3 % 9,3 1 ,6 % 1 1 1 ,9 % 

S U M ME: 760 100 % 613,6 100 % 570 100 % 
================================================================ 
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HUBSCHRAUBER-RETTUNGSDIENST 

S A L Z BUR G 

S TAT IST I K 

1~1~12~~_=_~Q~2~!2~~ 

Anlässe 

!!~~~~~g!!!!!!g~ 

SChiunfall/Piste 

Alpinunfall 

Verkehrsunfall 

Arbeitsunfall 

Medizin.Notfall 

Sportunfall 

Sonstige 

~~~~!~~~!!~~~ 

Krankenflüge 

Säuglingsflüge 

Arzttransporte 

Organ-Medikamenten
transporte 

Einsätze 

431 75,3 % 

63 11,0 % 
80 14,0 % 
82 14,3 % 
54 9,4 % 
93 16,3 % 
27 4,7 % 
32 5,6 % 

108 18,9 % 

98 17,1 % 
10 1,8 % 

Sonstige unerläß- 33 5,8 % 
!~~~~-~!!!~!~!~!~~g 

Katastrophenhilfe 7. 1 ,2 % 

SAR-Luftfahrt-BAZ 4 0,7 % 
SuchflügejAbgängige 10 1,8 % 
Alpine Bergungen 12 2,1 % 

S U M M E 572 100 % 

276,3 

47,8 

81,7 

32,4 

29,6 

54,6 

13,0 

17,2 

125,5 

112, 1 

13,4 

61,4 % 

10,6 % 
18,3 % 
7,2 % 
6,5 % 

12,1 % 
2,9 % 
3,8 % 

27,9 %. 

24,9 % 
3,0 % 

48,0 10,7 % 

11,5 2,6 % 
6,3 1,4 % 

15,4 3,4 % 
14,8 3,3 % 

449,8 100 % 

geborgene oder 
beförd.Patienten ----------------
347 

61 

70 

56 

45 

65 

21 

29 

107 

97 
10 

74,6 % 

13,1 % 
15,1 % 
12,0 % 
9,7 % 

14,0 % 
4,5 % 
6,2 % 

23,0 % 

20,9 % 
2,1 % 

11 2,4 % 

0,2 % 
0,2 % 
0,2 % 

8 1 ,8 % 

465 100 % 
=============================================================== 
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PIL010 

004 PRIMÄREINSATZ 
005 SEKUNDÄREINSATZ 
006 FEHLEINSATZ 

.007 SONSTIGES 

015 MINUTEN ZUM NOTFALL ORT 
016 VERWEILDAUER 
017 TRAN~PORT 
018 OES.FLUGZEIT 
019 GES.EINSATZZEIT 

020 ANFORD.ORUND VERKEHRSUNFALL 
021 ARBEITSUNFALL 
022 ARB.WEOUNFALL 
023 HÄUSL.NOTFALL 
024 INTERN.NOTFALL 
025 SUICID 
026 SPORTUNFALL 
027 SCHIUNFALL 
028 INKUBATOR 
029 BLUT.HED.ORG. 
030 SONST.ANFORD. 
031 ALARH. DURCH RETT.LEITST. 
032 BEZ.LEITSTELLE 
033 EXEKUTIVE 
034 KRANKENHAUS 
035 SANKA 
036 SONSTIGE 
037 ABRUFORT RTH STANDORT 
038 IN DER LUFT 
039 ANDERER 
040 LANDESTELLE UNHITT.NÄHE 
041 MEHR ALS 100 M 
042 ANW.VOR RTH RETT.DIENST 
043 NOTARZT 
044 EXEKUTIVE 
045 FEUERWEHR 
046 SONSTIGE 

052 BESOND.BEDI.NACHTEINSATZ 
053 BERGRETTUNG 
054 GRENZUBERSCHREITEND 
055 SONSTIGE 
056 PRIM . HIT RTH INSG.VERS.PERS 
057 DAVON RTH-TRA. 
058 PRIM.OH. RTH VERS.PERSONEN 
059 ARZT UMGEST.RTW/KTW 
060 EI.TG.OH.FLUG OHNE ANFORD. 
061 WETTERBEDINGTE SCHWA 
062 TECHNISCHE SCHWIER. 
063 ART D.FEHLEI.KEI.A.HI.ERFO. 
064 VERL.BEREITS ABTRA. 
065 WETTERBED. GRUN DE 
066 TECHN.SCHWIERIGK. 
067 SONSTIGE GRUNDE 
068 KEI.ÄRZ.HASSN.AM N. O 
069 FLUGGERÄT HARTIN 
070 LIBELLE 
071 BILDDOKUHENT.ANZAHL BILDER 
072 PRESSEINFORMATION 

PILOTSTUDIE RETTUNGSHUBSCHRAUBER SALZBURG 

HONAT 
01 

3~ 
10 

6 

MONAT 
02 

40 
5 
2 
5 

1.093 964 
539 653 
714 614 

2.337 2.217 
3.917 3.802 

5 
3 

8 
1 
3 

23 
3 

5 
6 

22 
11 

4 

8 
46 

2 
3 

48 
2 

18 
4 
3 
1 

21 

2 

39 
39 
10 

1 
1. 
4 

1 

49 

16 

4 
4 

2 
7 

26 

9 
10 
17 
17 

2 

6 
40 

8 
4 

43 
5 

18 
7 

10 

20 

6 

40 
40 

5 
1. 
3 
2 

1. 

51. 
i 

~)4 

6 

HONAT 
03 

69 
9 
8 
1 

1.321 
802 
943 

2.781 
4.815 

12 
8 
2 
1 
9 
1 
1 

43 
2 
1 
7 

22 
29 
23 

2 
2 
9 

59 
16 
12 
7'7 

6 
28 

9 
10 

5 
38 

1 

2 

80 
80 

7 

4 
1 

3 

2 

18 
20 
20 

MONAT 
04 

44 
10 

2 

895 
502 
697 

2.300 
3.804 

18 
7 
2 
3 
8 
1 
1 
7 
lf"" 

'5 
20 
22 

6 
5 

3 
54 

1 
1 

49 
5 

24 
22 
18 

3 
6 

4 

47 
45 
10 

1 
6 

1. 

1 

4S 
9 

HONAT 
05 

MOi 
O. 

..... '1:'-- ~ 
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PIL010 F' I LOT S T U DIE RETTUNGSHUBSCI1RAUBER S A L ZF.<LJ FW 

MONAT MONAT MONAT HOHAT MON~n MlJi 
01 02 03 04 05 O· 

~~ 

074 NOTFALLART UNFALLCHIRURG.NF 35 37 72 39 
075 CH IRUI\G. NF 1 1 2 
076 GYNÄI\OLOG. NF 1 t 
077 INTERNER NF 10 5 8 7 

078 NEONATOLOG.NF 3 1 2 4 
079 TOXIKOLOG.NF 
080 EF\TR INKEN 1 
081 SONSTIGER NF 2 2 S 

ZUSTAND AM NOTFALLOF<T 
082 BE\,JUSST SE IN UNAUFFÄLLIG 28 26 50 14 
083 EI,REGUNGSZUSTAND 2 7 B 
084 BENOMMEN 8 14 19 16 
085 BEWUSSTL.M.SCHUTZR. 5 1 3 10 
086 TIEF BEW.O.SCHUTZR. 3 3 5 3 
087 WEITE LIeHST .PUPILL. 4 4 2 5 
088 ATMUNG SUFFIZIENT 32 34 74 40 
089 INSUFFIZIENT 7 7 6 7 
090 MECH. VEF,LEG 1 2 

.., 
- ... 

091 BEH.D.THORAXVERL. :' 
092 ATEMSTILLSTANJ) 5 5 3 4 
093 HYPERVENT lL.f'" T I ON 2 
094 KREISL.UNAUFFÄLLIG 29 33 64 33 
095 ,';'CHOCI\ 11 q 15 14 
096 STOR. D. H[RZAKTIClN 2 2 1 'J 

097 HI::RZSTILLSTAND 4 ~, 3 4 ... 
098 VEF<LETZ. t\[ 1 r~E 9 8 10 13 
099 AIJSS. Sl:HÄDEL 4 15 iD 
100 S H T 15 12 23 r),., 

101 HC\LS 3 1 
102 THORAX 5 3 6 8 
103 AEiDOMEN 5 3 4 3 
104 WIRBELSÄULE .., 5 13 2 "-

105 BECKEN .., 5 7 5 ... 
106 FRAKT.OB.EXTR. 9 3 7 3 
107 FRAtn . UN. EXTR. 8 10 17 11 
108 WEICHTEIL 2 3 7 3 
109 TRAUM. 0:. AMF'UT • 2 1 
110 GEF ÄS S'-NERVEN i i 1 
111 ANDERE 4 3 4 1 
112 SO.SCHÄDIG.-KEINE 34 36 74 42 
113 INFEKTION t 
114 HERZ EF,r, R AN t;:UNG 3 " 1 .., 

.:.. .:.. 

115 STROHVERLETZUNG 1 
ii6 VEI-;': B F:E NN.LJNG i t 3 
i i 7 ERSTICKEN 1 i i 1 
1.18 VERGIFTUNG 
119 KOMA UNKL.GEN. 2 1 
120 UiHMUNG 2 'J ... 
121 ANDEf~E 4 5 5 " HAS SNAHi'iEN AM NOTFALLorn 
1" .., . .:...t.. ATMUNG I\EJNE H{~S SNAHHEN 35 40 70 4i 
123 SAUERSTOFrGADE 3 5 6 6 
124 FREIM.D.ATEMWEGE "7 4 6 b 
125 INTU[IAIION ~s 3 2 3 
l. :'6 BE t-' T r1UrJf~ " 

., " . :.5 J • i 

i"'" SoriS T I l:iI:::; , ,~ 

":':f 

i2B t:, F: EIS L . t< [ UJ fc t1 f1:::? tJ AH (-\1::: ~j :~ l~ 28 53 :0 
129 INrUSION i 8 l ,~ 

.) 24 :?'\. 

130 HEDIKAMEtHl" 1" l5 i4 15 
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PIL010 PILOTSTUDIE RETTUNGSHUBSCHRAUBER SALZBURG 

MONAT MONAT MONAT MONAT MONAT MOl 
01 ()2 03 04 OS o. 

13,. EKG 6 2 6 3 
132 HERZMASSAGE 3 1 1 
133 DEFIBRILLATION 3 1 
134 ZENTR.VEN.KATH. 1 
135 PACEMAKER 
136 SONST.MASSN.KEINE 2 7 2 8 
137 UNTERSUCHUNG 42 38 76 44 
138 VERBAND 5 3 9 11 
139 BLUTSTILLUNG 1 1 3 3 
140 SCHIENUNG 14 23 28 13 
141 SEDIERUNG 1 2 1 6 
142 NOTEINGRIFF 1 
143 MEDIKAMENTE 1 1 3 

MASSNAHMEN WÄHREND D.FLUGES 
144 üBERWACHUNG 37 40 71 40 
145 MEDIKAMENTE 2 6 2 10 
146 SAUERSTOFF GABE 3 6 7 11 
147 BEATMUNG 3 2 3 5 
148 REANIMATION 2 1 
149' SONSTIGES 2 2 

KOMf'LIKAT. WÄHREND D.FLUGES 
150 KEINE 36 41 74 37 
151 ERBRECHEN 1 1 1 
152 ATMUNG ') ... 
153 KREISLAUF 1 1 
154 TOD 
155 SONSTIGES 2 1 i 
156 FL.UNT.WEG.BEHANDL. 

ERGEBN.D.MASSN.VITALGEF.PAT 
157 ERFOLGREICH 2 1 2 
158 ERFOLGLOS 2 1 
159 FESTSTELLEN D.TODES 3 1 2 4 

164 EINSATZERGEBNIS NOTWENDIG 40 37 58 45 
165 BEDINGT NOTWENDIG 5 13 21 9 
166 FEHLEINSATZ 6 2 8 2 

MATERIALVERBRAUCH STüCK 
170 KLEBEELEKTRODEN 3 3 
171 HARNKATHETER SET 
172 SENGSTARKENSONDE 
173 RETT.DECKE ALU. 1 1 2 
174 VENFLON 20 18 19 21 
175 BUTTERFLY 
176 GUEDELfUBUS i 
177 ENDIJTRACH. TUBUS 1 2 2 
178 I NFIJS I ONSGEF:Ä T 18 13 18 19 
179 SCHANZKRAWATTE 
180 ABSl"iUGKATHETEf.: 2 4 3 
181 LEICHENTUCH 
182 EKG-PAPrEF~ 1 
t83 REF'LANTBEUTEL 
184 ATF:OVENT SPRAY 
185 ISOKET SPRAY 
186 NITROLING. SPRAY 
187 IJOLON 80 SN,AY 

MEO I KAMENTE/ I IWUS r ONEN 
1,B8 ALUF'ENT "\ 3 "0 

189 ATFWF' IN 1 1 ."/ ... 
190 AL TINSULIN 
191 BARALGIN 1 
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PIL010 PILOTSTUDIE RETTUNGSHUBSCHRAUBER SALZDUI;:G 

MONAT MONAT MONAT MONAT MONAT MO 
01 02 03 04 05 I) 

192 BUSCOF'AN 
193 Ci~LZ. S{~NDOSTEN 1 
194 CARBOSTESIN 
195 CA TAPRE SAN 
196 DULANTI N 1 1 
197 DOLANTIN S 1 
198 ELU ADMIX i 
199 ELO fiDH I X 4 
200 ELD ADMIX 7 
21)! EPANUTIN 
202 ELIF'H I LU N 
203 FORTECORTIN 3 " 4 7 .. 
204 FORTRAL 2 6 

.., 2 "'" 
205 GAWACALH 
206 GLUCOSE 33 X 
207 ISOPTTN 
208 Lt~N nop 1 
209 LASIX 1 2 
210 MORF'. HYDR. 
:2 i1 NA H: I UMCAFn~ONAT ::2 7 6 7 
:212 NOVA!...ljIN 4 3 4 '~ ... 
213 F'ASPERTI N -4 -, 2 .. 
2i4 F'ROMIT 
215 SUPRAF:EU I t~ 
21.6 \)ALI UM 3 5 1 7 
2i7 ,)1 St,EN 

2t8 VOLON A 80 '~ 4 3 .:. 

219 XY!...OCAIN 2X 
2:20 ;iYLOCAF:D 
~21 E.LUCEPHAL 500ML '"1 4 '"1 .., ... ... .:... 
... \..,~ EL DVfJL 500HL 3 3 2 _..:.....:.. 

J~~3 HHEMACC.500ML 6 7 9 1.2 
2.;4 Mi)CF;QD. 6;~ 500ML 4 3 4 
225 NA rR. CARS. LEOP. 2 
226 PPL 3,5}; 350ML 1 
227 RHEOMACR. iO}( 250 
228 RING.LACT.SOOML 1 i 
22'i' RING.LtlS.500HL ~ 3 i 1 
:230 H,CJMCARDIN i 
231 TRAUfcENl.5;; 
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Pilotstudie Hubschrauberrettung Salzburg 

Anflugzelten Eintreffen am Notfallort ab Einsalzanforderung 

Einsälze in % 

40~--------------------------------------------------

30 1-------- -~--

20 1-------- ----------._----------------

10 

o 
O· 5 6 . 10 11 . 15 16 . 20 21 . 25 über 25 

Bei 70% aller Primäreinsätze Eintreffen innerhalb 1/4 Stunde ab Anforderung 

Art der Einsitze 

in % der Einsätze 

Primäreinsätze 

.. . . : . . . ' .. : . ... 
. . 

" , . : . : : : . : :::' : i . . : : '" . '. '; '; '; 

Sekundäreinsätze 

Fehleinsätze 

3% aller Einsätze bei Nacht 

in % der Flugzeit 

.' . :. ~. ~. : : : : . 

. . : : : : :: ;' : : ~ ~ 
: ,~, ,.:. ' ::'::~: :: ~ . : " 

: ', .. ':: '; 

ANFLUGZEITEN 

ART DER 
EINSÄTZE 
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Sekundärdokumentation an hand der eingeholten Krankengeschichten 

Ertaßt werden: 

IA Endgültige Diagnosen 

~ 

Trauma-Index (nur bei Unfallpatienten) 
------_._---_. - - - . . . ... -- -.... 

Retrograde Bewertung der Erstdiagnosen: Verlelzungen(Erkrankun
gen) wurde(n) richtig erkannt (= =); -erheblich überschätzt (+ +); erheb-
lich unterschätzt (-) ___ _ 

Zeitintervall zwischen Unfall (Erkrankung) und erster Versorgung durch 
Notarzt (in Minuten) 

Zeitintervall zwischen Unfall (Erkrankung) und Eintreffen im Zielkranken
haus (in Minuten) 

---,----------------_._---------_ ._ .. _._ ... , -.- . - .. _._ --_._-

[F 

~ 

Rubrik für spezielle Kennzeichnungen für weitere Auswertung 

Behandlung I Verlauf - in Stichworten 
._-_. _._ ._-----

Stationäre Behandlungsdauer in Tagen - davon auf Intensivbehand
lungsstation (in Klammer Anzahl der Tage) 

Ambulante Behandlungsdauer in Tagen 

Dauer der Arbeitsunfähigkeit in Tagen 

Minderung der Erwerbsfähigkeit in % -wenn vorübergehend in Klammer 
den Zeitraum 

--------------- ----- - --- ._- -_ ... 

[L Verstorben + + + (1.-4 . Tag), + + (5.-20. Tag), + (ab 21 . Tag) 
-------- _._----

~ Sonstige Anmerkungen 

SEKUNDÄR
DOKUMENTATION 
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Anlage C; 

NOTARZTHUBSCHRAUBER DES ÖAMTC 

Standorte im besondoren: Innsb[u~k 

4.1. Allgemeines (Zustandekommen Ges 
Notarzthubschrauberdi~nstes) 

Seit 1977 wird das Thema "RettungS!1 1JDSchraubsr" in 
Österreich intensiv diskutiert. Staatliche Bemühungen und 
der Modellversuch der AUVA verzdgerten sielt durch mangelnde 
Eignung der vorhandenen Hubschrauber für notärztliche 
Einsätze, durch grundsätzliche und rechtliche Probleme, 
aber auch durch ungeklärte Kompetenz- und Budgetfragen im 
Rettungswesen. 

Im Umfeld verz6gerter Realisierungsversuche hat sich der 
ÖAMTC - nicht zuletzt ermutigt durch den massiven Aufruf 
prominenter Ärzte und durch Gespräch:> ::lit dom Sch,;2s'.:erclub 
ADAC - der Aufgabe in Elgeninitiative ~ngpnDmmen. Die 
Motivation fUr den ÖAMTC war nicht nur allgemein humani
tärer Prägung, sondern orientierte sich ~0[ 311ern an der 
Zielsetzung, den negativen Auswirkungen des straSenverkehrs 
aktiv entgegenzuwirken. 

Dem ÖAMTC ist es, nach wenigen Monaten P~Qjektlaufzeit, 
gelungen, am 1. Juli 1983 den ersten österreichischen 
Notarzthubschrauber "Christophorus I" in inusbruck in 
Dienst zu stellen. Bereits am ,1.September desselben Jahres 
folgte "Christophorus 11" in Krems. Im Herbst 1983 startete 
die AUVA ihren - vorher immer wiedeL aufgeschobenen -
Modellversuch in Salzburg. 

4.2. Aufgabenbereich der ÖAMTC-Hubschrauber im Vergl'2::::h zu den 
BMI-Hubschraubern 

Die B~'iI-tU)' t'·c,n·1shut;schr'3.ube-3~,">llf.Ol: F'j~ l·..,t:,_i: __ ::::r.':? 
Ein 5 ätz e lJ. 0 .~~ ~ 11 r ~ 1 i 1. f e 1 e .i s t t~ I"': '~~ ; -; ~_. ~ : ~ ,- '~ ~ ) , '; j.:l '_ J f'.- ~ 1-':' -1 d ~t _~ S 

I ',-: -_' 

ma n c h €-' n F. l , ' ':', 13 ~ ~'r",,::. (" L) i (.," h f~~ n Cl 1,1 (.' ! 1",. F 
der SLch(~'[, ."~1t::~1~~) :"~.~1.('[~ ~.:f"?~ d 

,', , 

Warte-~ '~ln~-' ~_l[(I!t],~t.:.'('~:.~.·~·'I-". ::"_l.~h I:~(~ ()~-,~::r,-~.1~-l '(~~~.Cl,:'::;:3.li((:;it. 

de r ,:jh:'1TC--~ J'J Cd r ? t ~l'J LI :')C i, ~ :3 !",-.t'2 r: \",'1:. <1 i:1 11lt;'-'i ~ 'i- in: '~~. ':": !:'211 

Not f ä 1 ~ '2!1 cl, i r::: f r Ü h c ~:; C. lTl ~:<j 1 :.. :- 11 e :~ CI t ~i r. z t 1 J_ c: 11~, :!''': t "-; ~ \1 e n t ion 
gewäh r 1 e i_ s te t . 
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Katastropheneinsätze werden übe I,nfo c1eL~n,:.r öffentlicher 
Stellen in der Regel nur insowe t ge~ alDn, als mit der 
Wahrscheinlichkeit eines notfal medlz nlsch~n Einsatzes zu 
rechnen ist. 

4.3. Rechtsgrundlagen 

Der ÖAMTC wirkt - gemäß seiner vereinssta:uta~isch 
festgelegten Aufgaben - 1m Rahmen des Notarzthubschrau
bersystems in Österreich nicht nu!" 2.1s l:ü~~i3.tor und 
Innovator, sondern auch als Leistung!;orgewisator und 
Clearingsteile zwischen dem Roten KL"':'uz, ,Jer Bergrettung, 
gewerblichen Vertragspartnern, S()zial-.md Privatver
sicherern, Landesregierungen, Gemeinderl 'Jnd Spitälern. 
Kosten, die durch bestehende Verträge u~d Vooperations
vereinbarungen nicht gedeckt '",e~den, iibc!Cllimmt. der ÖAMTC 

4.4. Organisation 

Das Schema für die Einsatzarganisatian l~L auf der nächsten 
Seite grafisch dargestellt. 

Wie h t i ger sehe i n t da bei :i c~ r !1 i [r,' c' i ,,1 ~. i. n s Ci t z l e L t ._, rl 9 
des Roten Kreuzes in Ihrer S:'11:~:chel,~,'!·"] ~!),~~ ,~.ie r;"T::.Ser';:>lf1g 
des Notarzthubschc.:n:l)ers \Jöl} HJ ,;'l:::"': '. 'LJ::', h'·'il',t, 
aus s chi i e ß 1 ich gel (0 i t e t Iv ~ r d '';' :', q i' u!TI I., ;" C.:1 ( (' 1\ )y;:: 'A'. cn e C 1 Z 1. r:! ,. 
sehen Überlegungen, 

Das Rote Kr";uz n:j,t c:,el~',,,,: Q':C' ,';' ·,·"ii, 

und der be S 0 n d e t er! U,! Cl 11. :: ~ >. 3. [ _ C'i' " 

Garant für die opti.lr.c.].i': ',r::1 tCl·-:c·. T:' 

Die vom ÖAMTC betrieb'~'H.t'l ~~:2r':"';:',,; ·,n;: :J\;·, .. :·,:",::',n,', 
mit den je'l'Ieils 7us~.andi']tcn L':Hl:l"~;T,Jz:~:t._ .'.,' .'~ :e:j~::,;;: 
sie bilden nunmehr ein~n :ixen ßc':,~.?:,r:~~-·; ~, ":e~·o ','-rn u:-:: 

. k 0 0 r d in i e r te n ö s t e r re ich 'd e ~ te n :::,:1 Ci ': €:" t • ',:: ,; :',.1 S ',~ ,:: >:" " 
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Cterlljarrnerie, Rettungsijieflste, Feuer'/,)etlr, Pannenfatlrer, Pas s anten, .... 

, ' y 
·,_·-,fJ-{h 

- --'--' 

I·\·-···-~···· .. -;-· 1":''-'-'''-''-.-'= E 1- n s atz 1 e 1- tun q _.~ ... !J'~l~) )':"'1- . .=-,_,::;:. _ 

...................... ,~~~ .................. ~ I i 
w .+ 
V 'tt 

F:~::-runk 

/ 

.,./ .•... /, .••.. 
I1 ,I l , .... _ 

11 I. (( 
\ I, '. '., 

\ \ .... "', 
" ... 

I .... 

Land~s- od, KAT rreQu~nz 

Letlens.ret t ende 
Sof ort TfI.3i3n.:ihmen 

Bereitschaftsdienst 
Notarzt 
Sanitäter 
Pilot I 

III-49 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 111 von 124

www.parlament.gv.at



- 4 -

4.5. Durchführung des Flugbetriebes 
-. 

Die Bemühungen des ÖAMTC richten sich auf die Entwicklung 
und Sicherstellung eines bestmöglichen Leistungstandards: 

Das Rettungsteam (Notarzt, Sanitäter und Pilot) ist dicht 
beim Fluggerät stationiert und damit ohne Verzögerung ab
flugbereit. 

Die ÖAMTC-Hubschrauber entsprechen nicht nur allen For
derungen der ÖNORM; ihre Ausstattung wird nach den Vor
stellungen der leitenden Notarzthubschrauber-Ärzte auch 
laufend den modernsten Erkenntnissen angepaßt. 

Die Flexibilität, die dem Betreiber im Rahmen eines 
privatwirtschaftlichen Modells ermöglicht wird, kommt damit 
direkt den Notfallpatienten zugute. Ein voll ausgerüsteter 
Ersatzhubschrauber sorgt im übrigen nicht nur für Ver
sorgungskontinuität mit Notarzthubschrauber-Standard bei 
längerem Ausfall eines Gerätes; er ist auch eine gute 
Kapazitätsreserve für Katastrophensituationen. 

Die Einsatzzeit beginnt um 6 Uhr morgens (SMI 7 Uhr) und 
endet mit der "bürgerlichen Abenddämmerung"(siehe Grafik 
auf der nächsten Seite). Durch einsatztechnische Vor
kehrungen und elektronische Verständigungssysteme werden 
Sekundärtransporte teilweise auch während der Nachtstunden 
durchgeführt. 

Der Ausbildungsstandard der Piloten (überwiegend ehemalige 
Bundesheer-Piloten) unterliegt mit mindestens 1.200 Stunden 
Flugerfahrung besonders strengen Bedingungen. Zum Einsatz 
bei Tau-Bergungen kommen ÖAMTC-Piloten nur nach mindestens 
100 Stunden Spezialerfahrung. 

Die Durchführung des Flugbetriebes obliegt der Tyrolean Air 
Ambulance GmbH. Dieser vom ÖAMTC vertraglich eingebundene 
gewerbliche Partner hat seit 1983 seine Kompetenz in fach
licher und wirtschaftlicher Hinsicht bestens unter Beweis 
stellen können. 

4.6. Beistellung von Ärzten und Sanitätern 

Pro Standort stehen ausreichend viele, entsprechend quali
fizierte Flugrettungsärzte und -sanitäter zur Verfügung. 
Die Gesamtverantwortung für das Team trägt jeweils ein 
leitender Flugrettungsarzt. 

Die leitenden Flugrettungsärzte sind Mitglieder des 
"wissenschaftlichen Beirates" des ÖAMTC - einem aus höchst
angesehenen Kapazitäten aller medizinischen Fachrichtungen 
zusammengesetzten Gremium, das den Club bei allen seinen 
Flugrettungsaktivitäten (primär- und Sekundärtransporte) 
maßgeblich berät. 
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4.7. Notarzthubschrauber~Typen 

Bestärkt durch die Beurteilung von medizinischen und 
technischen Fachleuten im In- und Ausland entschieden sich 
der ÖAMTC und die Tyrolean Air Ambulance vorerst, den 
Hubschraube rtyp "Ecureuil" einzusetzen (siehe Beilage 1); 
ein Gerät, das abgesehen von seiner notfallmedizinischen 
Eignung auch den Flugsicherheitsansprüchen, insbesondere in 
stark verbautem Gebiet, durch ein zweimotoriges Antriebs
system gerecht wird. Christophorus II und III in Krems und 
Wr.Neustadt , die beide oftmals Wiener Spitäler anzufliegen 
haben, sind auch heute noch Hubschrauber dieses Typs. 

Am Standor t Innsbruck kommt zur Bewältigung der spezi
fischen Hochgebirgsbedingungen (Steigkraft und Schwebe
flugeigenschaften für Windenbergungen) ein beim Bundesheer 
vielfach bewährter Hubschrauber des Typs "Alouette" zum 
Einsatz . 

In Kitzbühel;St.Johann wird die nunmehr auch vom BMI bevor
zugte einmotorige "Ecureuil" eingesetzt (siehe Beilage 2). 

4.8. verrechnung mit den Leistungserbringern 

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen sorgt der ÖAMTC 
für die Honorierung der Leistungserbringer unabhängig von 
der Bezahlung der Einsätze durch allenfalls zuständige 
Kostenträger. 

Mit der Tyrolean Air Ambulance wurden Pauschalien je Ein
satz und Flugminutenpreise vereinbart, die den gesamten 
Flugbetrieb, die Logistik, die medizinische Ausstattung und 
Sanitätsmaterial einschließen. Der ÖAMTC hat seinem Flug
betriebspartner eine "Mindestabnahme" garantiert, die die 
ausgeglichene Bilanzierung dieser Sparte ermöglichen soll. 

Dem Roten Kreuz werden Einsatzleitung, Bereitstellung von 
Sanitätern und allfällige Leerfahrten der Bodenrettung 
honorie rt. 
Die Leistungen der Ärzte, der Bergrettung und anderer in 
Einzelfällen Beteiligter werden aufgrund von regional 
untersch iedlichen Organisationsformen bei den einzelnen 
Standor ten auf verschiedene Weise abgegolten. 

4.9. Einsatzverrechnung und Dokumentation 

Die Einsatzverrechnung und -dokumentation erfolgt mit 
genormten Einsatzberichtsblättern (siehe folgendes Muster) 

Die Einsatzdaten werden über EDV erfaßt und ermöglichen 
verrechnungstechnische und einsatztechnische Auswertungen 
(siehe folgende Einsatz-Statistik und die grafischen 
Darstellungen über die Einsatzarten). 
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4.10.Aufwands- und Ertragsrechnung 1986 

a} vergleichende Kostenrechnung Christophorus 1 und 3 für 1986 
(Beträge exkl. MWSt) 

Christophorus 1 Anm. Christophorus 3 Anm. 

Aufwand 

"Fixabnahme"f.jeweils 
240 Flugstunden 
(gesamter Flugbetrieb 
inkl. Hangarierung, 
Vollkaskoversicherung, 
etc. ) 

5,9 Mio 

Zusätzliche Einsatz- 2,2 
-zeiten (Abrechnung nach 
Flugminuten): CH 1 134 h 

CH 3 59 h 

Notärztlicher Bereit
schaftsdienst, 
Leistungen des ÖRK 

Sonstige Kosten 

Ertrag 

Sozialversicherungs
träger 
private Vers. 
Subventionen 
Sonstige Erträge 

Abgangsdeckung 
durch den ÖAMTC 

1,6 

0,6 

10,3 

3,5 
2,2 
1,5 
0,3 

7,5 

2,8 

1 } 6,8 Mio 2 } 

1,5 

3 ) 1,9 3 ) 

0,5 

10,7 

5 ) 4,6 5 ) 
4 ) 5) 6) 0,6 5 ) 

7 ) 2,0 
0,5 

7,7 

3,0 
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Anmerkungen: 

1) Christophorus 1 ist eio'vollausgerüsteter Notarzthubschrauber 
mit zusätzlichen Spezialeinrichtungen für schwierige Bergungen 
im Hochgebirge. 
Das Gerät ist für den Transport von gleichzeitig 2 Patienten 
geeignet. 
Kein Mischbetrieb - Hubschrauber steht ausschließlich fUr not
ärztliche Einsätze zur Verfügung! 

2) Christophorus 3 ist ein vollausgerGstecer 2-turbiniger Not
arzthubschrauber (Sicherheitsreserve beim Überfliegen dicht
verbauten Gebietes!. 
Kein Nischbet~ieb - Hubschrauber steht ausschließlich für 
not ä r z ': 1 i C!-l e E i ~1 s,;j t '.~ ~"? ~?: ~ ~ I.: \T p [ ~~ i1 9 ~J r) ~1 t 

3) s t i:i n cl : :; C r 8 e r f: i. r ;:, c t-. 3 ~. ~~ '0 (: '. ,.: r:::: ~ . / ,- Cl : ) tJ ': c: r :3 t, S . .1 n i t;j t c r 'J n d P i lot 
- dadl.~rch kellH' \7,:,c?c;";,;,:ung ~it'L Srste .. [:i.J.fe-~eistung durch 
Umwege und Aufnahme ips Arz~es unterwegs. 
Von deG S91~a15e:haltern direkt übernommene Kosten des not
ärztlichen Bereits~ta~tsdienstcs sind hier nicht enthalten. 
Einsatzleitung durch bSK bedeutet optimale Abstimmung mit dem 
bodengebundenen Rettungsdienst. 

4) lnkl. Entschädlgungen durch ausländische Krankenkassen 

5) Inkl. offene Forderungen 

6) lnkl. Entschädigungen durch ausländische Versicherungen 

7) Inkl. Entschädigungen aus der Tiroler Gästeversicherung 
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b) Verrechnung mit Sozialversicherungen und anderen Kostenträgern 
~ ~ 

Eine der Grundlagen für das zielstrebige Engagement des ÖAMTC 
war eine parlamentarische Erklärung des Sozialministers, daß 
es nicht erforderlich sei, zur Ermöglichung des Notarzthub
schrauberdienstes neue gesetzliche Grundlagen zu schaffen, da 
die bestehende Gesetzeslage für die Kostenersatzleistung durch 
die Krankenkassen ausreiche. 

Die praktische Handhabung stellte sich leider keinesfalls so 
klar und problemlos wie erwartet dar. Dennoch kam es zu ei nem 
Rahmenvertrag zwischen dem ÖAMTC und dem Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger, der die Hono
rierung von Notarzthubschrauber-Einsätzen regelt, und der i n 
der Folge auch gleichlautend vorn BMI abgeschlossen wurde . 
Trotz vielfach guter Kooperation mit den betroffenen Sozial 
versicherungsträgern wird aber z.B. auch heute noch der Trans
port des Patienten als Kriterium für den Kostenersatz defi ni
ert, und nicht (wie das im Wesen des Notarzthubschrauber
systems liegt t) der Transport des Notarztes zum Patienten . 

Gemeinsames ziel muß es daher sein, den Weg zu transparenten 
und fairen Verrechnungsgrundlagen - zur Sicherung und zum 
Ausbau des Notarzthubschraubersystems in Österreich - mit 
aller Kraft weiterzuverfolgen. Es ist auch zu prüfen, wieweit 
pauschalverrechnungssysteme zur Verringerung des administra
tiven Aufwandes bei allen Verrechnungsstellen eine zeitge
mäßere Lösungsmöglichkeit darstellen. 

Das Ziel einer KlarsteIlung offener Verrechnungsfragen 
betrifft aber ebenso die private Versicherungswirtschaft; dies 
gilt nicht nur für den Bereich der Kfz-Haftpflichtversiche
rung, in dem der ÖAMTC derzeit einen Musterprozeß gegen ein 
zahlungs-unwilliges Institut führt, sondern auch hinsichtli ch 
einer fairen Kostenbeteiligung der an den kostenmindernden 
Wirkungen des Notarzthubschraubersystems mitprofitierenden 
Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen. 
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! 

\:~ Notarzthubschrauber • Einsatzbericht Station Tag Hon. .'ahr EINSATZ Nr.: 
OAMTO 
~ I I I I 

• 

VERSTÄhD. D. ZENTR . ART DES EINSATZES FLUGTEAH 
0 Rettungsdienst Prlmlir: Pr.lmär Sport/Freizeit·: Sekundär u. Sonstige : Pilot 
0 Gendarmerie 0 Verkehrsunf a l1 D i oll I Alpin D Patientenverlegung 
0 Feuerwehr 0 Arbeltsunfa 11 0 Schi Nordisch 0 Inkubatortransport 
0 Arzt 0 Häus 1. Unfall 0 Sonst. Alpinunfall 0 Blut-Med.Org-Transp. 

Arzt 
D Bergrettung 0 Int. Notfall 0 Sonst. Sportunfall 
D Krankenhaus D Chlr. Notfall 0 Sonst. Frelzeltunf. 0 Sucnflug S.nlUter 0 l.wlnenelnsatz 0 Sonstige 0 Sonst. Prlmärelns.tz 0 Fehleinsatz 0 Andere Einsätze 
TRANSPORTZIEl ABRUFDRT ERSCHWERNISSE ANWESENDE KRÄFTE BESONDERE BEDINGUNGEN 

0 Standort 0 schlechtes ~etter 0 Rettungsdienst 0 Keine 
D Anderer Ort 0 falsche Angaben 0 Arzt 0 Nachteinsatz 
0 In ~.r luft 0 Sucht Notf.llort 0 Gendarmerie D Bergrettungseinsatz 

0 Suche landestelle 0 Feuerwehr 0 Tau - WIndenbergung 
/tOTFALLORT EINSATZZEITEN ( 0 Einsatz m. Ersatzgerät) PARELLELE INSATZ ART DES FEHLEINSATZES 

Stlrtzelt ... Uhr 0 Nein 0 Keine Hilfe erforderl. 
Flugzeit zum Notfall ... Verwe I I dauer '" 0 BH f I 0 Pat . bereits abtransp. 
Flugzeit zum Trpzlel ... Verweildauer ..' 0 ÖAMTC 0 WettergrUnde 

8ei Sport/Frelz.Unfall Flugzeit zum Standort ... 0 B~' f LV 0 Technische GrUnde 
0 8erggellinde Gesamtflugult Stehzelt 0 Privat 0 Sonst Ige Gründe 
0 Talstation Gesamtelnsatzdauer Angaben In Minuten 0 Sonstige .,. 
VERSORGUNG UNO TRANSPORT Mit NAW I RTW transportiert ... 

Zum Standortkrankenhaus transp. .,. 
Insgesamt versorgte Patienten "- Zu anderen Krankenhäusern transp. .. , 
Hit RTH transportiert .- .,. 0 Notarzt In NAW I RTW ~U~ Unterschrift des Plloten·- 4-'-

Bel mehr .Is einem Patienten je Elns.tz: PATIENT NA. ~ ZU EINSATZ NR.: 

ZUSTANO AM NOTFALLORT / BEI ÜBERNAHME HASSNAHHEH AM NOTFALLORT / BEI UBERNAHME 

BEWUSSTSEINSLAGE VERLETZUNGEN ATMUNG SONSTIGE 14ASSNAHMEN 

0 Unauffällig 0 Keine 0 Keine Maßnahmen 0 Keine 0 Sedierung 
0 Erregungszust.nd 0 Schädel 0 Sauersto(fgabe 0 Eingeh. Untersuch. 0 Noteln~rtff 
0 Benonwnen 0 Hals 0 Frelm. d. Atemwege 0 Spez.Lagerung/SChlen. 0 Medikaillente 
0 Bewußtl. m. Schutzr. 0 SHT 0 Intubation 0 Verband 0 Relaxlerung 
0 Tlefbewußtl. o. Ref. 0 Thorax 0 Butmung 0 Blutstillung 0 Sonstiges 
0 ~elte lichtst. Pupillen 0 Abdomen 0 Sonstiges WÄHREND DES TRANSPORTES 

0 Wirbelsäule KREISLAUF HASSNAHHEN KOMPLIKATIONEN ATMUNG 0 Becken 
0 Suffizient 0 Ob. Extre. Frakt. 0 Keine Maßnahmen 0 Uberwachung 0 Erbrechen 

0 Insuffizient 0 Unt. Extre. Frakt. 0 Infusion 0 l'.ed I kamen.te 0 Atmung 

0 Mechanische Verleg. 0 Extre. ~nputatlon 0 fledl kamente 0 Infusion 0 Kreis I auf 
0 Weichteil 0 EKG 0 EKG 0 Tod 

0 8ehlnd. d. Thoraxverl. 0 Gefäss - Nerven 0 Herzmassage 0 Sauerstoffgabe 0 Flugunter-
0 Ahmst Illstand 
0 Hyperventilation 0 Unterk./Erfrlerung 0 Deflbrillation 0 Beatmung brechung 

0 Verbrennung 0 Zentr. Ven. Kath. 0 Reanimation 

KREISLAUF 0 Stromunfa 11 0 Sonstiges 
0 Sonstiges 

0 Unauffllllig DER RTH EINSATZ WAR 0 HED. NOTWENOIG 0 NICHT NOTWENOIG 
ERKRANKUNGEN 

0 Schock beginnend weil: 
D Stbr. d. Herzaktion 0 Zentr. Nervensystem 
0 Herzsti llstand 0 Respirationstrakt 
0 Schock manifest 0 Herz-Kreis huf 

0 Infektion 
0 Vergiftung 
0 Koma unkl. Genese 
0 Sonstiges Unterschr. d. Arztes 

VERBRAUCHTES MEDIZINISCHES I-iATERIAL / ANMERKUNGEN ERSTDIAGNOSE VERLETZUNGSGRAD NACA 

- I 1 2 1314 -J 5 J 6 1 71 
DRTSINDEX 

AlB Ic 10 IEIF IG1H 

Unterschr. d. Sanitäters 

Patient als Urlaubsgast 
gemeldet 
0 J. 0 Nein 

Patient Name und Anschrift SVnr.G.D.t. Tag Hon. Jahr Nat/8ld 

I I I I I I I I I I 

Venlcherter Ha,ne und Anschr i ft SVnr.G.Dat. Tag Hon. Jahr Nat/3ld 

I I I I I I I I I I 

i E~"erbs JArbetts I Pen I sonst.J Krankenkasse Post lei tuhl Ort I Arbeitgeber Postleitzahl Ort 
i tallg los slon . 

VerUIl.r: Orlgln.l· ÖAHTC·WI.n I •. DurChschl.g • PilOt· 8.tr.lb.r Z •• l. DurchsChl.g • [Ins.t, • tvldon, 
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Aus den 
StruJ-:tur 
erkennen. 

folgenden Bildern läßt sich die unterschiedliche 
der Primär~in~ätze bei der Standorte deutlich 

Beim Standort Innsbruck (Alpinsport-Region) dominieren 
die Sport- und Freii~itunfälle, während beim Standort 
Wr .Neustadt die Verkehr~unfälle Uberwiegen. 

( 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

Anteile der Einsatz3rten 
Christophorus-l irmsbrucf. 19B S 

i 

I 

I 
I 

! I 
I ~~yyt - ~r",~'rik Bi ld 1 J 
'~--------------------------------------------------------' 

~--------------------------------------------------------~, 

f Anteilg der Eii.l~at:3.r~sn I 
I C~istcDrlorus-3 ~r.Neustadt 1%6 I 
I I 

I 
I 
i I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
! 

! {r~~Y~ - ~;r:~.~:!: Si ld 2 
.-.. ---------------------------------------------------_ ..•. 
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Aus den folgenden Bildern läßt sich die unterschiedliche 
Verteilung der Einsatzarten der bei den Standorte während 
einer Woche deutlich erkennen. 
Beim Standort Innsbruck steigt die Anzahl der Sport- und 
Freizeitunfälle von Freita<} auf Samstal} sprunqhaft an. 
Beim Standort Wr.Neustadt ist ein eklatanter Anstieg der 
Verkehrsunfälle von Donnerstaq auf Freitaq zu beobachten 
bzw. liegt die Zahl der VerJ~ehrsunfälle an Wochenenden 
deutlich höher als während der Woche . 

. ,r------------------------------------------------------~l 
~C(·hEn'ierteil'.u;g der Sp:~- '.md Fr=1:9itanfälle i 

1 9 8 6 I 
98 I 1 

I :j I I ~~ _--1 I 
~ ;er" ChristcohonJS-l Ir.n::b!uck ___ ,.,.. .. -/ .... - I 11 

~ Jll --------- ------- .... -,~_ ."..- ,. (I .. --...--- -.... _ •. ",/ I 

39 --..... , / . ./ I 

~J ~T'! 
C1iri5t~,oI1)J11Js-3 ;~r. tieustcdt --' 

'18 ---- I 
t) f -j---- I I 
.I; I I I 
Mü Dl t1! 00 FR 3A '30 

11"~" '~:iF'-:; r •• ,", "i 1 d' I 1 :·I::(~e~~ - .T1IilUII rl.l..l. ' .j 1 

.. ,._-------------------------------------------------------_. 

[
_ .. _-------_.'! 

Hochem:erteilung lier Verkehrsunßlle 

1 9 8 6 I' 

I 
i 

! 

98'I------------------------------------------------~ 

~i A 'I " "', 
./ "'""" 

7I-J 1 / ............ _.. _--- _-------i 
~81 -
='3.J r1 . t .. " ~b . .I ' I .......... -----

.. ' i "'"--- · .. l·irl~ (~t)]r.s-:: ~r ' 1·.,::;:t.~tJ~ ./ 
.!B ~ _---------- ------______ .. 
~ö:l[ - __ 

-I -:;-f.l~ ----, 

-: L ,::hr!Stc~~·iÜrlJ~-l Ir:n~b['xt 
11;) 1 --_ ._------~ 

I --- -

/ 

3 : ' 
)! '4 1 ". 

I w . •. __ 
I J:f:~f~~~C: - Gr:i:j.:k 
I ------
... _--------------------------------------------... 

• 
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Christophcr~s-l Innsbnlck 1986 r 
Wcchenverteilung der Sport- u. Freizaitunfälle nach Naticnali täten 

~8 ~------------------------------------------------~ I ~~ I 
I 68 i 
I, ~:1 'I3S . ..-~---=-----

~tl ~.----"""'~. ~___ ......_--+---.. ._,;::::..-t 
~ ----- -===--~---- ..,,"-

I 
I 
I 
! 

~1 
I 191 ; -- "'" -~ ·-99------------::....;-1;..,,:-· .-----33----

8ri------~------~------~--------r-------~----__4 I I I I 

----jJ 

I 
;'11) Dl i'II e,o ~., 

01\ '=.A 

0 StJn~tige + C-e'Jtschla.'ld ~ Ö!t~!tr!!ic. ... 

Eild 

~üchenvert2il un;~ der Ver}:ehrsunülle nach ~atlcnalltäten 
Chnstcphoru.3-3 ~r. }leustadt 1%6 

~ü 

5 

I 

I 
I 
! 

) 

o ~·(:f':.:.t.19-? + )~ . .'t,: ,:.h!~"'I,j -i ::E:·=!"!·;l,:,n 

I .r·;I{:(r.f!f. r 'L '1 1 J • I i ; i~".:."JJ~ ! ~, - ,r;chl. ~l.:. S I 

-,------------------------------------------------------) 
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Gesamtzahl der Einsätze 

Fe-hleinsätze 

Primär-einsätze 
exkl.Fehleinsätze 

Sekundäreinsätze 

ÖAMIC - Nctarzthubschrauber 
Jahresstatistik 1986 

Christophcrus I bis Christophcrus IV 

CP. I CH 11 CH 111 

568 510 659 

LJLJ 62 5LJ 

\ I 

LJ52 3LJ6 486 

72 102 119 

Cf. IV CH I - IV 
.. 
I , 

522 • 2.259 

3LJ 19LJ 

I 

~ 

.p 

LJ29 1 .713 

59 352 
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bewußt 
gereiht. 
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folgenden bei den Bildern wurden 
nach dem durchschnittlichen 

die Unf allart.en 
Verletzungs9Tad 

Interessant ist zu beobachten, daß der durchschnittliche 
Verletzungsgrad bei Arbeitsunfällen und bei häuslichen 
Unfällen höher liegt als bei Verkehrsunfällen. 

I 
! 
I 

Durchschni tt 1 ichsr Ver: 9~:un·J.sar'?d 
C~.I'lstQphOr1.!8-1 Imlsbnc!: 1986 

lf;iu;lidl 

'

I "" H'lt.?it 

'1It.lJOC· ~r~ Bild 9 
1... ___________________________ ---

I' 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

J, 

I 
t</,'/,~ ~<,~/./:,~/~ / /;<! 

Durc[le:rhnl- ;. ... 1 ; rher ;~ül·1.:.T"T"11.1~Gr~I]-
....... I .... _WJ. 1",,,, ... ....... _ 'J •• _ .. .... ,.l •• ~_ ~ _. 

Chri;5tcphor1j,3-3 ;'{r . Neustadt 1'386 

";-11'': j ;,.'" 
1_~.' . 11 

i t·~~jj'"~ .. .. t l=:i·L ~~. ,r ;(,~lk 

-------------------------------------_/ 
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BMI-Hubschrauber BMI-Rettungs~Jbschrauber Ö~MTC-Notarzthubschrauber 

t2] Arbe i t. [S] ',:'el'ke-hl' rrp.l ':. ,t ~ ._,pOl ., Fl'ei 2.e-it. ßill sons t.. Pr im. fE] ~:e-kundä.r 
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